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Sehr geehrte Damen und Herren,  

hier unsere SAP HCM Kundeninfo zum SAP-HR Support Package (HRSP) im März 2021.  

Dieses wird seitens SAP am 11.03.2021 veröffentlicht.  

 

Es handelt sich dabei um: 

• Release 6.00 J7 

• Release 6.04 G3 

• Release 6.08 91 

 

Soweit von SAP bereits bis zum 10.03.2021 veröffentlicht, sind (wenn wichtig) auch Hinweise 

aus dem danach folgenden April HRSP (J8/G4/92) dabei.  

Da wir unsere Kundeninfo abhängig von der SAP-Freigabe des monatlichen HRSPs versenden 

und SAP den Zeitplan der monatlichen Herausgabe bestimmt, können wir unsere Kundeninfo 

leider nicht früher veröffentlichen.  

Wir warten daher die Freigabe der Hinweise durch SAP ab und beliefern Sie dann mit den 

enthaltenen Informationen. 

 

Hier zur Übersicht, der von SAP bislang anvisierte Veröffentlichungszeitplan für die HRSPs 

und Hinweise der kommenden Monate: 

 

SAP_HR ECC 6.0        EA-HR ECC 6.0 

J8/G4/92 J9/G5/93 K0/G6/94 K1/G7/95 K2/G8/96 

15.04.2021 13.05.2021 11.06.2021 15.07.2021 13.08.2021 

 

 

Sollten Sie gegebenenfalls Texte der hier aufgeführten Hinweise als PDF-Dateien (in einer 

gepackten Datei) wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Berater oder an 

unsere Hotline.  

Für eine Gesamtsicht aller Hinweise der genannten HRSPs möchten wir Sie bitten, die 

entsprechenden Seiten auf dem SAP ONE Support Launchpad aufzusuchen. Bei Bedarf können 

wir Sie gerne beraten, um Ihnen einen performanten Zugang zu dem SAP-Hinweissystem zu 

verschaffen. 

 

 

 

 



Kundeninfo zu den SAP-Hinweisen 03/2021 

01. Aktuelle Hinweise LStB 
 

© abresa GmbH  3 

 

Informationen zum Aufbau der Kundeninfo 

Wir stellen Ihnen in Abschnitt 1 zumeist alle Hinweise vor, die im aktuell veröffentlichten Support-

Package (HRSP) enthalten sind.  

Hinweise enthalten unterschiedlichste Informationen, die ggfs. weitergehende Aktionen von Ihnen 

erfordern können (z.B. Stammdatenpflege oder Rückrechnungen), oder werden seitens SAP als 

besonders wichtig eingestuft, oder es werden neue Funktionalitäten geliefert, die Sie kennen sollten.  

 

In Abschnitt 2 zeigen wir Ihnen weitere wichtige und interessante Hinweise. 

Diese sind meist nicht Bestandteil des veröffentlichten HRSPs, sondern haben als „Zusatzinfo“ 

beratenden Charakter und können nach Veröffentlichung der letzten Kundeninfo von SAP 

herausgegeben worden sein. Auch Hinweise aus anderen Modulen (z.B. zu Sonderthemen oder aus 

dem internationalen Teil PY-XX, wenn diese für HR und PY D relevant sind), werden hier aufgeführt. 

Hinweise, die noch (evtl. vorläufig) ohne Zuordnung zu einem HRSP herausgegeben werden, sind hier 

gelistet. 

Es kann sich also auch hier um sehr wichtige Hinweise handeln, die ggfs. dringend einzuspielen sind. 

In Abschnitt 3 (Hinweise Öfftl. Dienst) führen wir Hinweise den öffentlichen Dienst betreffend auf. 

Diese sind zumeist nur für Kunden mit Merkmalen der ÖD-Abrechnung relevant. 

In Abschnitt 4 (Aktuelle Dateien) führen wir die aktuellen Dateien zu verschiedenen Bereichen auf, 

die wir zur Einspielung empfehlen. 

 

Die folgende Graphik soll veranschaulichen, wie unsere Kundeninfo aufgebaut ist: 

Sachgebiet Angabe des Sachgebiets, unter dem dieser Hinweis von SAP geführt wird (*)  Release 

Hinweis Hinweisnummer und Titel, wie von SAP benannt (ggf. gekürzt) 

Inhalt Kurze Zusammenfassung des Inhalts des Hinweises, ggfs. Zusatzinformationen. 

Kunden-

Aktion 

Zu Ihrer 

Information 

nutzen wir 

folgendes 

Signalsystem: 

 

Eine Frage, die Sie dringend klären müssen. 

Dringliche Aktion, werden Sie bitte tätig !  

          Z.B.: wenn eine zeitnahe Einspielung des HRSP für Sie momentan nicht in Frage kommt. 

Zur Klärung, ohne besonders erhöhte Dringlichkeit. 

Aktion, ohne erhöhte Dringlichkeit, die meist bis zur HRSP-Einspielung warten kann. 

 Zur Kenntnisnahme interessanter Sachverhalte, Inhalte oder bei Themenvertiefungen. 

 Hinweiserinnerung, auf diesen Hinweis wurde bereits per Vorabinformation oder 

Kundeninfo hingewiesen. Aufgrund seiner Relevanz sollte er zeitnah eingespielt werden. 

 

(*) Hinweisversion und HRSP-Zugehörigkeit/Release 

Die meisten Hinweise gelten für alle Releases. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, werden nur die 

entsprechenden Releases aufgeführt. Stehen dort andere Angaben, wie „Info/ohne SP/HRSP“, 

handelt es sich dabei um einen Hinweis, der zwar nicht dem aktuell ausgelieferten HRSP angehört 

(v.a. in Kapitel 2), aber trotzdem für Sie wichtig sein kann.  



Kundeninfo zu den SAP-Hinweisen 03/2021 

01. Aktuelle Hinweise LStB 
 

© abresa GmbH  4 

 

01. Aktuelle Hinweise LStB 

 
 

 

Gesammelte Hinweise zum Themenbereich Lohnsteuerbescheinigungen LSTB 

Abresa Informationen Stand 10.03.2021 

SAP hat in den vergangenen Wochen einige Hinweise zum Thema ‚anteilige Sozialversicherung‘ 

auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgeliefert.  

Hierzu hatten wir Sie mit zusätzlichen Vorab-Informationsschreiben  

gesondert über das Vorgehen angeschrieben. 

 

Korrekturen/ Änderungen des Steuervorjahres können nur bis zum 28. Februar des aktuellen 

Jahres erfolgen. D.h. Sie hatten bis 28.2. Zeit, die Korrekturen für das Jahr 2020 zu erstellen. 

Ursache hierfür ist §41C EstG. Der Arbeitgeber muss Fälle, in denen er die Lohnsteuer nicht 

nachträglich einbehalten kann, unverzüglich dem Betriebsstättenfinanzamt anzeigen  

(sogenannte haftungsbefreiende Anzeige im Sinne des § 41c Absatz 4 EStG), damit das 

Finanzamt die zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachfordern kann.  

Wurde zu viel Lohnsteuer einbehalten, kann der Arbeitnehmer sich diese im Rahmen einer 

Einkommensteuerveranlagung "zurückholen". 

 

Bzgl. der Handhabung von Lohnsteuerbescheinigungen für 2020, die weiterhin falsch sind 

(aufgrund fehlender Hinweis-Einspielung, fehlerhafter Hinweise und /oder fehlenden 

Rückrechnungen) wurden bisher die Hinweise 3027904 und 3026944 ausgeliefert.  

Für den in diesen Hinweisen beschriebenen Sachverhalt werden Rückrechnungs Differenzen aus 

2020 in die LSTB 2021 übernommen.  

 

An dieser Stelle werden die zum Thema ausgelieferten Hinweise  

(die im März HRSP enthalten sind,  einige neu hinzugekommene Hinweise, einige 

 die erst im evtl. ohne HRSP oder dann im April HRSP enthalten sein werden) vorangestellt.  

 

Sofern Sie in diesem Kapitel Hinweise finden, die für Sie relevant sind und noch nicht bzw. nicht 

in der aktuellsten Version eingespielt wurden und Rückrechnungen in das Vorjahr 2020 

durchzuführen sind, empfehlen wir zunächst die Auslieferung weiterer neuer SAP Hinweise 

abzuwarten sofern die Hinweise 3027904 und 3026944 den Sachverhalt nicht abdecken.  

Wenn Sie sich unsicher sind wenden Sie sich an ihren Berater. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 13, ohne HRSP  

Hinweis 3014216 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Übersicht der SAP-Hinweise 2020 vom 
09.03.2021 

Inhalt Dieser Hinweis gibt eine genau Anleitung des Vorgehens an. Abhängig von dem 

Stand der Hinweise in Ihrem System, der Aktivierung von der Teilapplikation LBSB 

müssen bestimmte Folgehinweise eingespielt und das entsprechende Vorgehen 

vorgenommen werden! 

Update 09.03.2021:  

Der folgende Hinweis wurden zusätzlich ausgeliefert: 

3031938 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Anteilige Berechnung wird nicht 

durchgeführt bei Monaten ohne Arbeitslohn) 

Mit Hinweis 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-

Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) können Sie aus dem Jahr 2021 eine 

Rückrechnung in 12/2020 im Test durchführen. Die fehlerhaften Fälle werden 

automatisch erkannt und es erfolgt eine Warnung im Protokoll.  

Beachten Sie für unterjährige Austritte in 2020 den Hinweis 3019427 (- LStB: 

Anteilige Berechnung SV - Herausfinden der Mitarbeiter, für die eine manuelle 

Rückrechnung durchgeführt werden muss). 

Update 08.03.2021:  

Die folgenden Hinweise wurden zusätzlich ausgeliefert: 

3027904 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Nach Einbau des SAP-Hinweises 3016925 

werden die Ergebnisse 12/2020 nicht überprüft 

3026944 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Überarbeitung der Warnmeldungen im 

Abrechnungsprotokoll und Unterdrückung damit verbundener, unberechtigter 

Recalls 

Mit Hinweis 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-

Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) können Sie aus dem Jahr 2021 eine 

Rückrechnung in 12/2020 im Test durchführen. Die fehlerhaften Fälle werden 

automatisch erkannt und es erfolgt eine Warnung im Protokoll.  

Beachten Sie für unterjährige Austritte in 2020 den Hinweis 3019427 (- LStB: 

Anteilige Berechnung SV - Herausfinden der Mitarbeiter, für die eine manuelle 

Rückrechnung durchgeführt werden muss). 

Update 19.02.2021:  

Der folgende Hinweis wurde zusätzlich ausgeliefert: 

3025813 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Kein Recall nach Einbau des SAP-

Hinweises 3010976 (Rückrechnung aus 2021 in 01/2020)) 
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→ Mit Hinweis 3010976 werden bei der Abrechnung der Periode 12/2020 die 

betroffenen Fälle erkannt und über einen automatischen Recall korrigiert. 

Update 17.02.2021:  

Der folgende Hinweis wurde zusätzlich ausgeliefert: 

3024737 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Kein Recall nach Einbau des SAP-

Hinweises 3010976 (Rückrechnung aus 2021 in 2020)) 

→ Mit Hinweis 3010976 werden bei der Abrechnung der Periode 12/2020 die 

betroffenen Fälle erkannt und über einen automatischen Recall korrigiert. 

Update 09.02.2021:  

Die folgenden Hinweise wurden zusätzlich ausgeliefert: 

3016925 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Prüfung falscher Abrechnungsergebnisse 

für automatischen Recall-Anstoß) 

→ Mit Hinweis 3010976 werden bei der Abrechnung der Periode 12/2020 die 

betroffenen Fälle erkannt und über einen automatischen Recall korrigiert. 

3018605 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Unberechtigte Recalls nach Einbau des 

SAP-Hinweises 3010976 (Selbstzahler ohne Arbeitslohn)) 

→ Mit diesem SAP-Hinweis werden unberechtigte Recalls für Selbstzahler 

ohne Arbeitslohn unterdrückt. 

3020688 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Unberechtigte Recalls) 

→ Mit diesem Hinweis werden unberechtigte Recalls für Mitarbeiter, die 

einen untermonatigen SV-Split oder die Voraussetzungen laut SAP-Hinweis 

3020312 erfüllen und im Februar keine /2K*-Lohnart in den 

Abrechnungstabellen RT und SCRT haben, unterdrückt. 

Update 05.02.2021:  

Die folgenden Hinweise wurden zusätzlich ausgeliefert: 

3020312 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Kein Recall nach Einbau des SAP-

Hinweises 3010976 (/2K*-Lohnarten fehlerhaft) 

→ Mit Hinweis 3010976 werden bei der Abrechnung der Periode 12/2020 die 

betroffenen Fälle erkannt und über einen automatischen Recall korrigiert. 

3019427 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Herausfinden der Mitarbeiter, für die 

eine manuelle Rückrechnung durchgeführt werden muss) 

→ Mit diesem Hinweis erhalten Sie eine zusätzliche Anleitung zum 

Herausfinden der Mitarbeiter, für die eine manuelle Rückrechnung 

durchgeführt werden muss. 

Update 28.01.2021:  

Die folgenden Hinweise wurden zusätzlich ausgeliefert: 
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3016857 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu bescheinigende SV-Beiträge für 

Freiwillig-Versicherte mit untermonatigem SV-Split zu niedrig) 

→ Mit Hinweis 3010976 werden bei der Abrechnung der Periode 12/2020 die 

betroffenen Fälle erkannt und über einen automatischen Recall korrigiert. 

Voraussetzung ist, dass die Teilapplikation LBSB für das Abrechnungsjahr 

2020 nicht aktiv ist. Ist diese aktiv, so müssen Sie die betroffenen Fälle über 

eine manuelle Rückrechnung korrigieren. 

3017545 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu bescheinigende SV-Beiträge sind nicht 

korrekt bei Wechsel der Steuerpflicht innerhalb eines Bescheinigungszeitraumes) 

→ Mit Hinweis 3010976 werden bei der Abrechnung der Periode 12/2020 die 

betroffenen Fälle erkannt und über einen automatischen Recall korrigiert. 

Betroffen sind nur Fälle, für die das Abrechnungsjahr 2020 mit inaktiver 

Teilapplikation LBSB abgerechnet wurde. 

Update 22.01.2021:  

Der Hinweis 3010976 wurde aktualisiert und in der neuen Version 13 freigegeben. 

Mit der alten Version des Hinweises 3010976 wurden nicht alle fehlerhaften Fälle, 

die durch die Hinweise 2930340 und 2970688 verursacht wurden, erkannt und 

automatisch durch einen Recall korrigiert. Dies erfolgt nun mit der neuen Version 

des Hinweises 3010976. 

------------------------------------- 

Es ergeben sich die folgenden Szenarien und zugehörigen Tätigkeiten für Sie: 

1. Sie haben die Gültigkeit der Teilapplikation LBSB auf den 01.01.20 vorgezogen. 

 In diesem Fall müssen Sie, wie in Hinweis 2950265 (- LStB: Anteilige 

Berechnung SV - Keine Kürzung mehr auf die Beitragsbemessungs-

grenzen) beschrieben, eine manuelle Rückrechnung für alle Mitarbeiter zum 

01.01.2020 durchführen.  

Zusätzlich muss für die Rückrechnung neben dem Hinweis 2950265 ebenfalls 

der Hinweis 2970534 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Auslieferung der 

Teilapplikation LBSB) implementiert sein. 

 Haben Sie die manuelle Rückrechnung für alle Mitarbeiter durchgeführt 

ohne den Hinweis 2983373 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu 

bescheinigende SV-Beiträge sind zu gering bei aktiver Teilapplikation 

LBSB) implementiert zu haben, so müssen Sie die im Hinweis 

beschriebenen betroffenen Mitarbeiter manuell zurückrechnen. 

 Haben Sie die manuelle Rückrechnung für alle Mitarbeiter durchgeführt 

und Hinweis 2983373 implementiert, so müssen die im Hinweis 

beschriebenen betroffenen Mitarbeiter nicht manuell zurückgerechnet 

werden. 

 Sie müssen keine weiteren Hinweise in Bezug auf die anteilige 

Berechnung der SV-Beiträge für die LStB beachten, da diese nicht 

relevant sind. 
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2. Sie haben die Gültigkeit der Teilapplikation LBSB nicht auf den 01.01.2020 

vorgezogen und befinden sich im SAP Standard, wo die Teilapplikation seit dem 

01.01.2021 aktiv ist. 

 Für die folgenden Hinweise müssen Sie manuell prüfen, ob eine 

Rückrechnung notwendig ist.  

Der Beginn des zu prüfenden Zeitraumes ist der Gültigkeitsbeginn der 

Teilapplikation LBSV (SAP-Standard: 01.01.2020).  

Das Ende des zu prüfenden Zeitraumes ist der Zeitpunkt, an dem der 

entsprechende Hinweis implementiert wurde.  

Haben Sie eine manuelle Rückrechnung für alle Mitarbeiter 

zum Gültigkeitsbeginn der Teilapplikation LBSV (SAP-Standard: 

01.01.2020) durchgeführt, während alle in Folge aufgelisteten Hinweise 

implementiert waren, so ist keine weitere Prüfung und manuelle 

Rückrechnung der betroffenen Mitarbeiter notwendig. Dies betrifft nur die in 

den folgenden fünf Hinweisen beschriebenen Fälle! 

 2875305 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Korrektur: Verschieben 

/26X, /26Y und /26Z auf aktiven Zeitraum) 

 2885106 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Korrektur bei Kürzung des 

SV-Bruttos nach §23c (Lohnart /3TE)) 

 3007581 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Fehler bei Rückrechnungen 

aus Perioden mit Abrechnungsjahr 2021 in eine 

Abrechnungsperiode 2020) 

 3007391 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - KuG/SKuG-Leistung ist 

doppelt im gesamten Arbeitslohn (Lohnart /2L0)) 

 3012859 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Fehler bei Rückrechnungen 

aus Perioden mit Abrechnungsjahr 2021 ins geschlossene 

Steuerjahr 2020) 

 Bezüglich des Hinweises 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) ergeben 

sich für die infolge aufgelisteten Hinweise die Unterszenarien a und b, die 

vorliegen könnten. Relevant ist dieser Abschnitt nur, wenn jeweils die in den 

beiden Hinweisen beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.  

 2930340 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu bescheinigende SV-

Beiträge sind zu hoch) 

 2970688 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu bescheinigende SV-

Beiträge sind zu hoch nach SAP-Hinweis 2948617) 

a. Sie haben entsprechend den Vorgaben in den jeweiligen beiden SAP-

Hinweisen manuell eine Rückrechnung für alle Ihre Mitarbeiter 

durchgeführt.  

 In diesem Fall müssten Sie den Hinweis 3010976 nicht zwingend 

implementieren. Dieser kann bei diesem Unterszenario als 
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Kontroll-Werkzeug genutzt werden, indem die 

Abrechnungsperiode 12/2020 abgerechnet wird und alle oben 

aufgelisteten fünf Hinweise implementiert sind. Hierbei sollte es 

bei keinem Mitarbeiter zu einem Recall kommen, da alle 

Mitarbeiter bereits korrigiert wurden. 

b. Sie haben entsprechend den Vorgaben in den jeweiligen Hinweisen 

nicht manuell eine Rückrechnung für alle Ihre Mitarbeiter 

durchgeführt. 

 Wenn Sie Hinweis 3010976 und alle oben im vorherigen 

Spiegelstrich aufgelisteten fünf Hinweise implementiert haben, 

so werden die in den beiden Hinweisen beschriebenen 

betroffenen Mitarbeiter automatisch über einen Recall 

korrigiert, indem die Abrechnungsperiode 12/2020 abgerechnet 

wird.  

 Wenn Sie Hinweis 3010976 nicht, aber alle oben im vorherigen 

Spiegelstrich aufgelisteten fünf Hinweise implementiert haben, 

so werden die in den beiden Hinweisen beschriebenen 

betroffenen Mitarbeiter nicht automatisch über einen Recall 

korrigiert, indem die Abrechnungsperiode 12/2020 abgerechnet 

wird. In diesem Fall müssen Sie entsprechend den Vorgaben in 

den jeweiligen Hinweisen manuell eine Rückrechnung 

durchführen oder den Hinweis 3010976 implementieren und die 

Abrechnungsperiode 12/2020 abrechnen. Dadurch werden die 

in den beiden Hinweisen beschriebenen betroffenen Mitarbeiter 

automatisch über einen Recall korrigiert. 

Für die folgenden Hinweise sind keine manuellen Tätigkeiten Ihrerseits 

notwendig. Für diese Korrekturen erfolgt ein automatischer Recall. 

 2925500 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Anteilige Berechnung wird nicht 

durchgeführt) 

 2948617 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Kürzung der RV-BBG bei 

Versorgungsbezügen) 

 2989167 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu bescheinigende SV-Beiträge 

sind zu hoch nach SAP-Hinweis 2970688) 

Kunden-

Aktion Sammeln Sie die Hinweise und spielen Sie sie noch zeitnah vor der nächsten 

Abrechnung ein. Beachten Sie, dass Sie das Einspielen der Hinweise vor der 

Abrechnung aktiv angehen. 

Bitte klären Sie die Hinweise und den Status mit Ihrem Berater. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 6, April-HRSP J8 G4 92 

Hinweis 3027904 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Nach Einbau des SAP-Hinweises 
3016925 werden die Ergebnisse 12/2020 nicht überprüft 

Inhalt Nach dem Einspielen des SAP-Hinweises 3016925 - LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Prüfung falscher Abrechnungsergebnisse für automatischen Recall-Anstoß werden 

die Abrechnungsergebnisse 12/2020 nicht geprüft. Wenn Sie eine Rückrechnung in 

12/2020 durchführen, so liest die Programmlogik in 12/2020 nur die 

Abrechnungsergebnisse bis 11/2020 und überprüft diese. 

Betroffen sind Mitarbeiter, für die das aktuell gültige Abrechnungsergebnis 12/2020 

nicht korrekt ist. Dies könnte der Fall sein, wenn der Mitarbeiter in 2021 eine 

Rückrechnung in 12/2020 hat und dabei der SAP-Hinweis 3007581 - LStB: Anteilige 

Berechnung SV - Fehler bei Rückrechnungen aus Perioden mit Abrechnungsjahr 

2021 in eine Abrechnungsperiode 2020 (Teilapplikation LBSB) nicht im System 

implementiert war. 

Hat der Mitarbeiter bereits Schiefstände in einer der Abrechnungsperioden 

01/2020 - 11/2020, so wurde für diesen Mitarbeiter bereits eine Warnung ins 

Protokoll geschrieben. 

Implementieren Sie die angefügte Korrekturanleitung oder spielen Sie das 

angegebene Support Package ein. 

Mit dem Einspielen der Korrektur wird nun auch das jüngste Abrechnungsergebnis 

für 12/2020 aus Sicht der Abrechnungsperiode überprüft. Fallen dabei Schiefstände 

in den Abrechnungsergebnissen auf, so wird versucht ein automatischer Recall 

durchzuführen. 

Kunden-
Aktion   Wenn Sie den Hinweis zeitnah übernehmen möchten, spielen Sie diesen bitte 

vorab (denn das entsprechende April-HRSP ist noch nicht verfügbar) ein.  

Um die betroffenen Mitarbeiter herauszufinden und zu korrigieren, gehen Sie wie 

folgt vor: 

Mit Hinweis 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-

Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) können Sie aus dem Jahr 2021 eine 

Rückrechnung in 12/2020 im Test durchführen.  

Die fehlerhaften Fälle werden automatisch erkannt und es erfolgt eine Warnung im 

Protokoll. Beachten Sie für unterjährige Austritte in 2020 den Hinweis 3019427 (- 

LStB: Anteilige Berechnung SV - Herausfinden der Mitarbeiter, für die eine manuelle 

Rückrechnung durchgeführt werden muss). 

Führen Sie für die betroffenen Mitarbeiter eine Zwangsrückrechnung zum in 

der Warnung angegebenen Datum durch. Ist für den Mitarbeiter das Steuerjahr 

2020 geschlossen, werden die Differenzen in die LStB 2021 übernommen. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 7, April-HRSP J8 G4 92 

Hinweis 3031938 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Anteilige Berechnung wird nicht 
durchgeführt bei Monaten ohne Arbeitslohn 

Inhalt Beim Ausführen des Reports Abrechnungsprogramm Deutschland (RPCALCD0) 

werden bei der anteiligen Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge (SV-

Beiträge) für die Lohnsteuerbescheinigung (LStB) nicht korrekte SV-Beiträge 

berechnet. 

Voraussetzung ist, dass die Teilapplikation LBSB nicht aktiv ist. Im SAP Standard gilt 

dies nur für Fälle im Abrechnungsjahr 2020. 

Betroffen sind Mitarbeiter, für die auf eine Abrechnungsperiode mit Arbeitslohn 

(Lohnarten /2L0 und /2L1 sind vorhanden), eine Abrechnungsperiode ohne 

Arbeitslohn folgt. Zusätzlich muss der Mitarbeiter SV-Tage im Monat ohne 

Arbeitslohn haben (Lohnart /2L7). 

Der Fehler tritt auf, da in der Abrechnungsperiode ohne Arbeitslohn aber mit SV-

Tagen, sich die anteiligen Beitragsbemessungsgrenzen ändern. Da die anteilige 

Berechnung mit den neuen anteiligen Bemessungsgrenzen nicht durchgeführt wird, 

ergeben sich die nicht korrekten SV-Beiträge. 

Nach der Korrektur werden die SV-Beiträge korrekt berechnet. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Hinweis zeitnah übernehmen möchten, spielen Sie diesen bitte 

vorab (denn das entsprechende April-HRSP ist noch nicht verfügbar) ein 

Um die betroffenen Mitarbeiter herauszufinden und zu korrigieren, gehen Sie wie 

folgt vor: 

Mit Hinweis 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-

Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) können Sie aus dem Jahr 2021 eine 

Rückrechnung in 12/2020 im Test durchführen.  

Die fehlerhaften Fälle werden automatisch erkannt und es erfolgt eine Warnung im 

Protokoll. Beachten Sie für unterjährige Austritte in 2020 den Hinweis 3019427 (- 

LStB: Anteilige Berechnung SV - Herausfinden der Mitarbeiter, für die eine manuelle 

Rückrechnung durchgeführt werden muss). 

Führen Sie für die betroffenen Mitarbeiter eine Zwangsrückrechnung zum in 

der Warnung angegebenen Datum durch. 

a. Ist für den Mitarbeiter das Steuerjahr 2020 geöffnet, wird ein automatischer 

Recall durchgeführt und anschließend die LStB 2020 korrigiert. 

b. Ist für den Mitarbeiter das Steuerjahr 2020 geschlossen, werden die 

Differenzen in die LStB 2021 übernommen. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 19, April-HRSP J8 G4 92 

Hinweis 3026944 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Überarbeitung der Warnmeldungen im 
Abrechnungsprotokoll und Unterdrückung damit verbundener, unberechtigter 
Recalls 

Inhalt Update 09.03.2021: Mit der alten Version wurden für die Abrechnungsperiode 

12/2020 die Abrechnungsergebnisse 2020 nicht mehr überprüft. Dies wird mit der 

neuen Version korrigiert. 

1. Im Ausgabeprotokoll wird eine der beiden Warnungen unberechtigterweise im 

Ausgabeprotokoll angedruckt, obwohl über den Parameter 

Zwangsrückrechnung ab Datum auf dem Selektionsbild bereits zum Datum 

zurückgerechnet wird, zu dem versucht wird einen Recall durchzuführen: 

• HRPAYDEST 357: "Automatischer Recall zum <DATUM>, nicht zum 

<DATUM> (Steuerjahr geschlossen) (PN<PERNR>)" 

• HRPAYDEST 358: "Automatischer Recall zum <DATUM> ins geöffnete 

Steuerjahr (PN<PERNR>)" 

Über den Parameter „Zwangsrückrechnung ab Datum“ auf dem Selektionsbild 

wird bereits zum Datum zurückgerechnet, zu dem versucht wird einen Recall 

durchzuführen. 

2. Für Mitarbeiter ohne steuerpflichtigen Arbeitslohn wird im Ausgabeprotokoll 

unberechtigterweise die Warnung HRPAYDEST 357 bzw. 358 angedruckt. 

3. Für Mitarbeiter, bei der ein automatischer Recall nur bis zum persönlich 

tiefsten Rückrechnungsdatum durchgeführt wird, erfolgt keine Warnung im 

Ausgabeprotokoll. Mit dem Recall nur zum persönlich tiefsten 

Rückrechnungsdatum werden die Abrechnungsergebnisse nicht korrigiert. 

Diese Mitarbeiter müssen über eine Zwangsrückrechnung korrigiert werden. 

4. Die bereits ausgelieferte Funktionalität des Hinweises 3025813 (- LStB: Anteilige 

Berechnung SV - Kein Recall nach Einbau des SAP-Hinweises 3010976) 

(Rückrechnung aus 2021 in 01/2020) wird ergänzt. In diesem ist erläutert, dass 

bei einer Rückrechnung aus 2021 zurück in 01/2020 das gesamte Jahr 2020 

abgerechnet wurde, als sei die Teilapplikation LBSB aktiv gewesen. Diese war 

über das Customizing V_T596D allerdings nicht manuell auf den 01.01.2020 

vorgezogen. Die ausgegebene Warnung 357 bzw. 358 wird durch eine neue 

Warnung ersetzt und die betroffenen Mitarbeiter müssen über eine 

Zwangsrückrechnung korrigiert werden. 

Mit der Korrektur wird für diese Fälle keine Warnung mehr im Ausgabeprotokoll 

angedruckt. Zusätzlich wird kein Recall mehr durchgeführt. 

1. Durch die Rückrechnung zum Datum der Zwangsrückrechnung werden die 

Abrechnungsergebnisse bereits korrigiert. Nur bei einer Zwangsrückrechnung 

mit Testschalter erfolgt weiterhin eine Warnung. Dies hat den Hintergrund, da 

im Testlauf die fehlerhaften Fälle sonst nicht auffallen würden.  
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2. Für den Mitarbeiter ist kein Recall notwendig, da aufgrund des nicht 

vorhandenen, steuerpflichtigen Arbeitslohns keine SV-Beiträge auf der LStB 

bescheinigt werden. 

3. Für den Mitarbeiter wird im Ausgabeprotokoll die folgende Warnung 

angedruckt, welche darauf aufmerksam macht, dass eine manuelle 

Rückrechnung oder eine manuelle Korrektur der Abrechnungsergebnisse durch 

die Vorgabe der Korrektur-Musterlohnarten M2LE, M2LF, M2LG und M2LH 

durchgeführt werden muss: 

HRPAYDEST 360: "Recall von <DATUM> auf <DATUM> geändert 

aufgrund persönlich tiefster Rückrechnung" 

4. Für die im Hinweis 3025813 beschriebenen, betroffenen Mitarbeiter wird nun 

anstatt der Warnung HRPAYDEST 357 bzw. 358 die folgende neue Warnung im 

Ausgabeprotokoll angedruckt: 

HRPAYDEST 359: "Jahr 2020 wurde mit "aktiver" Teilapplikation LBSB 

abgerechnet (PN<PERNR>)" 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Hinweis zeitnah übernehmen möchten, spielen Sie diesen bitte 

vorab (denn das entsprechende April-HRSP ist noch nicht verfügbar) ein. Beachten 

Sie die manuellen Tätigkeiten bzgl. der anzulegenden Nachrichten. 

Um die von 3) und 4) betroffenen Mitarbeiter herauszufinden und zu korrigieren, 

gehen Sie wie folgt vor: 

Mit Hinweis 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-

Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) können Sie aus dem Jahr 2021 eine 

Rückrechnung in 12/2020 im Test durchführen.  

Die fehlerhaften Fälle werden automatisch erkannt und es erfolgt eine Warnung im 

Protokoll. Beachten Sie für unterjährige Austritte in 2020 den Hinweis 3019427 (- 

LStB: Anteilige Berechnung SV - Herausfinden der Mitarbeiter, für die eine manuelle 

Rückrechnung durchgeführt werden muss). 

Führen Sie für die betroffenen Mitarbeiter eine Zwangsrückrechnung zum in 

der Warnung angegebenen Datum durch. 

Ist für den Mitarbeiter das Steuerjahr 2020 geschlossen, werden die Differenzen in 

die LStB 2021 übernommen. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 5, April-HRSP J8 G4 92  

Hinweis 
 

3025813 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Kein Recall nach Einbau des SAP-
Hinweises 3010976 (Rückrechnung aus 2021 in 01/2020) vom 19.02.2021 

Inhalt Update 19.02.2021:  

Mit der alten Version wurde nur ein Recall durchgeführt, wenn für den Mitarbeiter 

ein Fiktivlauf durchgeführt wurde (aufgrund von Kurzarbeit, DBA, ATE, etc.).  

Mit der neuen Version werden für alle betroffenen Mitarbeiter ein Recall 

durchgeführt. 

------------------------------------- 

Nach dem Einspielen des Hinweises 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) werden für 

Mitarbeiter keine Recalls durchgeführt. 

Betroffen sind Mitarbeiter, wie sie in Hinweis 3007581 (- LStB: Anteilige Berechnung 

SV - Fehler bei Rückrechnungen aus Perioden mit Abrechnungsjahr 2021 in eine 

Abrechnungsperiode 2020 (Teilapplikation LBSB)) beschrieben sind und für die eine 

Rückrechnung auf 01/2020 erfolgte. 

1. Sie haben in 01/2021 ohne den Hinweis 3007581 das gesamte Jahr 2020 

zurückgerechnet. In den Abrechnungsergebnissen wird die Lohnart /2G0 nicht 

generiert. 

2. Sie rechnen 02/2021 mit dem Hinweis 3007581 ab mit Rückrechnung in eine 

Periode 2020 ungleich Januar, beispielsweise August (08). Da in den bis dahin 

aktuellen Abrechnungsergebnissen Januar bis Juli (01-07) die /2G0 nicht 

vorhanden ist (weder in der RT noch SCRT), werden die Beträge der /26*-

Lohnarten der SCRT aus Juli im August zusätzlich zu den /26*-Beträgen der 

aktuellen Periode August in die /2K*-Lohnarten generiert. 

Vereinfachtes Beispiel für /26G mit einem Anteil von 1: 

• Abrechnungsergebnis Cluster SCRT /26G für 07/2020 aus Sicht 01/2021: 

500€ 

• Abrechnungsergebnis Cluster SCRT /26K für 07/2020 aus Sicht 01/2021: 

500€ 

• Abzuführende KV-Beiträge 08/2020: 50€ 

Bei der Rückrechnung aus 02/2021 in 08/2020 werden neben den 50€ zusätzlich die 

500€ der /26G aus der SCRT 07/2020 in die Ergebnistabelle RT Lohnart /2KG 

generiert: 

• Ergebnis RT /2KG für 08/2020 aus Sicht 02/2021: 550€ 

• Ergebnis SCRT /2KG für 08/2020 aus Sicht 02/2021: 1050€ 

• Ergebnis SCRT /26G für 08/2020 aus Sicht 02/2021: 1050€ 
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Die Kumulation wird durchgeführt, da die Lohnart /2G0 nicht in der SCRT 07/2020 

gefunden wird. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie die Änderungen zeitnah übernehmen möchten, tauschen Sie sich 

bitte mit Ihrem Berater aus. 

Nach der Korrektur werden die betroffenen Fälle mit dem Hinweis 3010976 wieder 

erkannt und es erfolgt ein automatischer Recall.  

Bisher mussten diese laut Hinweis 3007581 manuell über eine Rückrechnung 

korrigiert werden. 

Die Abrechnungsergebnisse aus Sicht 01/2021 für 2020 sind korrekt. Die 

Berechnung erfolgt hier, als ob die Teilapplikation LBSB vorgezogen worden sei.  

Wenn Sie in 02/2021 somit keine Rückrechnung in 2020 haben, müssen Sie keine 

Korrektur vornehmen.  

In diesem Fall können Sie die Teilapplikation LBSB über das Customizing 

V_T596D auf den 01.01.2020 vorziehen. Dies sorgt dafür, dass die Berechnung 

nachvollzogen werden kann und die Ergebnisse zum Customizing der LBSB passen.  

Zudem werden bei eventuellen Rückrechnungen in 03/2021 zurück in 2020 keine 

Warnungen ausgegeben und die Kumulation wird nicht durchgeführt. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, April-HRSP J8 G4 92 

Hinweis 3025522 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Unberechtigte Recalls für nicht oder 
pauschal Steuerpflichtige vom 22.02.2021 

Inhalt Nach dem Einspielen des Hinweises 3020688 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Unberechtigte Recalls) kommt es für Mitarbeiter, die nicht steuerpflichtig sind oder 

pauschal versteuert werden, weiterhin zu unberechtigten Recalls. 

Mit der Korrektur wird dies behoben und kommt es nicht mehr zu einem Recall. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Hinweis zeitnah übernehmen möchten, spielen Sie diesen bitte 

vorab (denn das entsprechende April-HRSP ist noch nicht verfügbar) ein.  
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3019955 - CALC: Fehlerhafter Lohnsteuerjahresausgleich bei negativen 
Versorgungsbezügen  

Inhalt Bei der Berechnung des Lohnsteuerjahresausgleichs im Dezember bekommt ein 

Versorgungsempfänger eine zu geringe Erstattung der Lohnsteuer. 

Der Fall kann auftreten, wenn der Versorgungsempfänger eine Minderung 

von Versorgungsbezügen aus Vorjahren hat und der negative Zufluss größer ist als 

das laufende Steuerbrutto. 

Beispiel: 

Ein Mitarbeiter erhält monatlich laufend 500 Euro laufenden Versorgungsbezug 

(Lohnart /4VL). Im Januar 2020 wird dieser rückwirkend für den Zeitraum vom 

01.10.2019 bis 31.12.2019 storniert. Der rückwirkend für das Vorjahr überzahlte 

Betrag von 1.500 Euro fließt als /4V5 nach 01 2020 ab. 

Die Abrechnungsfunktion DST LST berechnet auf das "negative Sterbegeld" im 

Januar richtigerweise keine Lohnsteuer. Beim Lohnsteuerjahresausgleich wird 

jedoch fälschlich dieser Betrag berücksichtigt und ein negativer 

Versorgungsfreibetrag berechnet. 

Es liegt ein Programmfehler vor. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Hinweis vorab einspielen möchten, tauschen Sie sich bitte mit 

Ihrem Berater aus. 

 Rechnen Sie alle betroffenen Personen mit geöffnetem Steuerjahr auf 12 

2020 zurück.  

Die möglichen Personalfälle können Sie mit dem Report Lohnarten-Reporter 

(H99CWTR0) finden: 

• Fügen Sie über Objektauswahl die Personalnummer als Ausgabeobjekt 

hinzu. 

• Geben Sie als Abrechnungszeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 ein. 

• Geben Sie als Selektionskriterium die Lohnarten /4W6 bis /4WA ein.  

Mit dieser Selektion finden Sie alle Mitarbeiter, die 2020 einen relevanten 

negativen Zufluss von Versorgungsbezügen erhalten haben. Parallel zur Lohnart 

/4W6 (Red Vbez /4V5->/4VL) wird die Lohnart /4V5 (Nachzahlung Vgrundlage 1) mit 

negativen Betrag in die Abrechnungstabelle SCRT gestellt, die dann im Dezember 

beim Lohnsteuerjahresausgleich zum Fehler führt. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3024737 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Kein Recall nach Einbau des SAP-
Hinweises 3010976 (Rückrechnung aus 2021 in 2020) 

Inhalt Nach dem Einspielen des Hinweises 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) werden für 

Mitarbeiter keine Recalls durchgeführt. 

Betroffen waren Mitarbeiter, wie sie in Hinweis 3007581 (- LStB: Anteilige 

Berechnung SV - Fehler bei Rückrechnungen aus Perioden mit Abrechnungsjahr 

2021 in eine Abrechnungsperiode 2020 (Teilapplikation LBSB)) beschrieben sind. 

Mit der Korrektur werden die betroffenen Fälle mit dem Hinweis 3010976 erkannt 

und es erfolgt ein automatischer Recall. Bisher mussten diese laut Hinweis 3007581 

manuell über eine Rückrechnung korrigiert werden. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie die Änderungen zeitnah übernehmen möchten, tauschen Sie sich 

bitte mit Ihrem Berater aus. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3024433 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Korrektur: Laufzeitfehler 
CX_SY_CONVERSION_OVERFLOW 

Inhalt Nach dem Einspielen des Hinweises 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) kommt es zum 

Laufzeitfehler CX_SY_CONVERSION_OVERFLOW. 

Betroffen sind Mitarbeiter, für die der Betrag der /2L0 oder /2L1 mehr als 9 Stellen 

(2 Dezimalstellen) lang ist. 

Nach der Korrektur kommt es nicht mehr zum Laufzeitfehler. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie die Änderungen zeitnah übernehmen möchten, spielen Sie bitte 

den Hinweis bereits vorab ein. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3024320 - LStB: Falscher Beitrag bei Wechsel der Krankenversicherungspflicht 

Inhalt Ein Mitarbeiter wechselt von der gesetzlichen in die freiwillige oder private 

Kranken- und Pflegeversicherung. Er erhält im Zeitraum der neuen Versicherung 

noch eine Einmalzahlung, die unter die Märzklausel fällt. Die Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge auf diese Einmalzahlung werden fälschlich doppelt auf 

der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen. 

Beispiel: 
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Ein Mitarbeiter ist bis zum 31.12.2020 gesetzlich kranken- und pflegeversichert. 

Zum 01.01.2021 wechselt er in die freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung. Er 

erhält im Januar 2021 eine Einmalzahlung, die unter die Märzklausel fällt. 

Die Beiträge auf diese Einmalzahlung (z. B. Lohnart /356 KV-AN-Anteil, Vorjahr) 

werden zweimal für die Lohnsteuerbescheinigung (Lohnart /26G) berücksichtigt. 

Dies resultiert daraus, dass bei freiwillig oder privat krankenversicherten 

Mitarbeitern die Abrechnungsfunktion DSV LSV doppelt aufgerufen wird (beim 

zweiten Aufruf mit Parameter 'K' nur für die Aufteilung der Kranken- und 

Pflegeversicherungsversicherungsbeiträge). Die Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge aus der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht 

(Märzklausel) werden dadurch doppelt den Lohnsteuerbescheinigungslohnarten 

zugeordnet. 

Die Personalrechenregel DV8I LStB: Löschen KV + PV-Lohnarten wird so geändert, 

dass bei aktiver Teilapplikation LBS1 KV-Beiträge bei Wechsel auch die beiden 

Lohnarten /26G und /26H vor dem zweiten Aufruf der DSV LSV gelöscht werden. 

Um Rückrechnungsdifferenzen für alte Jahre zu vermeiden, ist diese neue 

Teilapplikation LBS1 im SAP-Standard ab 01.01.2021 aktiv. 

Kunden-
Aktion  Die Auslieferung der Änderungen erfolgt per HRSP, können jedoch auch vorab 

durch manuelle Anpassungen gem. Anweisungen im Hinweis übernommen werden. 

Um Rückrechnungsdifferenzen für alte Jahre zu vermeiden, ist diese neue 

Teilapplikation LBS1 im SAP-Standard ab 01.01.2021 aktiv. Sollten Sie betroffene 

Fälle für das Jahr 2020 identifizieren, ist die Teilapplikation entsprechend 

vorzuziehen. In diesem Fall tauschen Sie sich bitte mit Ihrem Berater aus. 

 Rechnen Sie die betroffenen Fälle auf die entsprechende 

Abrechnungsperiode zurück.  

Diese können Sie zum Beispiel mit dem Report Lohnarten-Reporter (H99CWTR0) 

finden: 

• Fügen Sie über Objektauswahl die Personalnummer als Ausgabeobjekt hinzu. 

• Geben Sie als Abrechnungszeitraum 01.01.2020 bis 31.03.2021 ein. 

• Geben Sie als Selektionskriterium beim ersten Aufruf die Lohnart /356 ein und 

beim zweiten Aufruf die Lohnarten /26S und /26T. 

Die Schnittmenge der beiden Aufrufe sind die gesuchten Fälle. 

 

 

 

 

 

 

 



Kundeninfo zu den SAP-Hinweisen 03/2021 

01. Aktuelle Hinweise LStB 
 

© abresa GmbH  19 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3016541 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Unberechtigte Recalls nach Einbau des 
SAP-Hinweises 3010976 (ST-pfl. Lohn > Gesamtlohn)  

Inhalt Nach dem Einspielen des Hinweises 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) werden für 

Mitarbeiter unberechtigterweise Recalls durchgeführt, wenn  

• Hinweis 3010976 bereits eingebaut wurde. 

• Sie die Abrechnungsperiode 12/2020 abrechnen. 

Betroffen sind Mitarbeiter, bei denen der steuerpflichtige Arbeitslohn (/2L1) in 

mindestens einer Abrechnungsperiode 2020 im Betrag der SCRT größer ist als der 

gesamte Arbeitslohn (/2L0). 

Mit dem Einspielen des Hinweises kommt es nicht mehr zu einem Recall. 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in der gesonderten abresa-Information haben 

wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3016925 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Prüfung falscher 
Abrechnungsergebnisse für automatischen Recall-Anstoß  

Inhalt Dieser Hinweis hat keinerlei Auswirkungen auf die Abrechnungsergebnisse. 

Beim Ausführen des Reports Abrechnungsprogramm Deutschland (RPCALCD0) wird 

für die anteilige Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge (SV-Beiträge) für die 

Lohnsteuerbescheinigung (LStB) werden für den Anstoß des automatischen Recalls 

die falschen Abrechnungsergebnisse geprüft. 

• Sie rechnen eine Abrechnungsperiode (beispielsweise 12/2020) für Ihren 

Mitarbeiter ab. Bei der Prüfung der zurückliegenden Abrechnungsergebnisse 

stellt die Programmlogik einen Fehler fest. Es erfolgt ein automatischer Recall in 

die älteste Periode, bei der ein Fehler festgestellt wurde. 

• Sie rechnen die Abrechnungsperiode (beispielsweise 12/2020) für Ihren 

Mitarbeiter erneut ab. Bei der erneuten Prüfung der Abrechnungsergebnisse 

werden nun jene Abrechnungsergebnisse herangezogen, die bereits durch die 

erste Abrechnung der Abrechnungsperiode (beispielsweise 12/2020) korrigiert 

wurden. Es erfolgt kein automatischer Recall. 

Mit der Korrektur werden bei der Prüfung der Abrechnungsergebnisse die 

korrekten Abrechnungsergebnisse geprüft. Die korrekten Abrechnungsergebnisse 
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sind die jüngsten aus Sicht der aktuellen Abrechnungsperiode, bei der die Inperiode 

ungleich der Abrechnungsperiode ist. 

Durch die Korrektur des automatischen Recalls bei der ersten Abrechnung, wird bei 

der erneuten Abrechnung automatisch bis in die jüngste Periode zurückgerechnet, 

in welche der automatische Recall bei der ersten Abrechnung durchgeführt wurde. 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in der gesonderten abresa-Information haben 

wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 7, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3020688 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Unberechtigte Recalls  

Inhalt Update 11.02.2021: Für Mitarbeiter, die nicht steuerpflichtig sind oder pauschal 

versteuert werden, wurde mit der alten Version des Hinweises ein unberechtigter 

Recall durchgeführt. Dies wird mit der neuen Version 7 des Hinweises korrigiert, 

sodass für diese Fälle nicht mehr zu einem Recall kommt. 

Update 09.02.2021: Mit der alten Version dieses Hinweises wurden für betroffene 

Fälle, wie sie in Hinweis 3020312 beschrieben sind, keine Recalls mehr angestoßen, 

wenn zusätzlich die Mitarbeiter nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

versichert ist. Dies wird mit der neuen Version dieses Hinweises korrigiert. 

------------------------------------- 

Nach dem Einspielen der folgenden beiden Hinweise werden für Mitarbeiter 

unberechtigterweise Recalls durchgeführt: 

1. 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-Lohnarten für 

das Abrechnungsjahr 2020 ) 

2. 3020312 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Kein Recall nach Einbau des SAP-

Hinweises 3010976 (/2K*-Lohnarten fehlerhaft)) 

 

Sie rechnen die Abrechnungsperiode 12/2020 ab. 

1. Betroffen sind Mitarbeiter mit einem untermonatigen SV-Split. 

2. Betroffen sind Mitarbeiter, die im Februar keine /2K*-Lohnart in den 

Abrechnungstabellen RT und SCRT haben. 

Mit der Korrektur kommt es bei dieser Konstellation nicht mehr zu einem Recall. 
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Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in gesonderten abresa-Information haben wir 

Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Wenn Sie den Hinweis vorab einspielen möchten, tauschen Sie sich bitte mit 

Ihrem Berater aus. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3016999 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Unberechtigte Recalls nach Einbau des 
SAP-Hinweises 3010976 (Rundungsdifferenz 1Cent) 

Inhalt Nach dem Einspielen des Hinweises 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) werden für 

Mitarbeiter unberechtigterweise Recalls durchgeführt. 

Ursache und Voraussetzungen: 

• Sie haben Hinweis 3010976 implementiert. 

• Sie rechnen die Abrechnungsperiode 12/2020 ab. 

 

Betroffen sind Mitarbeiter, bei denen bei der Prüfung der Abrechnungsergebnisse 

fälschlicherweise eine Differenz von einem Cent entsteht. 

Mit dem Einspielen der Korrektur kommt es nicht mehr zu einem Recall. 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in der gesonderten abresa-Information haben 

wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Wenn Sie den Hinweis vorab einspielen möchten, tauschen Sie sich bitte mit 

Ihrem Berater aus. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 6, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3018605 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Unberechtigte Recalls nach Einbau des 
SAP-Hinweises 3010976 (Selbstzahler ohne Arbeitslohn)  

Inhalt Nach dem Einspielen des Hinweises 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) werden für 

Mitarbeiter unberechtigterweise Recalls durchgeführt, wenn: 

• Sie den Hinweis 3010976 bereits implementiert haben. 

• Sie die Abrechnungsperiode 12/2020 abrechnen. 

 

Betroffen sind Mitarbeiter, die in mindestens einer Abrechnungsperiode des 

Abrechnungsjahres Selbstzahler sind und keinen Arbeitslohn erhalten. 

Mit der Korrektur kommt es nicht mehr zu einem Recall. 

Die Ursache ist ein nicht korrekter Eintrag der Lohnart SelbstZ Beitrag gesetz KV 

(/35T) in der Tabelle Ableitung Steuerlohnarten (T5D2S). 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in der gesonderten abresa-Information haben 

wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung vorab durch manuelle Änderungen gem. Anweisungen im 

Hinweis vorgenommen werden. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3010881 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Laufzeitfehler in der Abrechnung bei 99 
Bescheinigungszeiträumen 

Inhalt Beim Ausführen des Reports Abrechnungsprogramm Deutschland (RPCALCD0) 

kommt es bei der anteiligen Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge (SV-

Beiträge) für die Lohnsteuerbescheinigung (LStB) zum Laufzeitfehler TIME_OUT, 

wenn der betroffene Mitarbeiter 99 Bescheinigungszeiträume im Infotyp 0012 

Steuerdaten D hat. 

Mit der Korrektur kommt es nicht mehr zum Laufzeitfehler. 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in der gesonderten abresa-Information haben 

wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 5, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3020312 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Kein Recall nach Einbau des SAP-
Hinweises 3010976 (/2K*-Lohnarten fehlerhaft) 

Inhalt Nach dem Einspielen des Hinweises 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - 

Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) werden für 

Mitarbeiter keine Recalls durchgeführt, wenn folgende Ursachen und 

Voraussetzungen vorliegen: 

• Sie haben die Teilapplikation Anteilige Berechnung SV-Kürzung auf 

Beitragsbemessungsgrenze aufheben (LBSB) für das Abrechnungsjahr 2020 nicht 

aktiv. Das heißt, Sie haben die Teilapplikation LBSB nicht über das Customizing 

Gültigkeitsintervalle nicht gesetzlicher Teilapplikationen (V_T596D) vorgezogen. 

• Es wurde eine Abrechnungsperiode ungleich Januar für das Abrechnungsjahr 

2020 im Abrechnungsjahr 2021 abgerechnet. 

• In der Abrechnungsperiode vor dieser zurückgerechneten Abrechnungsperiode 

existiert keine der /2K*-Lohnarten und auch die Lohnart /2G0 existiert nicht. 

• Der Hinweis 3017545 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu bescheinigende SV-

Beiträge sind nicht korrekt bei Wechsel der Steuerpflicht innerhalb eines 

Bescheinigungszeitraumes) ist zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem System 

implementiert. 

Bei der zurückgerechneten Abrechnungsperiode werden die /26*-Lohnarten nicht 

aus den vergangenen Perioden aufsummiert und entsprechend in die /2K*-Lohnart 

generiert. Die zu bescheinigenden SV-Lohnarten für die LStB sind somit zu gering. 

Nach der Korrektur wird für die betroffenen Mitarbeiter ein erneuter Recall 

durchgeführt und die /26*-Lohnarten korrekt aufsummiert und in die 

entsprechenden /2K*-Lohnarten generiert.  

Rechnen Sie dazu zurück in die Abrechnungsperiode 12/2020 und beachten Sie 

den Hinweis 3019427 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Herausfinden der 

Mitarbeiter, für die eine manuelle Rückrechnung durchgeführt werden muss). 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in der gesonderten abresa-Information haben 

wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Wenn Sie den Hinweis vorab einspielen möchten, tauschen Sie sich bitte mit 

Ihrem Berater aus. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 6, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3019427 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-Lohnarten für 
das Abrechnungsjahr 2020 für unterjährige Austritte vom 05.02.2021 

Inhalt Update 16.02.2021: Das Beispiel für die Pflege im IT0003 wurde auf 02/2021 

angepasst, da ein Öffnen des Steuerjahres 2020 in 03/2021 nur für Personen in 

einem vorschüssigen Abrechnungskreis möglich ist. 

Dieser Hinweis dient als Ergänzung zu Hinweis 3010976 (- LStB: Anteilige 

Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) 

und bietet eine Anleitung zum Herausfinden aller Mitarbeiter, für die eine manuelle 

Rückrechnung durchgeführt werden muss. 

Ursache und Voraussetzungen: 

Sie haben die Teilapplikation Anteilige Berechnung SV-Kürzung auf 

Beitragsbemessungsgrenze aufheben (LBSB) für das Abrechnungsjahr 2020 nicht 

aktiv.  

Das heißt, Sie haben die Teilapplikation LBSB nicht über das Customizing 

Gültigkeitsintervalle nicht gesetzlicher Teilapplikationen (V_T596D) vorgezogen. 

 

Mit der Korrektur können Sie, wie folgt alle betroffenen Mitarbeiter herausfinden, 

für die Sie eine manuelle Rückrechnung durchführen müssen: 

→ Selektieren Sie über die Ad-hoc-Query die Austritte (ohne Wiedereintritte) im 

Jahr 2020. 

Alternativ können Sie die Selektion auch über die Transaktion SE16 

vornehmen. Wählen Sie aus der Tabelle PA0000 alle Einträge für die gilt: 

        Gültigkeitsbeginn (BEGDA): 02.01.2020 - 31.12.9999 

        Gültigkeitsende (ENDDA): 31.12.2020 - 31.12.9999 

        Status Beschäftigung (STAT2): 0 (ausgetreten) 

→ Pflegen Sie für die selektierten Mitarbeiter im Infotyp 0003 Abrechnungsstatus 

das Feld abrechnen bis mit dem entsprechenden Datum Ihrer aktuellen 

Abrechnungsperiode. Befinden Sie sich aktuell in der Abrechnungsperiode 

02/2021, so pflegen Sie als Datum den 28.02.2021. 

→ Führen Sie eine Test-Abrechnung für Ihre aktuelle Abrechnungsperiode mit 

Zwangsrückrechnung ab Datum 01.01.2020 durch. 

→ Sind die Abrechnungsergebnisse für einen Mitarbeiter korrekt, so wird ins 

Abrechnungsprotokoll keine Warnung geschrieben. Andernfalls wird je 

nachdem, ob das Steuerjahr 2020 aus Sicht der aktuellen Abrechnungsperiode 

noch geöffnet oder bereits geschlossen ist, die folgende Warnung ins 

Abrechnungsprotokoll geschrieben: 

Steuerjahr 2020 noch geöffnet: "Automatischer Recall zum <DATUM> ins 

geöffnete Steuerjahr (PN<Personalnummer>)". 
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Steuerjahr 2020 bereits geschlossen: "Automatischer Recall zum <DATUM>, 

nicht zum <DATUM> (Steuerjahr geschlossen) (PN<Personalnummer>)". 

→ Für Mitarbeiter ohne Warnung, können Sie das Feld abrechnen bis im IT0003 

wieder löschen. 

Öffnen Sie das Steuerjahr und führen Sie für alle betroffenen Mitarbeiter eine 

manuelle Rückrechnung bis zum in der Warnung angegebenen Datum durch.  

Zur Vereinfachung können Sie für alle betroffenen Fälle bis zum 01.01.2020 

pauschal zurückrechnen. 

Zahlen Sie rückwirkend ins geöffnete Steuerjahr 2020 Zuschläge oder ähnliches und 

möchten das Zuflussprinzip anwenden, so können Sie dies über den Infotyp 0012 

Steuerdaten D erreichen. 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in den gesonderten abresa-Informationen 

haben wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Wenn Sie den Hinweis vorab einspielen möchten, tauschen Sie sich bitte mit 

Ihrem Berater aus. Beachten Sie, dass manuelle Änderungen vorzunehmen sind. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3016857 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu bescheinigende SV-Beiträge für 
Freiwillig-Versicherte mit untermonatigem SV-Split zu niedrig 

Inhalt Beim Ausführen des Reports Abrechnungsprogramm Deutschland (RPCALCD0) 

werden bei der anteiligen Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge (SV-

Beiträge) für die Lohnsteuerbescheinigung (LStB) zu geringe SV-Beiträge berechnet. 

• Sie rechnen Freiwillig-Versicherte mit untermonatigem SV-Split (CNTR1) ab. 

• Der Fehler entsteht auch bei aktiver Teilapplikation Anteilige Berechnung SV-

Kürzung auf Beitragsbemessungsgrenze aufheben (LBSB). 

Mit der Korrektur werden die zu bescheinigenden SV-Beiträge für Freiwillig-

Versicherte mit untermonatigem SV-Split korrekt berechnet. 

Der Hinweis 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-

Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) erkennt bei inaktiver Teilapplikation LBSB 

den Fehler und führt automatisch für die betroffenen Mitarbeiter einen Recall 

durch.  

Haben Sie die Teilapplikation LBSB für den betroffenen Zeitraum aktiv, so müssen 

Sie die betroffenen Fälle über eine manuelle Rückrechnung korrigieren. 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in der gesonderten abresa-Information haben 

wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 
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 Wenn Sie den Hinweis vorab einspielen möchten, tauschen Sie sich bitte mit 

Ihrem Berater aus. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 3, März J7 G3 91 

Hinweis 

 

3017545 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Zu bescheinigende SV-Beiträge sind 
nicht korrekt bei Wechsel der Steuerpflicht innerhalb eines 
Bescheinigungszeitraumes vom 28.01.2021 

Inhalt Beim Ausführen des Reports Abrechnungsprogramm Deutschland (RPCALCD0) 

werden bei der anteiligen Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge (SV-

Beiträge) für die Lohnsteuerbescheinigung (LStB) nicht korrekte SV-Beiträge 

berechnet, wenn: 

Sie die Teilapplikation Anteilige Berechnung SV-Kürzung auf 

Beitragsbemessungsgrenze aufheben (LBSB) für das Abrechnungsjahr 2020 nicht 

aktiv haben. Das heißt, Sie haben die Teilapplikation LBSB nicht über das 

Customizing Gültigkeitsintervalle nicht gesetzlicher Teilapplikationen (V_T596D) 

vorgezogen. 

Betroffen sind Mitarbeiter mit einem Wechsel der Steuerpflicht innerhalb eines 

Bescheinigungszeitraumes. 

Nach der Korrektur werden die SV-Beiträge korrekt berechnet. 

Mit Hinweis 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-

Lohnarten für das Abrechnungsjahr 2020) können Sie die Abrechnungsperiode 

12/2020 nochmals abrechnen.  

Die betroffenen Fälle werden erkannt und es erfolgt ein automatischer Recall. 

Kunden-
Aktion In der Februar-Kundeninfo und in den gesonderten abresa-Informationen 

haben wir Sie bereits über diesen Hinweis informiert. 

 Wenn Sie den Hinweis vorab einspielen möchten, tauschen Sie sich bitte mit 

Ihrem Berater aus.  
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02. Aktuelle Hinweise Corona, KuG, IfSG 

 

 

Gesammelte Hinweise zum Themenbereich CORONA, Covid19, KuG  

Abresa Informationen Stand 10.03.2021 

Neu veröffentlichte Hinweise zum Themenbereich Covid19, Corona, KuG, 

und daraus resultierende Anpassungen werden wieder gesammelt für Sie hier aufgeführt. 

 

 

Sachgebiet PY-DE Deutschland Version 21, ohne HRSP  

Hinweis 

2923389 - Informationen zu gesetzlichen Änderungen aufgrund der Corona-

Pandemie vom 05.03.2021 

Inhalt Mit diesem Hinweis informiert SAP über aktuelle gesetzliche Änderungen, 

Verordnungen und behördliche Veröffentlichungen sowie über den Stand der 

Gesetzgebungsverfahren aufgrund der Corona-Pandemie, die Einfluss auf die 

Prozesse der Personalabrechnung haben. 

Die Darstellung entspricht dem aktuellen Wissensstand und wird laufend an die 

neuen Entwicklungen angepasst.  

Das betrifft insbesondere alle Aussagen zu geplanten Auslieferungen.  

In der Spalte Letzte Aktualisierung wird im Falle einer Aktualisierung das 

Aktualisierungsdatum eingetragen. Fehlt ein solches Datum, liegt weiterhin der 

Stand der erstmaligen Freigabe vor. 

Änderungen und Informationen zum Infektionsschutzgesetz 

Gesetze Beschreibung Status Auslieferung Letzte 

Aktuali-

sierung 

Gesetz zum Schutz 

der Bevölkerung 

bei einer 

epidemischen Lage 

von nationaler 

Tragweite 

(Bgbl. Teil 1 2020 

Nr 14 vom 

27.03.2020) 

Entschädigung für 

Eltern, die wegen 

der Schließung von 

Betreuungseinricht

ungen aufgrund der 

Corona-Pandemie 

ihre Kinder selbst 

betreuen müssen 

und nicht arbeiten 

können 

Verab-

schiedet 

2916520  

(- Quarantäne / 

Betreuung Kind 

gemäß IfSG: 

Manuelle Vorgabe 

Entschädigung und 

Erhöhung SV-

Brutto) 

2926201  

(- Quarantäne / 

Betreuung Kind 

18.06.20 
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gemäß IfSG: 

Ergänzungen zur 

manuellen Vorgabe 

2) 

2907742  

(- Quarantäne und 

Betreuung Kind 

gemäß IfSG: 

Maschinelle 

Bestimmung der 

Verdienstausfallent

schädigung) 

Zweites Gesetz zum 

Schutz der 

Bevölkerung bei 

einer epidemischen 

Lage von nationaler 

Tragweite 

(BgBl. Teil 1 2020 

Nr.23 vom 

22.05.2020) 

Verlängerung der 

Frist zur 

Beantragung von 

IfSG-

Entschädigungen 

durch den 

Arbeitgeber bei der 

zuständigen 

Landesbehörde von 

3 auf 12 Monate 

Verab-

schiedet 

nicht erforderlich 22.05.20 

Gesetz zur 

Umsetzung 

steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen 

zur Bewältigung der 

Corona-Krise 

(Corona-

Steuerhilfegesetz) 

(Bgbl. Teil 1 2020 

Nr. 30 vom 

29.06.2020) 

Verlängerung des 

Entschädigungs-

zeitraumes für 

Eltern, die aufgrund 

der Betreuung von 

Kindern nicht 

arbeiten können. 

Der 

Entschädigungs-

zeitraum wird pro 

Person von sechs 

auf zehn Wochen 

verlängert. Für 

allein 

beaufsichtigende 

Personen wird der 

Zeitraum auf 20 

Wochen verlängert. 

 

 

Verab-

schiedet 

nicht erforderlich 05.06.20 
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Veröffentlichungen 

von Behörden 

    

Rundschreiben 202

0/255 des GKV-

Spitzenverbands 

vom 02.04.2020    

Versicherungs- und 

beitragsrechtliche 

Auswirkungen des 

Bezugs einer 

Entschädigung nach 

dem 

Infektionsschutz-

gesetz bei 

Anordnung einer 

Quarantäne 

Ver-

öffent-

licht 

nicht erforderlich 
 

Rundschreiben 202

0/296 des GKV-

Spitzenverbands 

vom 09.04.2020     

Versicherungs- und 

beitragsrechtliche 

Auswirkungen des 

Bezugs einer 

Verdienstaus-

fallentschädigung 

bei behördlich 

angeordneter Kita- 

oder 

Schulschließung 

Ver-

öffent-

licht 

nicht erforderlich 
 

Anlage 56 des 

Pflichtenhefts der 

ITSG zum 

Infektionsschutz-

gesetz 

Beschreibung der 

SV-rechtlichen 

Behandlung der 

IfSG-

Abwesenheiten 

Quarantäne und 

Betreuung Kind 

anhand von 

Beispielen 

 

Ver-

öffent-

licht 

2918836 (- 

Quarantäne / 

Betreuung Kind 

gemäß IfSG: 

Ergänzungen zur 

manuellen Vorgabe) 

18.06.20 

Webseiten 
    

ifsg-online.de* Elektronische 

Antragsstellung auf 

Erstattung bei 

Quarantäne und 

Betreuung Kind 

Ver-

öffent-

licht 

2984304 (- IfSG: 

Umstellung des 

maschinellen 

Verfahrens von 

Pauschalierung auf 

individuelle 

Grundlage) 

2988419 (- IfSG: 

Umstellung des 

maschinellen 

Verfahrens von 

04.12.20 
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Pauschalierung auf 

individuelle 

Grundlage für 

freiwillig und privat 

Versicherte) 

 

2988419 (- IfSG: 

Umstellung des 

maschinellen 

Verfahrens von 

Pauschalierung auf 

individuelle 

Grundlage für 

freiwillig und privat 

Versicherte) 

 * Die Möglichkeit zur elektronischen Antragsstellung auf Erstattungen gemäß §§ 56 

und 57 IfSG wurde von einer Bund-Länder Arbeitsgruppe unter Führung des BMI 

und des MAGS NRW erarbeitet. Derzeit beteiligen sich daran 11 der 16 

Bundesländer. Im Online-Antrag sind Angaben zum Bruttoverdienst und zur 

Steuerklasse des Mitarbeiters erforderlich. Daraus wird in Anlehnung an die 

Berechnung des Kurzarbeitergelds ein Erstattungsbetrag errechnet. Die zu 

erstattenden SV-Beiträge werden ebenfalls analog zu KuG pauschaliert auf dem 

ausgefallenen Bruttoentgelt berechnet. 

Änderungen und Informationen zur Kurzarbeit 

Gesetze Beschreibung Status Ausliefer-

ung 

Letzte 

Aktuali-

sierung 

Gesetz zur befristeten 

krisenbedingten 

Verbesserung der 

Regelungen für das 

Kurzarbeitergeld 

(Bgbl. Teil 1 2020 Nr.12) 

Befristete 

Verordnungser-

mächtigung der 

Bundesregierung 

zur Erleichterung 

des Zugangs zur 

Kurzarbeit und zur 

teilweisen oder 

vollständigen 

Erstattung von SV-

Beiträgen  

Verab-

schiedet 

nicht 

erforderlich 

 



Kundeninfo zu den SAP-Hinweisen 03/2021 

02. Aktuelle Hinweise Corona, KuG, IfSG 
 

© abresa GmbH  31 

 

Sozialschutz-Paket II 

(Bgbl. Teil 1 2020 Nr. 24) 

Gestaffelte 

Erhöhung des 

Kurzarbeitergelds 

auf 70%/77% (ab 

dem 4. Monat) und 

80%/87% (ab dem 

7. Monat), sofern 

der Brutto-

Entgeltausfall 

mindestens 50% 

beträgt 

Verab-

schiedet 

2924975  

(- KuG: 

Sozialschutz

paket II – 

Erhöhtes 

Kurzarbeiter

geld ab dem 

4. und ab 

dem 7. 

Monat) 

05.06.20 

Gesetz zur Umsetzung 

steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur 

Bewältigung der 

Corona-Krise (Corona-

Steuerhilfegesetz) 

(Bgbl. Teil 1 2020 Nr. 

30 vom 29.06.2020) 

Zuschüsse zum 

Kurzarbeitergeld 

werden im Rahmen 

der SV-Freiheit auch 

steuerfrei gestellt* 

Verab-

schiedet 

2930693  

(- KuG: 

Steuerfreier 

Zuschuss 

zum 

Kurzarbeiter

geld 

(Corona-

Steuerhilfeg

esetz) 

03.07.20 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Beschäftigungs-

sicherung infolge der 

COVID-19-Pandemie 

Die Regelungen 

zum gestaffelt 

erhöhten 

Kurzarbeitergeld 

werden bis Ende 

2021 verlängert - 

mit der 

Einschränkung, 

dass das erhöhte 

Kurzarbeitergeld 

nur für Personen 

gezahlt wird, 

deren Anspruch 

auf 

Kurzarbeitergeld 

bis zum 

31.03.2021 

entstanden ist. 

Verab-

schiedet 

2987900  

(- KuG: 

Änderungen 

zum 

Jahreswechs

el 

2020/2021) 

04.12.20 

Jahressteuergesetz 

2020 

(Bgbl. Teil 1 2020 Nr. 65 

vom 28.12.2020) 

 

Die mit dem 

Corona-

Steuerhilfegesetz 

eingeführte 

Steuerfreiheit der 

Verab-

schiedet 

2990916 (- 

KuG: 

Verlängerun

g der 

Steuerfreihei

04.01.21 



Kundeninfo zu den SAP-Hinweisen 03/2021 

02. Aktuelle Hinweise Corona, KuG, IfSG 
 

© abresa GmbH  32 

 

Zuschüsse zum 

Kurzarbeitergeld 

wird bis Ende 2021 

verlängert. 

t des AG-

Zuschusses) 

Verordnungen     

Verordnung zur 

Erleichterungen der 

Kurzarbeit 

(Kurzarbeitergeld-

verordnung – KugV)  

Erleichterter 

Zugang zum 

Kurzarbeitergeld 

und vollständige 

(pauschalierte) 

Erstattung der im 

Rahmen der 

Kurzarbeit allein 

vom Arbeitgeber zu 

tragenden SV-

Beiträge. Die 

Verordnung gilt für 

Zeiträume vom 

01.03.2020 bis 

31.12.2020. 

erlassen 2905737  

(- KuG: 

COVID-19 

& SV-

Erstattung 

für 

Kurzarbeit

ergeld) 

 

Erste Verordnung zur 

Änderung der 

Kurzarbeitergeld- 

verordnung 

Die Regelungen der 

Kurzarbeitergeld-

verordnung werden 

mit 

Einschränkungen 

bis Ende 2021 

verlängert.  

 

Die 

Zugangserleichter-

ungen zur 

Kurzarbeit werden 

für Betriebe 

verlängert, die bis 

zum 21.03.2021 

Kurzarbeit 

eingeführt haben. 

Die vollständige 

Erstattung der 

Sozialversicherungs

beiträge während 

der Kurzarbeit wird 

bis zum 30.06.2021 

erlassen 2987900     

(- KuG: 

Änder-

ungen zum 

Jahres-

wechsel 

2020/2021) 

04.12.20 
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verlängert. Im 2. 

Halbjahr 2021 

werden 50% der 

Sozialversicherungs

beiträge erstattet. 

Zweite Verordnung über 

die Bezugsdauer für das 

Kurzarbeitergeld 

Die höchstmögliche 

Bezugsdauer für das 

Kurzarbeitergeld 

wird für Betriebe, 

die mit der 

Kurzarbeit bis zum 

31.12.2020 

begonnen haben 

auf bis zu 24 

Monate, aber 

längstens bis zum 

31.12.2021 

verlängert. 

erlassen nicht 

erforderlich 

04.12.20 

Kurzarbeit im öffentl. 

Dienst (TV COVID) 

Die Umsetzung – TV 

COVID und die 

damit 

einhergehende 

Berechnung in 

Fiktivläufen 

eingeschlossen – ist 

im nachgenannten 

Dokument 

beschrieben und 

wird fortlaufend 

aktualisiert. 

 
DAS 

Dokument 

zur 

Umsetzung 

als Anhang 

im Hinweis  

2912169 

 

* Es liegen keine Informationen vor, ob aufgrund der gestaffelten Erhöhung des 

Kurzarbeitergelds geplant ist, den Rahmen der SV-Freiheit von Zuschüssen zum 

Kurzarbeitergeld anzupassen. 
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Änderungen und Informationen in der Steuer 

Gesetze Beschreibung Status Auslieferung 

Letzte 

Aktuali-

sierung 

Zweites Gesetz zur 

Umsetzung 

steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur 

Bewältigung der 

Corona-Krise (Zweites 

Corona-

Steuerhilfegesetz) 

(Bgbl. Teil 1 2020 Nr. 

31 vom 30.06.2020) 

1. Der 

Entlastungs-

betrag für 

Alleinerziehend

e soll für 2020 

und 2021 um 

2.100 Euro auf 

4.008 Euro 

erhöht werden 

 

2. Befristete 

Senkung der 

Mehrwert-

steuer 

 

3. Kinderbonus 

2020: 300€ 

(Auszahlung 

200€ im 

September, 

100€ im 

Oktober)  

Ver-

öffent-

licht 

1. Entlastungs-

betrag: Auslieferung 

nicht erforderlich, da 

Entlastung über 

Freibeträge erfolgt 

 

 

 

 

 

2. Mehrwertsteuer:   

2942715 (- Pfändung: 

Anpassung des 

Mehrwertsteuersatze

s aufgrund des 

Konjunkturpakets) 

 

3. Kinderbonus 

2020: 2945934 - 

Corona-Pandemie: 

Kinderbonus als 

finanzielle 

Unterstützung 

24.07.20 

Drittes Gesetz zur 

Umsetzung 

steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur 

Bewältigung der 

Corona-Krise  

(Drittes Corona-

Steuerhilfegesetz) 

Kinderbonus 

2021: 150€, 

Auszahlung im 

Mai 2021, 

sofern 

Anspruch auf 

Kindergeld im 

Jahr 2021 

besteht 

Verab-

schiedet 

 

26.2.21 

geplant für Anfang 

April 

 05.3.21 

Veröffentlichungen 

von Behörden 
    

Rundschreiben 2020/

0337215 des BMF 

vom 09.04.2020 

Abmilderung 

der 

zusätzlichen 

Belastungen 

durch die 

Ver-

öffent-

licht 

2913348 (- Corona - 

Steuerfreie Zulage / 

Sonderzahlung von 

bis zu 1.500 Euro) 
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Corona-Krise 

für 

Arbeitnehmer; 

Steuer-

befreiung für 

Beihilfen und 

Unter-

stützungen 

 

Weitere gesetzliche Änderungen 

Gesetze Beschreibung Status Auslieferung Letzte 

Aktuali-

sierung 

Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbe-

schränkungen für ein 

fokussiertes, 

proaktives und 

digitales 
Wettbewerbsrecht 

4.0 und anderer 

wettbewerbsrechtlich

er Bestimmungen 

(GWB-

Digitalisierungsgesetz)

(Bgbl. Teil 1 2021 Nr. 

1 vom 18.01.2021) 

Erhöhung der 

maximalen 

Anspruchs-

dauer auf 

Kinderkranken-

geld für das 

Jahr 2021. 

Der Anspruch 

auf 

Kinderkranken-

geld im Jahr 

2021 besteht 

auch, wenn die 

Betreuung 
eines Kindes 

aufgrund der 

Schließung von 

Betreuungs- 

oder 

schulischen 

Einrichtungen 

oder weiterer 

Gründe gemäß 

§45 Abs. 2a 
SGB V 

erforderlich ist.  

Verab-

schiedet 

3014587 (- 

Informationen zur 

Erweiterung des 

Anspruchs auf 

Kinderkrankengeld 

für das Jahr 2021) 

21.01.21 

 

Kunden-
Aktion Es handelt sich um einen fortlaufend aktualisierten Informationshinweis. 
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Sachgebiet PY-DE Deutschland Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3014587 - Informationen zur Erweiterung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld 
für das Jahr 2021 vom 21.01.2021 

Inhalt Der Bundesrat hat am 18.01.2021 der Verlängerung der Anspruchsdauer auf 

Kinderkrankengeld für das Jahr 2021 zugestimmt.  

Damit treten folgende Regelungen rückwirkend zum 05.01.2021 in Kraft. 

Die Anspruchsdauer des Kinderkrankengelds für das Kalenderjahr 2021 wird durch 

§45 Abs. 2a Satz 1 und 2 SGB V verlängert auf: 

• 20 Tage für jedes Kind pro Elternteil bzw. 40 Tage für Alleinerziehende 

• Maximal 45 Tage pro Elternteil bzw. maximal 90 Tage für Alleinerziehende 

Außerdem besteht nach § 45 Abs. 2a Satz 3 SGB V der Anspruch auf 

Kinderkrankengeld auch, wenn die Betreuung des Kindes erforderlich wird, weil 

pandemiebedingt von der zuständigen Behörde: 

• Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindertageseinrichtung, Hort, 

Kindertagespflegestelle), Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen geschlossen werden oder 

• für die Klasse oder Gruppe ein Betretungsverbot ausgesprochen (auch 

aufgrund einer Absonderung) wird oder 

• Schul- oder Betriebsferien angeordnet oder verlängert werden oder 

• die Präsenzpflicht in einer Schule aufgehoben wird oder der Zugang zum 

Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wird oder 

• empfohlen wird, vom Besuch des Kindes einer der genannten Einrichtungen 

abzusehen. 

Für die Zeit des Bezugs von Krankengeld aufgrund der Betreuung eines Kindes ruht 

für beide Elternteile der Anspruch nach § 56 Absatz 1a des 

Infektionsschutzgesetzes. Letzterer Anspruch läuft zudem zum 31.03.2021 aus. Für 

privat Krankenversicherte besteht weiterhin kein Anspruch auf Kinderkrankengeld 

gemäß §45 Abs. 1 SGB V. 

Der Grund der pandemiebedingten Betreuung des Kindes soll der Krankenkasse 

durch den betreuenden Elternteil auf geeignete Weise nachgewiesen werden. Für 

den Arbeitgeber bestehen die gleichen Meldepflichten wie beim Kinderkrankengeld 

aufgrund einer Erkrankung des Kindes. Über den elektronischen Datenaustausch 

Entgeltersatzleistungen (EEL-Verfahren) sind die erforderlichen Daten nach §107 

SGB IV mithilfe des Datenbausteins Angaben zur Freistellung bei 

Erkrankung/Verletzung eines Kindes (DBFR) zu melden. Eine Anpassung des EEL-

Verfahrens zur Differenzierung der Sachverhalte Erkrankung des Kindes und 

pandemiebedingte Betreuung ist nach Aussagen des GKV-Spitzenverbands nicht 

vorgesehen. 
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Kunden-
Aktion Es handelt sich um einen Beratungshinweis. Anpassungen am SAP-Standard 

sind nicht erforderlich. 

Zur Abbildung der Verlängerung der maximalen Bezugsdauer von 

Kinderkrankengeld können Sie die Kontingente (IT 2006) für die Abwesenheit Kind 

krank unbezahlt (0550) für das Jahr 2021 entsprechend erhöhen, sofern die  

Kontingentabtragung bei Ihnen für diese Abwesenheitsart eingerichtet ist. 

 
 

Sachgebiet PY-DE Deutschland Version 4, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3009620 - IfSG: Umstellung des maschinellen Verfahrens von Pauschalierung auf 
individuelle Grundlage für freiwillig und privat Versicherte (2) 

Inhalt Nach Einspielen der Hinweise  

2988419 (- IfSG: Umstellung des maschinellen Verfahrens von Pauschalierung auf 

individuelle Grundlage für freiwillig und privat Versicherte),  

2997340 (- IfSG: Lohnart für ungekürzten Nettoverdienstausfall bei Betreuung Kind),  

3001608 (- IfSG: Normierung der Bruttobeträge aus IfSG-Fiktivläufen)  

lassen sich die jeweils ausgelieferten Teilapplikationen  

IFS1 (Umstellung von pauschaliertem auf individuelles Netto),  

IFS2 (Abstellung der technischen Lohnart IfSG Entsch. Kind ungekuerzt), sowie  

IFS4 (Normierung Bruttodifferenzen aus IfSG-Fiktivläufen)  

nicht per BAdI HRPAY00_B_APPL_VALIDITY aktivieren. 

Bei der in Hinweis 3001131 (- IfSG: Entschädigungsbetrag wegen 

Lohnsteuerjahresausgleichs im IfSG-Fiktivlauf zu hoch) ausgelieferten 

Teilapplikation IFS3 (kein Lohnsteuerjahresausgleich in IfSG-Fiktivläufen) handelt es 

sich um eine Fehlerkorrektur, die ausschließlich per Tabelleneintrag (Sicht V_T596C 

bzw. V_T596D) und nicht per BAdI aktiviert werden kann. 

Kunden-
Aktion Die Korrektur wird per Hinweis und per HRSP ausgeliefert. Anschließend 

können die Teilapplikationen IFS1, IFS2 und IFS4 auch per 

BAdI HRPAY00_B_APPL_VALIDITY aktiviert werden. 
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Sachgebiet PY-DE-CI Bauwirtschaft Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3002657 - MUV: Aufbau von Mindesturlaub während IfSG-Abwesenheit 

Inhalt Aufgrund der Abwesenheiten Quarantäne IfSG (0560) oder Betreuung Kind IfSG 

(0561) bzw. Betr. Kind IfSG untertäg. (0562) wird in der Abrechnung für 

Bauwirtschaft eine Mindesturlaubsvergütung (MUV) berechnet. 

Diese Abwesenheiten werden wie Krankheit/Kur mit Lohnfortzahlung behandelt, 

dabei sind es keine und deshalb gibt es auch keinen Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG). 

Aber weil diese Abwesenheiten wie Krankheit/Kur mit Lohnfortzahlung erscheinen, 

und keine Lohnfortzahlung vorliegt, werden alle Ausfallstunden in der 

Bauwirtschaft bei der Berechnung der Mindesturlaubsvergütung (MUV) 

berücksichtigt. 

Durch eine Erweiterung der MUV-Berechnung werden die Ausfallstunden durch 

diese Abwesenheiten nicht mehr berücksichtigt. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-NI Sozialversicherung Version 6, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 2998302 - IfSG: Korrekturen zur SV-Beitragsberechnung (3) 

Inhalt Ergänzung am 02.02.2021: Die Korrekturanleitung zu Punkt 3 enthielt einen Fehler, 

der bewirkt, dass das IfSG-Fiktivbrutto doppelt im Umlagebrutto /3UB enthalten ist, 

obwohl die Beiträge /3U1, /3U2 korrekt sind. 

Es wurde eine neue Korrekturanleitung hinzugefügt, die den Fehler behebt. 

Ergänzung am 26.01.2021: Punkte 3 und 4 hinzugefügt. Es wurde eine neue 

Korrekturanleitung und eine manuelle Tätigkeit erzeugt. 

Ergänzung am 15.01.2021: Punkt 2 hinzugefügt. Es wurde eine neue 

Korrekturanleitung erzeugt. 

 

1. Falsche Aufteilung der Bemessungsgrenzen in Monaten mit Kurzarbeit 

 

Bei der Aufteilung der Bemessungsgrenzen im Verhältnis von Arbeitsentgelt zu 

IfSG-Fiktivbrutto wird als "Arbeitsentgelt" lediglich das SV-pflichtige Entgelt in 

Lohnart /102 berücksichtigt.  

Die KuG-Fiktivbrutti: 

 

/690 (KuG Fiktivbrutto) 

/69K (SKUGFiktivbrutto (Umlage)) 

/69L (SKUGFiktivbrutto) 
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werden jedoch ebenfalls mit der anteiligen Bemessungsgrenze verbeitragt, die 

auch für das Arbeitsentgelt zur Verfügung steht. Deshalb müssen diese Brutti 

bei der Verhältnisrechnung ebenfalls als "Arbeitsentgelt" berücksichtigt werden. 

Ansonsten ist die anteilige Bemessungsgrenze für die Summe aus echtem 

Arbeitsentgelt und KuG-Fiktivbrutto zu klein. 

 

Außerdem wird bei der BBG-Verhältnisrechnung die Lohnart /6J4 (IfSG Fiktivbr. 

Quar.KuG) nicht für den Quarantäne-Anteil der Bemessungsgrenzen 

berücksichtigt. D.h. die Bemessungsgrenze für die Quarantäne ist zu niedrig, 

wenn die Quarantäne auf einen Zeitraum fällt, in dem Kurzarbeit geleistet 

worden wäre. 

→ Notwendige Korrektur der Einträge in Sicht V_T596I für Teilapplikation 

SVLM. 

2. Rückrechnungsdifferenzen nach Hinweis 2988419 bei Privatversicherten mit 

Einmalzahlung 

 

Nach Einspielen von Hinweis 2988419 kommt es bei Privatversicherten mit 

Quarantäne oder Betreuung Kind zu Rückrechnungsdifferenzen, wenn in 

Abrechnungsmonaten nach der Quarantäne/Betreuung Kind eine Einmalzahlung 

gezahlt wird.  

 

Aufgrund eines Fehlers in der SV-Berechnung wurde bisher bei 

Privatversicherten die anteilige Bemessungsgrenze, die auf das IfSG-Fiktivbrutto 

entfällt, irrtümlich als SV-Luft abgestellt. Das hat keine unmittelbaren 

Konsequenzen, wirkt sich aber in Folgeperioden aus, wenn dort eine 

Einmalzahlung vorhanden ist.  

Dann wird diese irrtümlich abgestellte SV-Luft für die Zahlung eines 

Arbeitgeberzuschusses zum KV/PV-Beitrag (Permanenzausgleich) verwendet, 

d.h. es wird zu viel Arbeitgeberzuschuss gezahlt. Eigentlich sollte für das IfSG-

Fiktivbrutto kein Zuschuss gezahlt werden, auch nicht als Permanenzausgleich in 

späteren Perioden. 

 

Mit den Korrekturen von Hinweis 2988419 tritt dieser Fehler nicht mehr auf, 

aber es kommt zu Rückrechnungsdifferenzen, auch in Perioden vor Gültigkeit 

der Teilapplikation IFS1 und auch dann, wenn das maschinelle Verfahren gar 

nicht verwendet wird. 

→ Die Änderung aus Hinweis 2988419, die den Fehler bei der 

Zuschussberechnung aus Einmalzahlungen automatisch mitkorrigiert, 

wird auf die Gültigkeit der Teilapplikation IFS1 begrenzt. 

 

D.h. die Korrektur wirkt spätestens ab 01/2021, führt aber in früheren 

Perioden nicht zu Rückrechnungsdifferenzen, außer wenn die Gültigkeit 

der Teilapplikation IFS1 vorgezogen wird. 



Kundeninfo zu den SAP-Hinweisen 03/2021 

02. Aktuelle Hinweise Corona, KuG, IfSG 
 

© abresa GmbH  40 

 

3. Insolvenzgeld-Umlage und SV-Umlage aus IfSG-Fiktivbrutto nicht in Lohnart /6JS 

enthalten 

 

Die Umlagebeiträge für Insolvenzgeld bzw. SV-Umlage U1 und U2, die der 

Arbeitgeber auf das IfSG-Fiktivbrutto zahlt, sind nicht in der Lohnart /6JS (IfSG 

AG-Aufwand SV) enthalten. Nach neuestem Stand von §56 des 

Infektionsschutzgesetzes werden diese Umlagen aber ebenfalls von der 

Entschädigungsbehörde erstattet. Sie sollten deshalb in der Lohnart /6JS 

ausgewiesen werden. 

→ Es werden drei neue Lohnarten ausgeliefert: 

/6JE (IfSG AG-Aufwand IU) 

/6JF (IfSG AG-Aufwand U1) 

/6JG (IfSG AG-Aufwand U2) 

 

Die Lohnart /6JE wird im SV-Modul gebildet, die Lohnarten /6JF, /6JG in 

der Funktion DSVU. Sie enthalten die jeweiligen Umlagebeiträge, die auf 

das IfSG-Fiktivbrutto entfallen. Bei der Abstellung der SV-Lohnarten 

werden sie in die Sammellohnart /6JS (IfSG AG-Aufwand SV) kumuliert. 

 

4. Insolvenzgeld-Umlage und SV-Umlage aus IfSG-Fiktivbrutto wird bei Midijobs 

nicht gebildet 

 

Für Mitarbeiter in der Gleitzone (Midijobs) werden irrtümlich gar keine 

Umlagebeiträge (Insolvenzgeld, U1, U2) aus dem IfSG-Fiktivbrutto berechnet. 

→ Durch die Korrektur werden Umlagebeiträge (Insolvenzgeld, U1, U2) aus 

dem IfSG-Fiktivbrutto auch bei Beschäftigten in der Gleitzone (Midijob) 

gebildet. Es kommt dadurch zu Rückrechnungsdifferenzen, die aber 

lediglich den Arbeitgeber betreffen. 

Kunden-
Aktion  Die Auslieferung der Änderungen erfolgt per HRSP, können jedoch auch vorab 

durch manuelle Anpassungen gem. Anweisungen im Hinweis übernommen werden. 

 Notwendige Aktivitäten nach Einspielen des HRSPs oder des Hinweises:  

1. Falsche Aufteilung der Bemessungsgrenzen in Monaten mit Kurzarbeit: 

Für Mitarbeiter, die im gleichen Monat Kurzarbeit und Quarantäne bzw. 

Betreuung Kind haben, ändert sich die SV-Beitragsberechnung.  

Rechnen Sie diese Mitarbeiter auf den frühesten Monat zurück, in dem 

Kurzarbeit und Quarantäne bzw. Betreuung Kind zusammentreffen. 

2. Rückrechnungsdifferenzen nach Hinweis 2988419 bei Privatversicherten mit 

Einmalzahlung: Keine Aktion notwendig. 

3. Insolvenzgeld-Umlage und SV-Umlage aus IfSG-Fiktivbrutto nicht in Lohnart 

/6JS enthalten: 
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In einer Rückrechnung verändert sich die Lohnart /6JS (IfSG AG-Aufwand SV) 

bei allen IfSG-relevanten Abwesenheiten. 

Es handelt sich lediglich um eine Ausweislohnart, eine Zwangsrückrechnung ist 

also nicht zwingend erforderlich. 

Falls Sie diese Lohnart für Erstattungsanträge auswerten und die fehlenden 

Erstattungen auf Umlagebeiträge nachfordern möchten, rechnen Sie alle 

Mitarbeiter mit Quarantäne bzw. Betreuung Kind auf den Beginn der 

relevanten Abwesenheit zurück. 

4. Insolvenzgeld-Umlage und SV-Umlage aus IfSG-Fiktivbrutto wird bei Midijobs 

nicht gebildet: Bei Beschäftigen in der Gleitzone (Midijobs) wurden bisher zu 

wenig Umlagebeiträge abgeführt.  

Rechnen Sie diese Mitarbeiter auf den Beginn der Quarantäne bzw. 

Betreuung Kind zurück, um die Beitragsabführung zu korrigieren. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-RH Kurzarbeitergeld / Schlechtwettergeld Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3000279 - PFNF: Fehlerhafter Zufluss bei Rückrechnungen in Perioden mit Fehlern 
im Abrechnungscluster 

Inhalt Bei der Abrechnung von Pfändungen mit der Nettomethode mit Fiktivläufen 

(Teilapplikation PFNF) kommt es bei Rückrechnungen in Perioden mit einem 

teilweise fehlerhaft abgespeicherten Abrechnungsergebnis zu falschen Beträgen in 

der Pfändungsgrundlage. 

Der Fehler tritt nur auf, wenn die kundeneigene Anpassung eines Schemas einen 

Fehler aufweist. 

Der Fehler tritt nur dann auf, falls im Abrechnungsergebnis die Ergebnisse der 

Fiktivläufe für Pfändung Nettomethode unvollständig gespeichert sind, indem die 

Tabelle PFZFL im Abrechnungsergebnis vorhanden ist, während die Tabelle 

FLAUF_SUMLG fehlt.  

Der Ursache für diesen Clusterschiefstand kann darin liegen, dass in einem 

Kundenschema die Funktion PITAB D FIT zum Löschen der Tabelle FIT nicht nur, wie 

im SAP-Standard zu Beginn des Abrechnungsschemas oder zu Beginn des Nettoteils 

eines geteilten Schemas aufgerufen wird, sondern fälschlicherweise auch 

beispielsweise am Ende des Schemas vor dem Export der Abrechnungsergebnisse.  

Bis zu den mit Hinweis 2907742 ausgelieferten Änderungen führte dieser Fehler im 

Schema nicht zu Problemen. Mit Hinweis 2907742 wurde die Funktion PITAB D FIT 

jedoch dahingehend geändert, dass auch die Tabelle FLAUF_SUMLG gelöscht wird. 

Aufgrund eines Programmfehlers wird die Unvollständigkeit der gespeicherten 

Abrechnungsergebnisse für Pfändung Nettomethode bei Rückrechnungen nicht 

erkannt. Dadurch können Fehler in der Berechnung der Pfändungsgrundlage 

entstehen. 
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Nach der Programmkorrektur werden, bei Rückrechnungen in Perioden mit den 

fehlerhaft gespeicherten Abrechnungsergebnissen, für die Berechnung der 

Rückrechnungsdifferenzen die Ergebnisse der Echtabrechnung verwendet.  

Sofern der Clusterschiefstand nicht aufgetreten ist, ergibt sich durch die 

Programmkorrektur auch keine Änderung in der Funktion. 

Kunden-
Aktion  Bitte prüfen Sie, ob bei Ihnen Pfändungen mit der Nettomethode mit 

Fiktivläufen (Teilapplikation PFNF) ermittelt werden und das Kundenschema wie 

oben beschrieben eingerichtet ist. 

Ist dies zutreffend, sollten Sie diesen Hinweis vorab einspielen. Die Korrektur 

wird zudem per HRSP ausgeliefert. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-RH Kurzarbeitergeld / Schlechtwettergeld Version 5,  
SAPK-600J3INSAPHRCDE 
SAPK-604F9INSAPHRCDE 
SAPK-60887INSAPHRCDE 

Hinweis 2987900 - KuG: Änderungen zum Jahreswechsel 2020/2021 

Inhalt ***Ergänzung zum 23.12.2020*** 

Der Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld nach 

dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) wurde im Bundesanzeiger am 

23.11.2020 veröffentlicht. (In der Suche geben Sie Programmablaufplan 2021 ein). 

Keine Änderungen im KuG-Modul sind notwendig. 

Das am 18.12.2020 veröffentlichte neue Formular Kug Abrechnungsliste (Formular 

Kug108) wird in Hinweis 3006941 (nachfolgend beschrieben) ausgeliefert. 

***Korrektur zum 9.12.2020*** 

Auslieferungszeitpunkt der Teilapplikation KUSW SV-Erstattung bei 

Kurzarbeitergeld 100 % wurde korrigiert. 

• Die ab 01.01.2021 gültigen Ablaufpläne zur Berechnung der pauschalierten 

Nettobeträge für Kurzarbeit wurden bis zur Freigabe dieses Hinweises 

(04.12.2020) noch nicht veröffentlicht. Es gibt folgende 

voraussichtliche Anpassungen:  

Die Höchstgrenzen für das zu berücksichtigende Entgelt (AV-BBG) ändern 

sich auf 6.700 EUR im Rechtskreis Ost sowie 7.100 EUR im Rechtskreis 

West. 

• Mit der ersten Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung 

vom 21.10.2020 wird die pauschalierte Erstattung von SV-Beiträgen für 

Kurzarbeitergeld bis zum 31.12.2021 verlängert. Die Erstattung erfolgt bis 

zum 30.06.2021 in voller Höhe. Vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2021 erfolgt 

die Erstattung in Höhe von 50 %, wenn der Betrieb bis zum 30.06.2021 

Kurzarbeit eingeführt hat.   
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• Mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz wird die mit § 421c SGB 

III eingeführte vorübergehende Erhöhung des Leistungssatzes 

für Kurzarbeitergeld ab dem vierten und ab dem siebten Monat bis 

zum 31.12.2021 verlängert, wenn der Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis 

zum 31.03.2021 entstanden ist. 

Eine Übersicht der für die Kurzarbeit relevanten Gesetze finden Sie im 

Hinweis 2923389 (- Informationen zu gesetzlichen Änderungen aufgrund der 

Corona-Pandemie). 

• Die Werte der Konstanten KUROJ und KURBJ in Tabelle V_T511K betragen 

ab 01.01.2021 80.400,00 EUR (KUROJ) und 85.200,00 EUR (KURBJ). 

• Die Verlängerung der pauschalierten SV-Erstattung und der erhöhten 

Leistungssätze aufgrund der Verordnung und der Gesetzesänderung 

werden im SAP-Standard umgesetzt.  

 

Für die Entscheidung, ob der Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 

31.03.2021 entstanden ist oder ob der Betrieb bis zum 30.06.2021 

Kurzarbeit eingeführt hat, wird der Beginn des in der Tabelle T5D3E 

hinterlegten Genehmigungszeitraums herangezogen. Die Steuerung dieser 

Änderungen erfolgt über die folgenden neuen Teilapplikationen: 

KUSX SV-Erstattung bei Kurzarbeitergeld bedingte Verlängerung 

KUS1 KuG: gestaffelte Erhöhung KuG bedingte Verlängerung 

KUSW SV-Erstattung bei Kurzarbeitergeld 100 %  

• Folgende Teilapplikationen werden in der Gültigkeit verlängert: 

KUS2 KuG: gestaffelte Erhöhung KuG durch Sozialschutzpaket II im Jahr 

2020 (verlängert auf 31.12.2021) 

KUSV SV-Erstattung bei Kurzarbeitergeld 50 % (verlängert auf 

31.12.2021) 

SKSV SV-Erstattung bei Saison-Kurzarbeitergeld (verlängert 01.03.2020-

31.12.2021) 

Die Programmänderungen und die geänderten Konstanten wurden mit dem HRSP 

zum Jahreswechsel 2020/2021 ausgeliefert. 

Für die Beantragung von Saison-Kurzarbeitergeld wird für Abrechnungszeiträume 

ab Dezember 2020 von der Bundesagentur für Arbeit ein neuer Vordruck (Kug 308) 

veröffentlicht.  

Falls sie Saison-Kurzarbeitergeld abrechnen, beachten Sie dazu bitte den 

Hinweis 2994658 (- Saison-KuG: Vorrang der pauschalierten SV-Erstattung für 

gewerbliche Arbeitnehmer).  

Im neuen Vordruck Kug 308 ist die Angabe von Daten zu Personalveränderungen im 

Bezugszeitraum vorgesehen. Dabei handelt es sich um Sachverhalte wie 
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beispielsweise Neueinstellung, Aufhebungsvertrag oder Kündigung, die bisher in 

einer Anlage zum Leistungsantrag angegeben werden sollten.  

Um diese Angaben in die Abrechnungslisten übernehmen zu können, werden im 

Infotyp 0049 Kurzarbeitergeld zwei neue Felder aufgenommen. Das 

Auswahlfeld Personalveränderung sowie das Feld Datum der Personalveränderung. 

Kunden-
Aktion  Die Änderung wird per HRSP ausgeliefert. Vorab können Sie auch bereits den 

Hinweis einspielen.  

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-RH Kurzarbeitergeld / Schlechtwettergeld Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3020866 - Neuer Matrixcode für die Abrechnungsliste für Saison-Kug (Kug 308) 

Inhalt Die Bundesagentur für Arbeit hat einen neuen Matrixcode für die Abrechnungsliste 

für Saison-Kug (Kug 308) herausgegeben. 

Mit diesem Hinweis wird der geänderte Standardtext HR_DE_KG_308_2021 

ausgeliefert.  

Der Standardtext wird in Ihren Produktivmandanten kopiert.  

Vorschläge zu weiteren Problemlösungen finden Sie im Hinweis 1460600 (- KuG 

Matrixcode für Abrechnungsliste, Version 3 vom 09.04.2020). 

Kunden-
Aktion  Die Änderung wird per HRSP ausgeliefert. Vorab können Sie auch bereits den 

Hinweis einspielen.  

Beachten Sie die manuellen Aktivitäten nach dem Einspielen des HRSP oder des 

Hinweises. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-RH Kurzarbeitergeld / Schlechtwettergeld Version 8, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3006941 - Neues Formular Kug 108 für die Abrechnungsliste Kurzarbeitergeld 

Inhalt Änderung 20.1.2020: Korrektur der Listenüberschrift für Spalte 2 im angehängten 

Formular 

 

Die Bundesagentur für Arbeit hat ein neues Formular für die Abrechnungsliste 

Kurzarbeitergeld (Kug 108) herausgegeben. Neu hinzugekommen ist die Angabe zu 

Personalveränderungen. 

Mit diesem Hinweis wird das geänderte SAPScript Formular HR_DE_KUG_LISTE 

ausgeliefert.  

Im neuen Vordruck Kug 108 ist die Angabe von Daten zu Personalveränderungen im 

Bezugszeitraum vorgesehen.  
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Dabei handelt es sich um Sachverhalte wie beispielsweise Neueinstellung, 

Aufhebungsvertrag, Kündigung oder Quarantäne, die bisher in einer Anlage zum 

Leistungsantrag oder bei Quarantäne direkt in der Abrechnungsliste angegeben 

werden sollten.  

Um diese Angaben in die Abrechnungslisten übernehmen zu können, wurden 

bereits mit Hinweis 2987900 im Infotyp 0049 Kurzarbeitergeld zwei neue Felder 

aufgenommen:  

• das Auswahlfeld Personalveränderung, sowie  

• das Feld Datum der Personalveränderung.  

Kunden-
Aktion  Die Auslieferung der Änderungen erfolgt per HRSP, können jedoch auch vorab 

durch die beschriebenen manuellen Anpassungen gem. Anweisungen im Hinweis 

übernommen werden. 

 Die automatische Ermittlung der Daten zur Personalveränderung aus den 

Daten zu Personalmaßnahmen oder Abwesenheiten ist im SAP-System nicht 

vorgesehen. 

Diese Daten sind daher manuell im Infotyp 0049 Kurzarbeitergeld zu erfassen.  

Die Angabe im Formular erfolgt nur für diejenigen Abrechnungsperioden, die im 

Gültigkeitszeitraum des Infotypsatzes mit der jeweiligen Eintragung liegen.  

Da auch die Angaben zur Personalveränderung aus den Abrechnungsergebnissen 

übernommen werden, ist es erforderlich, dass die Daten im Infotyp 0049 

Kurzarbeitergeld vor dem Abrechnungslauf erfasst werden. 

Beachten Sie die manuellen Aktivitäten nach dem Einspielen des HRSP oder des 

Hinweises.  

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-RH Kurzarbeitergeld / Schlechtwettergeld Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3015881 - Lohnsteuerjahresausgleich in den Fiktivläufen für den KuG-Zuschuss 

Inhalt Mit dem Hinweis 2929304 (- Berechnung KuG AG Zuschuss Nettovergleich auf Basis 

von Fiktivläufen, Version 4 vom 02.07.2020) wurde die Berechnung der 

Vergleichsnettobeträge für den KuG-Zuschuss auf Basis von Fiktivläufen zur 

Verfügung gestellt. 

Im Monat Dezember ist bei Vorliegen eines Arbeitsausfalls aufgrund von Kurzarbeit 

der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld nicht korrekt. Ursache dafür ist der 

Lohnsteuerjahresausgleich, der in den Fiktivläufen zur Berechnung der 

Vergleichsnettobeträge vorgenommen wird. 

Der Fehler tritt insbesondere in kundeneigenen Lösungen innerhalb eines geteilten 

Abrechnungsschemas für den öffentlichen Dienst auf.  Im Schema D000 für die 

Privatwirtschaft sollte der Fehler nur dann auftreten, falls der erste Arbeitsausfall 
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beim Personalfall im Dezember vorliegt und in den früheren Monaten des Jahres 

kein Kurzarbeitergeld bezogen wurde. 

Die Programmkorrektur wird per HRSP ausgeliefert. Zur Vorabkorrektur können Sie 

bereits den Hinweis einspielen. 

Um Rückrechnungsdifferenzen zu vermeiden, ist die Korrektur über die 

Teilapplikation KUZJ mit Beginndatum 1.1.2022 zeitlich abgegrenzt.  

Kunden-
Aktion  Die Programmkorrektur wird per HRSP ausgeliefert. Zur Vorabkorrektur 

können Sie bereits den Hinweis einspielen. 

 Falls Sie die Korrektur bereits früher einsetzen möchten, ergänzen Sie in der 

Sicht V_T596D einen Eintrag für die Teilapplikation KUZJ mit dem früheren 

Beginndatum und führen ggfs. entsprechende Rückrechnungen durch. 

 Ergänzung 4.2.2021: Die Programmkorrektur wirkt sich nur in den SAP-

Standardfiktivläufen KVNI und KVNS aus. Eine Ausweitung der Korrektur auf 

kundeneigene Fiktivläufe ist leider nicht möglich. 

Falls Sie in Ihrer kundeneigenen Lösung eigene Fiktivlaufbezeichnungen verwenden 

(z.B. 0VNI und 0VNS), prüfen Sie, ob Sie stattdessen die Standardfiktivläufe KVNI 

und KVNS verwenden können. 

Sofern ein Umstieg auf die Standardfiktivläufe KVNI und KVNS für Sie nicht möglich 

sein sollte, ist eine Ergänzung im Fiktivlaufschema notwendig. Sie können die 

Sperre des Lohnsteuerjahresausgleichs erreichen, indem Sie zu Beginn des 

Fiktivlaufschemas (DA07 bzw. DOFC) spätestens jedoch vor der Funktion COPY DFL0 

über den Aufruf der Funktion DFLST SETP STAS MON den Parameter für die Sperre 

des Lohnsteuerjahresausgleichs setzen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 3, HRSP März J7G391 

Hinweis 

 

3012346 - LStB: Anteilige Berechnung SV - Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird 
nicht berücksichtigt vom 29.01.2021 

Inhalt Beim Ausführen des Reports Abrechnungsprogramm Deutschland (RPCALCD0) wird 

für die anteilige Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge (SV-Beiträge) für die 

Lohnsteuerbescheinigung (LStB) der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld nicht 

berücksichtigt. 

Sie zahlen Ihren Mitarbeitern einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. 

Mit dem Einspielen der Korrektur fließt ab dem Abrechnungsjahr 2022 die 

Lohnart KuG SV-pfl. KuG-Zuschuss (/64S) in die Lohnart stfr. sv-lfd. AN-Anteil (/26X) 

und die Lohnart KuG-Zuschuss stpfl. (/64V) in die Lohnart Stpfl. Lohn im BZrm 

(/2L1). Bisher war dies nicht notwendig, da der Betrag der /64V immer dem Betrag 

der /64S entspricht. Sobald die Teilapplikation KUZS - KuG: Zuschuss 
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steuerfrei/steuerpflichtig nicht mehr aktiv ist, ändert sich dies und die /64V ist 

größer als die /64S.  

Im SAP-Standard ist dies ab dem 01.01.2022 der Fall. 

Kunden-
Aktion Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch die im Hinweis beschriebene manuelle Änderung vorgenommen werden. 
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1. Hinweise aus dem aktuellen Support Package (ohne ÖD)  

 

Sachgebiet PY-DE Deutschland Version 12 , ohne HRSP  

Hinweis 2956595 - Korrekturen zum JW Deutschland 2020/2021 nach dem Xmas HRSP 
(Sammelhinweis) vom 22.01.2021 

Inhalt In diesem Hinweis informiert SAP über Korrekturen und Änderungen an den 

gesetzlichen Änderungen zum 01.01.2021, die erst nach dem Korrekturschluss des 

Xmas HRSPs 2020 (verfügbar KW 52) bekannt wurden: 

• gesetzliche Änderungen, die erst nach dem Korrekturschluss des Xmas HRSPs 

2020 (verfügbar KW 52) bekannt wurden, 

• wichtige Fehlerkorrekturen an der Funktionalität zum Jahreswechsel, die nach 

dem Xmas HRSPs gemacht werden. 

Bitte beachten Sie zur Übersicht folgende Hinweise: 

    2956593 (- Inhalt des Jahreswechsels Deutschland 2020/2021) 

    2956620 (- Informationen zum Xmas HRSP für den JW Deutschland 2020/2021) 

Steuer 

• 3007072 (- Corona - Verlängerung der steuerfreien Zulage / Sonderzahlung bis 

zum 30.06.2021) 

• 3007406 (- Nebenberufliche Tätigkeit: Anhebung d. Freibetrags zum 01.01.2021) 

• 3013208 (- CALC: Fehler bei Berechnung des Solidaritätszuschlags) 

• 3010695 (- CALC: Fehlerhafte Warnmeldung "Öffnung des Steuerjahrs XXXX aus 

Periode XX/XXXX nicht zulässig" bei Rückrechnungen nach/vor 2019) 

• 3019955 (- CALC: Fehlerhafter Lohnsteuerjahresausgleich bei negativen 

Versorgungsbezügen) 

• 3018993 (- CALC: Fehlermeldung "Öffnung des Steuerjahres 2020 aus Periode 

03/2021 nicht zulässig" bei in 2020 erfolgtem Wechsel in Abrechnungskreis mit 

Rückgabewert Merkmal DTXAP = '-') 

• 3004052 (- LStA: Abbruch und Laufzeitfehler im Report Lohnsteuerdaten erstellen 

(RPCTAVD0) 

• 3006505 (- LStA, Ausweisung der Lohnsteuer nach Kalenderjahren: Beträge für 

Vorjahr, laufendes Jahr und Folgejahr werden im Protokoll des LStA-Ersteller-

Reports (RPCTAVD0) nicht angezeigt) 

• 3013017 (- LStA: Kennzahl 91 (Familienkassenschlüssel) an falscher Stelle im XML 

- Übertragungsfehler bei Clearingstelle) 

• 3018611 (- LStA: Externe Daten - Fehlerhafte Verprobung bei der Vorgabe der 

Kennzahl 68) 
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• 3014360 (- LStA: Formular - Leere Formularseiten nach Hinweis 3009643) 

• 3013650 (- LStA: Externe Daten - Keine Verprobung auf korrekte 

Summenbildung, falls die Felder 'Betrag Vorjahr', 'Betrag laufendes Jahr' und 

'Betrag Folgejahr' initial sind) 

• 3014216 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Übersicht der SAP-Hinweise 2020) 

• 3010976 (- LStB: Anteilige Berechnung SV - Überprüfung der /2K*-Lohnarten für 

das Abrechnungsjahr 2020) 

• 3026335 (- LStB: 2021 erstellte Stornomeldungen werden von der Clearingstelle 

abgelehnt) 

Sozialversicherung 

• 3014587 (- Informationen zur Erweiterung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld 

für das Jahr 2021) 

A1-Verfahren 

• 2994820 (- A1-Verfahren: Korrekturen und Verbesserungen nach dem 

Jahreswechsel 2020/21) 

• 3011273 (- A1-Verfahren: Vorausgesetzte Objekte für SAP-Hinweis 2994820) 

• 3006493 (- A1-Verfahren: Abbruch bei Erstellung v. Ausnahmevereinbarungen) 

• 3010408 (- A1-Verfahren: Fehler bei der Erstellung eines A1-Antrags für Beamte 

bei der Ermittlung der zuständigen Stelle) 

• 3012982 (- A1-Verfahren: Ablehnung von Meldedateien mit Stornierungen durch 

einen Parserfehler und fehlerhafte Verarbeitung von A1-Rückmeldungen) 

Behördenkommunikation - B2A 

• 3004614 (- SV-rvBEA: Fehler bei der Kommunikation mit der REST-Schnittstelle 

(DSRV)) Die Korrektur im Hinweis steht in Zusammenhang mit z. Zt. laufenden 

Server-Umstellungen der DSRV. 

• 2999662 (- SV: Neue SSL-Zertifikate für DSRV-Kommunikationsserver zum 

18.12.2020) 

BVV 

3005494 (- BVV: Neuerungen zum 01.01.2021) 

DEÜV 

3011343 (- DEÜV: Korrekturen zum Jahreswechsel-SP 2020/2021) 

Kurzarbeitergeld 

3006941 (- Neues Formular Kug 108 für die Abrechnungsliste Kurzarbeitergeld) 

Kunden-
Aktion  Es handelt sich um einen fortlaufend aktualisierten Informationshinweis. 
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Sachgebiet PA-PF-DE Betriebliche Altersversorgung Deutschland Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3017651 - RBM: Fehlender Text in Bescheinigung 0096 'Mitteilung über 
steuerpflichtige Leistungen' 

Inhalt Über den Hinweis 2997150 (- RBM: Neue Version der Bescheinigung 0096 

'Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen', Version 1 vom 30.11.2020) wurde die 

neue, ab dem Leistungsjahr 2020 anzuwendende Version der Bescheinigung 

'Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag oder 

aus einer betrieblichen Altersversorgung' als neues SAP-Script Formular 

HR_DE_AV_SPL_20 ausgeliefert. 

Die Erstellung der Bescheinigung mit dem Report RPCAVAD0 erfolgt dabei jedoch 

fehlerhaft: Auf der dritten Seite des Formulars werden die Hinweise zu Punkt 6 

unvollständig angedruckt. 

Kunden-
Aktion  Das korrigierte Formular wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits 

vorab durch die im Hinweis beschriebene manuelle Änderung vorgenommen 

werden. 

 

 

Sachgebiet PA-PF-DE Betriebliche Altersversorgung Deutschland Version 5, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 2960068 - RBM: MZ01-Meldung wird mehrfach erstellt 

Inhalt Sie erstellen die MZ01-Meldungen mit dem Report Meldungserstellung 

Rentenbezugsmitteilung (RPCRBMD0_MZ01).  

Hierbei werden Meldungen für ein Leistungsjahr mehrfach mit den gleichen 

Leistungsbeträgen, aber unterschiedlicher Leistungsträgerzuordnung erstellt. 

Der Fehler kann auftreten, wenn 

• Sie den Leistungsträger in einem früheren Leistungsjahr wechselten und 

• die Rentenzahlung des aktuellen und früheren Leistungsträgers über die 

gleichen Kundenlohnarten erfolgte und 

• diese Kundenlohnarten abweichend vom Standard im Abrechnungsergebnis 

ohne Kostenzuordnung vorliegen. 

Der Report kann wegen der fehlenden Kostenzuordnung die Rentenzahlung nicht 

zum richtigen Leistungsträger zuordnen. Er meldet den Leistungsbetrag des 

aktuellen Jahres dadurch für alle Leistungsträger. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Programmfehler zeitnah korrigieren möchten, spielen Sie bitte 

diesen Hinweis vorab oder das entsprechende HRSP ein.  



Kundeninfo zu den SAP-Hinweisen 03/2021 

1. Hinweise aus dem aktuellen Support Package (ohne ÖD) 
 

© abresa GmbH  51 

 

Definieren Sie die Methode CONDENSE_LTRGR der 

Klasse CL_HRPAYDE_RBM_NOTIF_MANAGER neu. Aktivieren Sie den Beispielcode, 

indem Sie die Kommentarzeichen entfernen. 

Wenn Sie den Leistungsträger wechseln, ohne die Lohnarten für die Rentenzahlung 

zu ändern, erstellt der Report nur noch für den aktuellen Leistungsträger MZ01-

Meldungen. 

 

 

Sachgebiet PA-PF-DE Betriebliche Altersversorgung Deutschland Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 2980238 - RBM: Einträge in der Korrekturtabelle des Rechtsgrundes werden nicht 
berücksichtigt 

Inhalt Sie pflegen Einträge in der Tabelle MZ01 Korrektur des Rechtsgrundes der 

Leistung (P01RBM_MZ01_KORG). Der Report Meldungserstellung 

Rentenbezugsmitteilung (RPCRBMD0_MZ01) berücksichtig diese Einträge teilweise 

nicht in dem Jahr, für dessen Inperiode die Einträge gelten. 

Dieser Fehler kann nur für solche Personalfälle auftreten, für die Sie Einträge in der 

Tabelle P01RBM_MZ01_KORG gepflegt haben. Weitere Informationen zu den 

Korrekturtabellen finden Sie in dem Hinweis 1897596 (- RBM: Schnittstelle für 

Korrekturen der MZ01-Meldungen, Version 1 vom 16.10.2013) 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung vorgenommen werden. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-BA Behördenkommunikation Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3004672 - SV - rvBEA: Keine Komprimierung auf HTTP-Ebene mehr bei Logischen 
Ports für die Kommunkation mit dem WebService der DSRV 

Inhalt Für die Kommunikation mit der DSRV über deren WebService ist eine 

Komprimierung auf HTTP-Ebene nicht notwendig. Diese wird in den Logischen Ports 

über die Transaktion SOAMANAGER gepflegt. 

Nach der Korrektur wird im Testreport zum Auflisten der Einstellungen 

Kommunikation GKV (RPUSVHD0) entsprechend geprüft, ob die HTTP-Message 

komprimieren mit false gepflegt ist. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  

Die Anpassungen im Einführungsleitfaden werden allerdings nur über das 

angegebene HRSP ausgeliefert. 
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Hinweis 3012749 - B2A-SV: A1/rvBEA - Endlosschleife bei der Datenabholung der DSRV 

Inhalt Beim Ausführen des Reports SV: Abholen u. Bestätigen der Ergebnisse GKV/DSRV 

(RPCSVPD0_IN) kommt es zu einer Endlosschleife bei der Datenabholung bei der 

DSRV. 

Starten Sie den Report im Hintergrund, so werden die Spool-Einträge sehr groß. 

Dies passiert, wenn Sie den Report mit Datenbank-Update durchführen. 

Die abgeholten Daten durchlaufen beim Ausführen des RPCSVPD0_IN eine 

fachspezifische Prüfung.  

Kommt es dabei zu Fehlern, so kommt es aufgrund der im Hinweis 2874549 (- SV - 

A1/rvBEA: Abholung von Meldungen bei der DSRV - Beschränkung auf Dateianzahl 

Version 8 vom 07.02.2020) ausgelieferten Funktionalität zu einer Endlosschleife. Die 

Daten werden erfolgreich mit dem Statuscode E98 - Anfrage erfolgreich abgeholt, 

aber werden durch den Fehler in der fachspezifischen Prüfung nie quittiert. 

Dadurch werden bis zum Abbruch des Reports immer wieder dieselben Daten 

abgeholt. 

Nach der Korrektur wird die in Hinweis 2874549 (- SV - A1/rvBEA: Abholung von 

Meldungen bei der DSRV - Beschränkung auf Dateianzahl) beschriebene Schleife der 

Datenabholung verlassen, sobald ein Fehler in der fachspezifischen Prüfung der 

abgeholten Daten vorliegt. 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie bitte den Hinweis, oder das angegebene HRSP ein, wenn der 

Fehler bei Ihnen auftritt.              
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Hinweis 3004674 - SV - rvBEA: Bei der Kommunikation mit dem WebService der DSRV 
erfolgt eine doppelte Base64-Konvertierung 

Inhalt Beim Übertragen von Daten über rvBEA an den WebService der DSRV werden die 

Nutzdaten Base64 kodiert. Diese Base64-Kodierung wird doppelt durchgeführt, was 

nicht notwendig ist. 

Mit der Korrektur wird die Base64-Kodierung nur noch einmal durchgeführt. 

Kunden-
Aktion Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung vorgenommen werden. 
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Hinweis 3019143 - B2A: Korrektur der XML-Utility-Klasse - mehrere Codepages zu einem 
Encoding 

Inhalt Beim Erzeugen einer Instanz der Klasse CL_HRPAYDEB2A_SXML kommt es zu 

folgendem Fehler: 

HRPAYDE2A 704: "Das Encoding <ENCODING> (<ENCODING-BEZEICHNUNG>) passt 

nicht zur Codepage <CODEPAGE> (<CODEPAGE-BEZEICHNUNG>)", wenn auf Ihrem 

System über die Tabelle TCP00A für ein Encoding mehrere Codepages definiert 

wurden. 

Nach der Korrektur kommt es zu keinem Fehler mehr und die Klasse wird erzeugt. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 
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Hinweis 3017882 - DEÜV: RPCDRLD0 Selektion (erweiterter) Arbeitsvorrat liefert Einträge 
mit Status verarbeitet 

Inhalt In der Sachbearbeiterliste für DEÜV-Eingangsmeldungen (RPCDRLD0) werden bei 

der Auswahl Arbeitsvorrat anzeigen bzw. erweiterten Arbeitsvorrat anzeigen und 

Anforderungen/Bestätigungen auf dem Selektionsbild auch Meldungen im Status 

verarbeitet angezeigt.  

Diese Meldungen sollten nur unter alle Meldungen anzeigen sichtbar sein. 

Außerdem werden im erweiterten Arbeitsvorrat keine Bestandsabweichungen im 

Status zu verarbeiten angezeigt. 

Die Programmfehler werden korrigiert. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  
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Hinweis 2998081 - DEÜV: Falscher Abgabegrund bei Austritt nach rechtmäßigem Streik 
innerhalb der Monatsfrist 

Inhalt Die Korrektur aus Hinweis 2930939 (- Falscher Abgabegrund bei Austritt nach 

rechtmäßigem Streik, Version 1 vom 28.05.2020) funktioniert nicht in Fällen, in 

denen eine Austrittsmaßnahme ohne DEÜV-Kennzeichen in Tabelle T530 

verwendet wird. 
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In diesem Fall wird bei einem Austritt nach Streik innerhalb der Monatsfrist 

weiterhin eine Abmeldung mit Grund 35 statt mit Grund 30 erstellt. 

Kunden-
Aktion Die Programmkorrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits 

vorab durch Hinweiseinspielung erfolgen. 
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Hinweis 2999699 - DSBD: Fehlermeldung bei knappschaftlichen Betriebsnummern 

Inhalt Sie möchten Meldungen für das Betriebsdaten-Meldeverfahren mit dem Programm 

RPCBDVD1_OUT erstellen. Dabei wird jedoch folgende Fehlernachricht ausgegeben: 

"Absendernummer fehlt für Personal(teil)bereich/ Meldungsnr.: HRPAYDESV277". 

Die Fehlernachricht tritt auf, wenn es sich bei der Absendernummer um eine 

knappschaftliche Betriebsnummer handelt. 

Die Methode zur Ermittlung der Absendernummer berücksichtigte bisher die 

knappschaftlichen Betriebsnummern nicht in allen Fällen.  

Mit dieser Korrektur wird die Methode entsprechend ergänzt. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen. 
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Hinweis 3013611 - UV-Meldeverfahren: Zeitversetzte Gültigkeitsprüfung von fremdartigen 
Gefahrtarifstellen in Schaltjahren 

Inhalt Bei der Gültigkeitsprüfung von fremdartigen Gefahrtarifstellen mit dem Report 

Stammdaten/Customizing zu den Gefahrtarifstellen prüfen (RPUUVAD0_GT_CHECK) 

kann es in Schaltjahren zu einem Fehler kommen, wenn das Auswertungsdatum der 

29.02. eines Schaltjahres ist. In diesem Fall erfolgt die Prüfung fälschlicherweise für 

den 29.02. des Vorjahres - anstelle des 28.02. 

Der Programmfehler wird korrigiert. 

Weiterhin wird mit diesem Hinweis das Musterprozessmodell SAPDEPAY angepasst. 

Die Prozesskette zu den Reports Meldungen Abgabe el. Lohnnachweis erstellen 

(RPCUVBD0_OUT) und UV-Meldedateien erstellen (RPCUVHD0_OUT) werden 

entfernt.  

Diese Reports können nicht als Teil des Prozessmodells gestartet werden, da im Fall 

von Personalnummern, die in der Abrechnung nicht prozessiert werden (z.B. 

unterjähriger Austritt), die Meldeinhalte des elektronischen Lohnnachweises nicht 

vollständig sind.  
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Die Anpassung des Musterprozessmodells ist nach Einspielen des angegebenen 

HRSP verfügbar. 

Kunden-
Aktion  Die Programmkorrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits 

vorab durch Hinweiseinspielung vorgenommen werden. 
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Hinweis 3017587 - UV-Meldeverfahren: Auswertungszeitraum bei unterjährigem DEÜV-
Start und Stornierungen bei fehlerhaften Neumeldungen 

Inhalt Mit diesem Hinweis werden zwei Anpassungen am UV-Meldeverfahren 

vorgenommen: 

• Falscher Auswertungszeitraum bei unterjährigem DEÜV-Start 

Sie erstellen den elektronischen Lohnachweis mit dem Report Meldungen 

Abgabe el. Lohnnachweis erstellen (RPCUVBD0_OUT).  

Eine Personalnummer hat im Meldejahr einen unterjährigen DEÜV-Start (IT 

0341). Für diese Personalnummer dürfen erst Meldedaten ab dem Datum des 

DEÜV-Starts in den elektronischen Lohnnachweis einfließen.  

Wenn das Aufrolldatum für die Meldungserstellung des elektronischen 

Lohnnachweises (Tabelle P01UV_MLDAUFR) jedoch im Jahr des DEÜV-Starts 

liegt, werden die UV-Daten des gesamten Jahres (auch für Zeiten vor dem 

DEÜV-Start) gemeldet. 

→ Der Programmfehler wird korrigiert. 

• Stornierungen bei fehlerhafter Neumeldung zurückhalten 

Gemäß der Version 10.2 des Pflichtenhefts dürfen Stornierungen des 

elektronischen Lohnnachweises nur übertragen werden, wenn die Neumeldung 

ebenfalls zum Versand bereitsteht. Damit soll sichergestellt werden, dass 

bereits gemeldete Lohnsummen nicht vollständig storniert werden, nur weil die 

Neumeldung nicht fehlerfrei erstellt werden konnte.  

Stornierungen ohne eine darauffolgende Neumeldung sind davon nicht 

betroffen. 

→ Künftig wird geprüft, ob zu einer Stornierung eine Neumeldung (mit 

gleicher Vorgangs-ID) vorliegt. Falls ja, wird geprüft, ob diese 

Neumeldung im Status <fehlerhaft> erstellt wurde. In diesem Fall wird 

auch die Stornierung im Status fehlerhaft erstellt unter Ausgabe der 

neuen Fehlernachricht HRPAYDESVUV 086 (Stornierung zu einer 

fehlerhaften Neumeldung). In diesem Fall müssen sie erst sicherstellen, 
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dass die Neumeldung fehlerfrei erstellt werden kann, bevor die 

Stornierung übertragen werden kann. 

Kunden-
Aktion  Die Auslieferung der Änderungen erfolgt per HRSP, Sie können diese jedoch 

auch vorab durch manuelle Anpassungen gem. Anweisungen (Anlegen einer neuen 

Fehlernachricht) im Hinweis übernehmen. 

Der Langtext zur neuen Fehlernachricht HRPAYDESVUV086 ist erst mit Einspielen 

des HRSP verfügbar. 
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Hinweis 3015538 - A1-Verfahren: Unterschiede bei der Anzeige der Antragsdaten im 
Infotyp 0700 zwischen den Transaktionen PA20 und PA30 

Inhalt Wenn Sie in der Transaktion PA20 Personalstammdaten anzeigen zur Anzeige der 

A1-Antragsdaten für gewöhnlich in mehreren Mitgliedsstaaten 

Beschäftigte (Infotyp 0700, Subtyp DXMM) die Überblicksseite anzeigen und 

anschließend zur Anzeige eines Antrags wechseln, werden die Felder zur 

Krankenversicherung in allen Fällen eingeblendet.  

Diese Felder sollten jedoch nur für geringfügig und kurzfristig Beschäftigte sichtbar 

sein. 

Gleiches gilt für den A1-Antrag für den öffentlichen Dienst (Infotyp 0700, Subtyp 

DXBB). In diesem Fall, sollten die Felder zur Krankenversicherung zusätzlich bei 

Beamten sichtbar sein. 

Zudem sind die Felder zur Krankenversicherung fälschlicherweise in der Transaktion 

PA30 Personalstammdaten pflegen beim Löschen von Datensätzen in allen Fällen 

eingeblendet. 

Die Programmfehler werden korrigiert. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 
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Sachgebiet PY-DE-FP-MV SI Notifications Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3020631 - A1-Verfahren: Fehler beim Erstellen von Ausnahmevereinbarungen - 
unzulässiger Zugriff auf einen String (Offset+Länge zu groß) 

Inhalt Beim Erstellen einer Ausnahmevereinbarung mit einem hinterlegten 

Begründungstext (Infotyp 0700 -> Text zum Infotyp) kommt es im Report A1-

Meldungen erstellen (RPCA1VD0_OUT) zu dem Fehler unzulässiger Zugriff auf einen 

String (Offset+Länge zu groß).  

Der Fehler tritt nur auf, wenn am Ende des Begründungstextes ein Zeichen 

enthalten ist, dass gemäß der Tabelle T5D4UMS (Umsetzung nicht DEÜV-konformer 

Zeichen) Teil einer umzusetzenden Zeichenfolge ist. 

Der Programmfehler wird korrigiert. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Programmfehler zeitnah korrigieren möchten, spielen Sie bitte 

diesen Hinweis vorab oder das entsprechende HRSP ein.  
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Hinweis 3016980 - A1-Verfahren: Erweiterung der bestehenden Infoset-Strukturen sowie 
Ergänzung um neue Infoset-Strukturen für die Ad-Hoc Query 

Inhalt Zur Auswertung der mit dem Jahreswechsel 2020/21 neu ausgelieferten A1-

Subtypen (DXBB, DXMM, DXFK) des Infotyps 0700 Elektronischer Datenaustausch 

über die Ad-Hoc-Query gibt es keine vordefinierten Infosets. Zudem sind die 

vorhandenen Infosets für die A1-Subtypen DXA1 und DXAV nicht aktuell. 

Über diesen Hinweis werden folgende neue Infosets ausgeliefert: 

• HR_PA_DE_0700_DXBB-> Infotyp 0700 - DXBB 

• HR_PA_DE_0700_DXMM -> Infotyp 0700 - DXMM 

• HR_PA_DE_0700_DXFK -> Infotyp 0700 - DXFK 

Dazu passend gibt es als Muster die folgenden Queries: 

• HR_PA_DE_DXBB -> Elektronischer Datenaustausch - DXBB (A1: Antrag 

Entsendung öffentlicher Dienst) 

• HR_PA_DE_DXMM -> Elektronischer Datenaustausch - DXMM (A1-

Verfahren: gewöhnl. Beschäftigte) 

• HR_PA_DE_DXFK -> Elektronischer Datenaustausch - DXFK (A1-Verfahren: 

Antrag Flug- und Kabinenp.) 

Die Zuordnung erfolgt zur Benutzergruppe HR_DE. 

Weiterhin werden Aktualisierungen an den bestehenden 

Infosets HR_PA_DE_0700_DXA1 und HR_PA_DE_0700_DXAV vorgenommen. 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie dazu das angegebene HRSP ein. 
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Sollten die neuen Infosets/ Queries nach der HRSP-Einspielung für Sie nicht sichtbar 

sein, ist ggfs. eine Erweiterung der Berechtigung erforderlich oder die Zuordnung zu 

einer anderen Benutzergruppe. 
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Hinweis 3018020 - A1-Verfahren: Erweiterung der Anzahl der Einsatzländer im DXBB und 
DXMM auf 31 bzw. 30 Länder sowie Änderungen am Formular zur 
Antragsbestätigung 

Inhalt Folgende Erweiterungen wurden im A1-Verfahren vorgenommen: 

• Erweiterung der Einsatzländer im Antrag für den öffentlichen Dienst (DXBB) 

auf 31 Einsatzländer 

Die Anzahl der Einsatzländer im Antrag für den öffentlichen Dienst (DXBB) wurde im 

Infotyp 0700 sowie im HR-Renewal gemäß Verfahrensbeschreibung auf 31 

Einsatzländer erweitert. Außerdem wurden Vorschlagswerte und Textfelder zu der 

Eingabe aus der Adressverwaltung (T536C) im HR Renewal hinzugefügt. Die Eingabe 

einer Beurlaubung wurde nur ermöglicht, wenn das Ankreuzfeld aktives Beamten-

/Beschäftigungsverhältnis in Deutschland nicht angehakt ist. Im HR Renewal wurden 

außerdem die Felder zur Krankenversicherung nur in den Fällen eingeblendet, in 

denen sie benötigt werden. 

• Erweiterung der Einsatzländer im Antrag für gewöhnlich in mehreren 

Mitgliedstaaten Beschäftigte (DXMM) auf 30 Einsatzländer 

Die Anzahl der Einsatzländer im Antrag für gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten 

Beschäftigte (DXMM) wurde im Infotyp 0700 sowie im HR-Renewal gemäß 

Verfahrensbeschreibung auf 30 Einsatzländer erweitert. Außerdem wurden 

Vorschlagswerte und Textfelder zu der Eingabe aus der Adressverwaltung (T536C) 

im HR Renewal hinzugefügt. 

• Erweiterung der Strukturen für die Datenübertragung aus externen Systemen 

(BAPI_HRPAYDE_A1_EXT_DATA) 

Die Strukturen BAPI_A1_FIELDS_EXT_DATA_OD und 

BAPI_A1_FIELDS_EXT_DATA_MM für die Datenübertragung aus externen Systemen 

wurden ebenfalls auf die höhere Einsatzländeranzahl erweitert. 

• Korrektur des Formulars für die Antragsbestätigung 

Ein Rechtschreibfehler im Formular für die Antragsbestätigung wurde korrigiert. 

Kunden-
Aktion  Die Auslieferung der Änderungen erfolgt per HRSP, können jedoch auch vorab 

durch manuelle Anpassungen gem. Anweisungen im Hinweis (Ausführen der UDO-

Reports NOTE_3018020 und NOTE_3018020_2 sowie Hochladen des Formulars 

HR_DE_A1_ANTR_BEST) übernommen werden. 
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Sachgebiet PY-DE-FP-MV SI Notifications Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3023525 - A1-Verfahren: Vorausgesetzte Objekte für SAP-Hinweis 3018020 

Inhalt Ab Version 2 (24.02.2021): Eine Korrekturanleitung wurde hinzugefügt. Damit wird 

ein Fehler beim Einbau dieses Hinweises behoben. Wenn Sie für die Software-

Komponente EA-HRCDE den Releasestand 6.07 haben, kam es unter Umständen 

beim Einbau des Hinweises zum Syntaxfehler 'Das Datenobjekt CS_SCREEN besitzt 

keine Komponente mit Namen T536C_ANART_BS12'. 

Der Vorabeinbau des Hinweises 3018020 (A1-Verfahren: Erweiterung der Anzahl 

der Einsatzländer im DXBB und DXMM auf 31 bzw. 30 Länder sowie Änderungen am 

Formular zur Antragsbestätigung) erfordert verschiedene Erweiterungen und 

Änderungen, die nicht automatisch über die Transaktion SNOTE eingebaut werden 

können. 

Mit diesem Hinweis werden die Programme NOTE_3018020 und NOTE_3018020_2 

ausgeliefert.  

Kunden-
Aktion  Die Programme sind nur notwendig, sofern Sie den Hinweis 3018020 vorab 

manuell einbauen möchten. In diesem Fall übernehmen Sie die Änderung der 

angehängten Korrekturanleitung (Anlegen der Programme NOTE_3018020 und 

NOTE_3018020_2). 

Die Ausführung der Programme NOTE_3018020 und NOTE_3018020_2 ist in der 

manuellen Tätigkeit des Hinweises 3018020 beschrieben. 
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Hinweis 3014478 - A1-Verfahren: Weitere Korrekturen nach dem Jahreswechsel 2020/21 

Inhalt Mit diesem Hinweis werden ergänzend zu Hinweis 2994820 folgende weitere 

Korrekturen an der Auslieferung des Hinweises 2928980 (A1-Verfahren: Neue 

Datensatzversion zum 01.01.2021) vorgenommen. 

• E-Mail-Versand der A1-Antragsbestätigung 

Im A1-Verfahren wird in der Sachbearbeiterliste für A1-Ausgangsmeldungen 

(RPCA1LD0_OUT) bei einer Mehrfachauswahl von zu versendenden 

Antragsbestätigungen immer die Antragsbestätigung der ersten ausgewählten 

Personalnummer als Anhang verschickt.  

• Fehler 'Schlüssel ist unzulässig' (DXMM741) im Antrag für gewöhnlich in 

mehreren Mitgliedsstaaten Beschäftigte 

Anträge für gewöhnlich in mehreren Mitgliedsstaaten Beschäftigte werden mit 

Kernprüfungsfehler 'Schlüssel ist unzulässig' (DXMM741) abgelehnt. Dies ist der 

Fall, da versehentlich der Länderschlüssel '000' für Deutschland zusätzlich als 

Beschäftigungsstelle im Ausland gemeldet wird. 
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• Übernahme der Beschäftigungsstelle Schiff aus externen Datenquellen nicht 

möglich 

In der Struktur BAPI_A1_FIELDS_EXT_DATA des BAPIs 

BAPI_HRPAYDE_A1_EXT_DATA zur Übernahme von A1-Antragsdaten aus einer 

externen Datenquelle in Infotyp 0700 fehlen die Felder Name des Schiffes 

(NAME_SCHIFF) und IMO-Nummer (IMO_NUMMER). Die Felder werden mit diesem 

SAP-Hinweis ergänzt. 

Die Programmfehler werden korrigiert. 

Kunden-
Aktion  Die Auslieferung der Änderungen erfolgt per HRSP, können jedoch auch vorab 

durch manuelle Anpassungen gem. Anweisungen im Hinweis (Erweiterung der 

Struktur BAPI_A1_FIELDS_EXT_DATA) übernommen werden. 
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Hinweis 3016769 - A1-Verfahren: Korrektur des fehlenden Storno-Kennzeichens in der 
Sachbearbeiterliste für A1-Eingangsmeldungen (RPCA1LD0_IN) 

Inhalt In der Sachbearbeiterliste für A1-Eingangsmeldungen (RPCA1LD0_IN) fehlt der 

Haken im Feld Storno, sofern eine Stornierung einer Eingangsmeldung vorliegt. 

Die Programmfehler werden korrigiert. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung vorgenommen werden. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-FP-MV SI Notifications Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3007761 - EEL: Verarbeitung von Eingangsmeldungen zu Vorerkrankungsanfragen 

Inhalt Auf eine Vorerkrankungsanfrage meldet die Kasse zurück, der angefragte Zeitraum 

sei anrechenbar. Der Verarbeitungsreport RPCEEVD0_IN setzt aber die 

Eingangsmeldung auf den Status "verarbeitet" statt auf "zu prüfen", obwohl die 

auslösende Abwesenheit und die Vorerkrankungszeit im Infotyp 2001 nicht 

miteinander verknüpft sind. 

Der Fall tritt genau dann auf, wenn die Kasse folgende Konstellation meldet: 

• Kennzeichen AU-Nachweis (KZNWAUnn): 2 (liegt teilweise vor). In den 

zugehörigen Datumsfeldern wird ein abweichender Teilzeitraum für den 

Nachweis angegeben. 

• Kennzeichen AU-Anrechenbarkeit (KZAUnn): 1 (vollständig anrechenbar). Da der 

angefragte Zeitraum als vollständig anrechenbar zurückgemeldet wird, sind die 

zugehörigen Datumsfelder (TEILANRAUBEG und TEILANRAUEND) nicht gefüllt. 
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Die Methode zum Abgleich der von der Kasse gemeldeten Daten mit den im System 

hinterlegten Daten zu den Abwesenheiten wird um diese Fallkonstellation 

erweitert. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Programmfehler zeitnah korrigieren möchten, spielen Sie bitte 

diesen Hinweis vorab oder das entsprechende HRSP ein.  

 

 

Sachgebiet PY-DE-FP-MV SI Notifications Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3001211 - rvBEA - GML57: Ermittlung eines Hinderungsgrunds beim Vorliegen 
einer DEÜV-Meldung mit Abgabegrund 55 

Inhalt Sie erhalten von der Deutschen Rentenversicherung eine Anforderung zur Abgabe 

der Gesonderten Meldung (DEÜV-Meldung mit Abgabegrund 57, GML57) über das 

rvBEA-Meldeverfahren. Bei der Verarbeitung der Anforderung wird der 

Hinderungsgrund 16 (Alle zu meldenden Zeiträume wurden bereits gemeldet) 

ausgelöst, obwohl für den Zeitraum lediglich eine DEÜV-Meldung mit Abgabegrund 

55 (nicht vereinbarungsgemäß verwendetes Wertguthaben) vorliegt. 

Der Report rvBEA-Eingangsmeldungen verarbeiten (RPCRVVD0_IN) wird angepasst. 

Der Hinderungsgrund 16 wird nur dann ermittelt, wenn alle Entgelte für den 

angeforderten Zeitraum bereits vollständig in einer Entgeltmeldung gemeldet 

worden sind. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-FP-MV SI Notifications Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3020795 - Versicherungsnummernabfrageverfahren: Fehler bei der Zuordnung 
von Fehlerrückmeldungen 

Inhalt Sie versenden eine Meldung zur Abfrage der Versicherungsnummer (VAV-

Verfahren) und erhalten eine Fehlerrückmeldung. Bei der Zuordnung der 

Fehlerrückmeldung mit dem Report Zuordnung von VAV-Eingangsmeldungen 

(RPCVVHD0_IN) erhalten Sie die Fehlernachricht Meldungssuche: keine Antwort von 

RFC-Destination NONE.  

Der Programmfehler wird korrigiert. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Programmfehler zeitnah korrigieren möchten, spielen Sie bitte 

diesen Hinweis vorab oder das entsprechende HRSP ein.  
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Sachgebiet PY-DE-FP-PJ Entgeltnachweis, Lohnkonto, Lohnjournal Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3017085 - Entgeltnachweis: Überflüssiger Andruck der Lohnart /6J6 

Inhalt Mit dem Hinweis 2997340 (- IfSG: Lohnart für ungekürzten Nettoverdienstausfall bei 

Betreuung Kind, Version 3 vom 09.12.2020) wurde die Lohnart IfSG Entsch. Kind 

ungek (/6J6) ausgeliefert.  

Da die Lohnart /6J6 als Kopie der Lohnart IfSG Entsch. Betr. Kind (/6J3) eingerichtet 

wird, wird die Lohnart /6J6 zusätzlich zur Lohnart /6J3 auf dem Entgeltnachweis des 

Mitarbeiters angedruckt: 

Sicht V_512W_O: 

Lohnart IfSG Entsch. Betr. Kind (/6J3) -> Auswertungsklasse '02' -> Wert '01' 

Lohnart IfSG Entsch. Kind ungek (/6J6) -> Auswertungsklasse '02' -> Wert '01' 

Somit werden bislang beide Lohnarten auf dem Entgeltbeleg angedruckt. 

Nach der Korrektur wird die Lohnart /6J6 nicht mehr auf dem 

Entgeltnachweis angezeigt. 

Kunden-
Aktion  Ändern Sie mit der Transaktion SM30 in der Sicht V_512W_O die Schlüsselung 

der Lohnart /6J6 für die Auswertungsklasse '02' von der Ausprägung '01' auf 

'00' oder spielen Sie das angegebene HRSP ein. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-CI Direktversicherung Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3010847 - AVmG: § 100 - Erhöhung der Förderung nach § 100 EStG (2020) wird 
nicht berücksichtigt, wenn laufender Arbeitslohn zwischen 2200 € und 2575 € 

Inhalt Die Erhöhung der Förderung nach § 100 EStG in 2020 (siehe Hinweis 2955868 (- 

AVmG: Anhebung der Förderung nach § 100 EStG zum 01.01.2020, Version 5 vom 

02.09.2020 ) wird für folgende Fallkonstellation fälschlicherweise nicht 

berücksichtigt: 

1. Die Teilapplikation AVMB (Förderung ab 240 € Arbeitgeberleistungen) ist in 

Ihrem System aktiv. 

2. Der betroffene Mitarbeiter hat einen nach § 100 EStG förderfähigen AVmG-

Vertrag.  

3. Der betroffene Mitarbeiter wurde in 2020 mit einem laufenden Entgelt 

zwischen 2200,01 € und 2575,00 € abgerechnet (bevor der Hinweis 

2955868 eingespielt wurde).  

4. Das laufende Entgelt unterschreitet den Betrag von 2200,01 € in mindestens 

einem Abrechnungsmonat, wodurch eine Steuerfreistellung nach § 100 EStG 

berechnet wird (bevor der Hinweis 2955868 eingespielt wurde). 
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5. Die Steuerfreistellung nach § 100 EStG beträgt im Kalenderjahr 2020 weniger als 

240,00 €. Im Dezember wird daraufhin eine Abrechnungswiederholung 

angestoßen, mit der die Steuerfreistellung rückwirkend zurückgenommen wird.  

Mit eingespieltem Hinweis 2955868 wird bei erneuter Abrechnung des Dezembers 

2020 die Erhöhung der Bemessungsgrundlage für eine Förderung nach § 100 EStG 

bezüglich des laufenden Entgelts (Erhöhung von 220,000 € auf 2575,00 €) fälschlich 

nicht berücksichtigt.   

Die durch den Abrechnungswiederholungslauf (Punkt 5) wird die Sperrlohnart /5RV 

in die Abrechnungstabelle 'RT' gestellt.  

Diese verhindert eine weitere Abrechnungswiederholung bei Rückrechnung auf den 

Dezember 2020 und damit eine neue Beurteilung einer möglichen Förderung nach 

§ 100 EStG durch die Anhebung der Grenze (bezüglich des Arbeitslohns von 2200,00 

€ auf 2575,00 €). 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie bitte den Hinweis, oder das angegebene HRSP ein, wenn die 

beschriebene Konstellation bei Ihnen auftritt.              

 Rechnen Sie betroffene Fälle zur Periode 12/2020 zurück.  

Relevante Fälle können Sie mit dem Lohnartenreporter 'H99CWTR0' identifizieren. 

Selektieren Sie dazu für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 die Lohnart 

/5RV. Wählen Sie unter Objektauswahl zusätzlich 'Personalnummer' aus. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-CI Direktversicherung Version 7, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 2975753 - AVmG, öffentlicher Dienst: Korrekturen zur Beispielimplementierung 
des BAdI HRPAYDE_DAVMG_UW bei Abflussbildung der AVmG-Überweisung bei 
Einzelüberweisung 

Inhalt Update 19.02.2021: textuelle Korrekturen zur manuellen Korrekturanleitung. 

Der betroffene Mitarbeiter hat eine AVmG-Überweisung (Einzelüberweisung). Die 

Besteuerungsart der AVmG-Überweisung ändert sich rückwirkend, allerdings bleibt 

der Überweisungsbetrag gleich. 

In der Rückrechnung wird fälschlich die Abflusslohnart /ARU der ursprünglichen 

AVmG-Überweisung (mit entsprechend negativem Betrag) nicht gebildet. Die 

Überweisung wird in der aktuellen Abrechnungsperiode fälschlich erneut in die 

Abrechnungstabelle BT gestellt (und der Betrag fälschlich erneut überwiesen). Dies 

kann zu Problemen bei der Buchung führen. 

Das BAdI BAdI HRPAYDE_DAVMG_UW zur Erstellung des Verwendungszwecks 

(gemäß VBL-Vorgaben) ist in Ihrem System aktiv und Sie nutzen die 

Beispielimplementierung HRPBSDE_DAVMG_UW_VBL. 
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Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch die im Hinweis beschriebene manuelle Änderung vorgenommen werden. 

 Die Korrekturen werden über die neue Teilapplikation AVUA gesteuert. Diese 

ist im Standard ab dem 01.01.2022 aktiv. Sie können die Gültigkeit der 

Teilapplikation nach Bedarf vorziehen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-GN Nettozusagen Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3014301 - CALC: Fehlermeldung "Keine Steuertage" bei DBA-Ausgleichsrechnung 

Inhalt Der Abrechnungslauf für einen Mitarbeiter bricht mit der Fehlermeldung "E03: 

Keine Steuertage in der Tabelle ST vorhanden" ab. 

Der Abbruch kann zum Beispiel bei der DBA-Ausgleichsrechnung auftreten, wenn 

folgende Bedingungen alle erfüllt sind: 

• Der Mitarbeiter erhält eine laufende Nettozusage und 

• hat untermonatig einen Wechsel der Steuerbefreiung (z. B. Wechsel von 

steuerpflichtig nach DBA) und 

• der Mitarbeiter hat einen untermonatigen Wechsel des 

Bescheinigungszeitraums passend zum Datum der Steuerbefreiung. 

Es liegt ein Programmfehler vor. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-GR Pfändung / Abtretung Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3020496 - Änderung Langtext der Fehlermeldung 5x061 

Inhalt Die Fehlermeldung tritt auf, wenn beim Ausführen des Reports Pfändung 

Entstehungsprinzip - Ergebnisse der Fiktivberechnung (RPCPCAD0_EP) in der 

Fiktivberechnung ein Fehler auftritt.  

Der Langtext der Fehlermeldung Abrechnung für xxxx war nicht erfolgreich (5x061) 

weist darauf hin, dass das Abrechnungsprotokoll nicht angezeigt werden kann, was 

jedoch nicht zutreffend und irreführend ist. 

Die Fehlermeldung wurde entsprechend angepasst. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-GR Pfändung / Abtretung Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3015000 - Sonderfall U1 wird bei nachfolgenden Pfändungen fälschlicherweise 
berücksichtigt 

Inhalt Wenn bei aufeinanderfolgenden Pfändungen der Sonderfall U1 in einer vorrangigen 

Pfändung aktiv ist, wird dieser fälschlicherweise auch bei den nachrangigen 

Pfändungen berücksichtigt. 

Kunden-
Aktion  Die Auslieferung der Änderungen erfolgt per HRSP, können jedoch auch vorab 

durch manuelle Anpassungen der Teilapplikation gem. Anweisungen im Hinweis 

übernommen werden. 

 Um Rückrechnungsdifferenzen zu vermeiden, ist die Korrektur über die 

Teilapplikation Falsche Berücksichtigung des Sonderfalls U1 ab 2. Pfändung (PF34) 

mit Beginndatum 1.1.2022 zeitlich abgegrenzt.  

Falls Sie die Korrektur bereits früher einsetzen möchten, ergänzen Sie in der Sicht 

V_T596D einen Eintrag für die Teilapplikation PF34 mit dem früheren Beginndatum. 

Pfändung nach dem Entstehungsprinzip: 

Setzen Sie die Teilapplikation nicht rückwirkend gültig, da es sonst zu 

unerwünschten Tilgungsdifferenzen kommen kann. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-GR Pfändung / Abtretung Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3016894 - Dokumentationslohnarten /PS4 bis /PS6 nicht erzeugt 

Inhalt Folgende Dokumentationslohnarten werden nicht erzeugt: 

/PS4 PF St/SV Zufl. ges 

/PS5 PF St/SV Zufl. lfd 

/PS6 PF St/SV Zufl. son 

Mit Hinweis 2993969 (- EP: BÜZ-Lohnart /FPS bleibt nach BÜZ-Tilgung stehen 

(Korrektur), Version 6 vom 01.02.2021) wurde die Ausprägung EPRR der Funktion 

DPFBT in die beiden Ausprägungen EPR1 und EPR2 aufgespalten.  

Durch einen Fehler bei der Aufspaltung werden nun die erwähnten 

Dokumentationslohnarten nicht mehr erzeugt. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  
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Sachgebiet PY-DE-NT-GR Pfändung / Abtretung Version 5, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3008337 - EP: Fehlerhafte Tilgungsdifferenzen beim strengen Zuflussprinzip 

Inhalt 2.2.2021: Die Fehlermeldung darf nicht auftreten, wenn keine Pfändung vorhanden 

ist. Die Umsetzung wurde entsprechend geändert. 

Pfändung nach dem Entstehungsprinzip: 

Wenn der Nettoteil der Abrechnung eine größere Rückrechnungstiefe hat, als der 

Bruttoteil, können folgende Symptome auftreten: 

• Die Abrechnung bricht bei der Berechnung der Fiktivergebnisse (SIMU_A) mit 

folgender Fehlernachricht ab: 

Altes Ergebnis der Pfändungssimulation konnte nicht gelesen werden. 

• Es werden fehlerhafte Tilgungsdifferenzen berechnet, ohne dass es zu einem 

Abbruch kommt. 

Dies kann nur bei Anwendung des strengen Zuflussprinzips auftreten. 

Ursächlich ist dabei, dass wenn die Rückrechnungstiefe von Netto- und Bruttoteil 

nicht übereinstimmen, die alten Pfändungsergebnisse nicht gelesen werden (sofern 

sie vorhanden sind), oder sie werden gar nicht erst durch die Fiktivberechnung 

SIMU_O erzeugt. Eine korrekte Berechnung der Tilgungsdifferenzen ist deshalb 

nicht möglich. 

Es wird eine neue Ausprägung Strenges Zuflussprinzip (EPSZ) ausgeliefert, die den 

Fehlerfall erkennt und einen Abbruch der Abrechnung bewirkt. So wird verhindert, 

dass unerkannt falsche Tilgungsdifferenzen berechnet werden und das 

Pfändungsergebnis verfälschen. Die Fehlernachricht wird in der Fiktivberechnung 

SIMU_A erzeugt. 

Kunden-
Aktion Findet bei Ihnen das strenge Zuflussprinzips Anwendung? 

Die Auslieferung der Korrekturen erfolgt per HRSP, können jedoch auch vorab 

durch manuelle Anpassungen gem. Anweisungen im Hinweis übernommen werden. 

Da der Fehler nur beim strengen Zuflussprinzip auftreten kann, wird der Aufruf der 

Funktion im Schema nicht im Standard ausgeliefert. Wenn Sie die Lösung 

verwenden wollen, müssen Sie zusätzlich zur Korrekturanleitung, bzw. dem 

Einspielen des HRSP, Änderung im Schema DBNT vornehmen. 
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Sachgebiet PY-DE-NT-NI Sozialversicherung Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3013038 - Lohnart /38I (SV-pfandfreier AN-Anteil laufend) wird nicht mehr 
erzeugt 

Inhalt Bei der RV-Berechnung innerhalb der Abrechnungsfunktion DSV BSV "SV-

Berechnung durchführen" wird die Lohnart /38I SV-pfandfreier AN-Anteil 

laufend nicht mehr erzeugt. 

Der Programmfehler kann für aktive Mitarbeiter nach Erreichen der 

Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung in Abrechnungsperioden 

ab 01/2021 auftreten. 

Der Fehler ist ein Folgefehler der über den Hinweis 2977285 ausgelieferten 

Erweiterung für berufsständisch Versicherte, die die Regelaltersgrenze in der 

gesetzlichen Rentenversicherung erreicht haben. 

Kunden-
Aktion Haben Sie die mit Hinweis 2977285 (- Berufsständisch Versicherte: Nur 

Arbeitgeberanteil nach Erreichen Regelaltersgrenze, Version 2 vom 17.11.2020) 

ausgelieferte Erweiterung implementiert? 

 Eine Vorabkorrektur ist jedoch auch möglich, spielen Sie hierzu den Hinweis 

oder das HRSP ein. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-NI Sozialversicherung Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3011635 - KV-Zusatzbeitragssatz für Versorgungsempfänger nach einer 
Krankenkassenfusion: Darstellung im Entgeltnachweis 

Inhalt Anmerkung vom 09.02.2021:  

Der Hinweiseinbau gemäß Korrekturanleitung mit SNOTE in Release 6.08 scheiterte 

wegen einer fehlenden Codingszeile. Das wurde behoben. 

Über den Hinweis 2995987 (- Zeitversetzte Gültigkeit des KV-Zusatzbeitragssatzes 

für Versorgungsempfänger nach einer Krankenkassenfusion, Version 1 vom 

11.12.2020) wurde die Funktionalität ausgeliefert, dass auch bei 

Fusionen von Krankenkassen bei Versorgungsbezügen und Renten, Änderungen des 

KV-Zusatzbeitragssatzes erst mit einem zweimonatigen Verzug berücksichtigt 

werden. 

In den Entgeltnachweisformularen wird, davon aber abweichend der KV-

Beitragssatz der aktuellen Krankenkasse bescheinigt. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie nun auch den Hinweis wieder vorab einspielen.  
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Sachgebiet PY-DE-NT-SR Altersteilzeit Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 2987001 - Altersteilzeitsimulation RPCATXD0: Erweiterung um Kennzeichen für 
Midijob 

Inhalt Mit dem Musterprogramm für Simulation der Altersteilzeitabrechnung 

(RPCATXD0) kann die Auswirkung der Altersteilzeit auf die monatliche Abrechnung 

eines Mitarbeiters simuliert werden.  

Bisher war es nicht möglich in der Simulation die Berechnung für Midijobs 

durchzuführen, falls durch die Altersteilzeit ein Wechsel in den Midijob erfolgt. 

Das Selektionsbild des Programms RPCATXD0 wird um das neue Ankreuzfeld 

Midijob erweitert. 

Kunden-
Aktion  Die Programmänderung wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits 

vorab durch Hinweiseinspielung vorgenommen werden. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3003892 - CALC: Doppelter Abfluss /A06 bei mehrfacher Rückrechnung ins 
Vorjahr 

Inhalt Dieser Hinweis ist für Sie nur relevant, wenn Sie einen oder beide der folgenden 

Hinweise bzw. Funktionaltäten implementiert haben. 

• 336971 (- Versteuerung von Nachzahlungen laufender Bezüge, Version 21 vom 

06.12.2016)  

• 2451709 (- DST: Versteuerung von Nachzahlungen laufender Bezüge - 

Zusammenfassung in Subschemen, Version 2 vom 04.04.2017) 

In folgendem Fall fließt die Nachzahlung des laufenden Bruttos im aktuellen Jahr 

doppelt ab: 

1. Ein Mitarbeiter hat rückwirkend eine Reduzierung des laufenden Gehalts im 

Vorjahr, aber eine positive laufendende Nachzahlung für Dezember. Das 

resultierende laufende Steuerbrutto im Januar ist negativ. 

2. Der Mitarbeiter erhält rückwirkend eine laufende Nachzahlung für das 

Vorjahr und für das aktuelle Jahr. 

3. Der Mitarbeiter wird danach noch einmal in das Vorjahr zurück gerechnet. 

Der Abfluss aus 2) fließt nun fälschlich sowohl durch die DST ABF als auch 

durch die Personalrechenregel DSZC ab. Dafür mindert sich das laufende 

Steuerbrutto FÜR Periode 01. 

Es liegt ein Programmfehler vor: 

Liegt ein negativer sonstiger Bezug vor (Betrag der Lohnart /111 ist negativ), kann 

das laufende Entgelt (Lohnart /106) diesen Betrag verrechnen.  
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Daher ist in der ORT (alte RT der FÜR-Periode) FÜR 01 die Lohnart /106 mit 

negativem Betrag und die Umleitungslohnart /U11 vorhanden.  

Die Lohnart /U11 enthält den Betrag der Lohnart /111, die in die Lohnart /106 

umgeleitet wurde. 

Diese Umleitung findet in der Personalrechenregel DS44 statt, die erst nach der 

Personalrechenregel DSZC aufgerufen wird.  

Um den Betrag der alten /106 (ORT) und der aktuellen /106 (IT) richtig vergleichen 

zu können, muss daher der Betrag der Lohnart /U11 aus der ORT mitberücksichtigt 

werden. Das ist bislang fälschlich unterblieben. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur / gesetzliche Änderung wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch 

auch bereits vorab, unter Berücksichtigung der beschriebenen manuellen Änderung 

bzgl. Änderung der Personalrechenregel DSZC, eingespielt werden. 

Für die Prüfung, ob die in Hinweis 336971 beschriebene Funktionalität aktiviert ist, 

kann die im Hinweis 2398429 beigefügte Vorlage bzgl. der Änderung im Schema 

DSTB herangezogen werden. 

Für die Prüfung, ob die in Hinweis 2451709 beschriebene Funktionalität aktiviert ist, 

kann die im Hinweis 2451709 enthaltene manuelle Aktivität bzgl. Änderung des 

Schema DSTB herangezogen werden. 

Sollte der im Hinweis beschrieben Sachverhalt für einen Mitarbeiter zutreffend 

sein, ist eine entsprechende Zwangsrückrechnung auf den 01.01.2021 

durchzuführen. 

Die neue Teilapplikation STSD "Berücksichtigung Umleitungslohnarten in 

DSZC" ist im SAP-Standard ab 01.01.2021 aktiv. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 6, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 

 

3018993 - CALC: Fehlermeldung "Öffnung des Steuerjahres 2020 aus Periode 
03/2021 nicht zulässig" bei in 2020 erfolgtem Wechsel in Abrechnungskreis mit 
Rückgabewert Merkmal DTXAP = '-', vom 16.02.2021 

Inhalt Update 16.02.2021: Ergänzung: Ein Fehler tritt bei Mitarbeitern in einem 

vorschüssigen Abrechnungskreis auf. 

Die Personalabrechnung bricht in der Abrechnungsperiode 03 fälschlich mit der 

Fehlermeldung "Öffnung des Steuerjahres 2020 aus Periode 03/2021 nicht zulässig" 

ab, wenn alle im Folgenden genannten Bedingungen erfüllt sind: 

• Für den betroffenen Mitarbeiter wird das Steuerjahr 2020 in 

Abrechnungsperiode 03 geöffnet (über einen entsprechenden Eintrag in der 

Pflegesicht V_T5D2M (bzw. über den Button 'Ausgabemonat LStB' im 
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Infotyp Steuerdaten D) oder über einen entsprechenden Rückgabewert des 

Merkmals DSTLB). 

Anmerkung: Die Öffnung des Steuerjahres 2020 in Abrechnungsperiode 

03/2021 ist nur bei Mitarbeitern in einem vorschüssigen Abrechnungskreis 

(DTXAP mit Wert '-') möglich. 

• Der betroffene Mitarbeiter wurde in 2020 in mindestens einer 

Abrechnungsperiode mit einem anderen Abrechnungskreis als dem aktuellen 

abgerechnet.  

• Der Rückgabewert des Merkmals DTXAP (Anmeldungszeitraum 

Lohnsteueranmeldung) ist für den aktuellen Abrechnungskreis '-' (Der 

Anmeldungszeitraum ist die Vorperiode der Abrechnungsperiode). 

• Der Rückgabewert des Merkmals DTXAP ist für den vorangehenden 

Abrechnungskreis '+' oder '*' (Der Anmeldungszeitraum ist die 

Abrechnungsperiode oder die Vorperiode der Abrechnungsperiode). 

Der genannte, fehlerhafte Abbruch der Personalabrechnung entsteht beim Einlesen 

des Infotyp 0012 Steuerdaten D im Include-Report RPCGETD0.  

Grund ist eine fehlerhafte Verprobung auf die Öffnung des Steuerjahrs bei 

jahresübergreifenden Rückrechnungen. 

Kunden-
Aktion  Da die vorschüssige Abrechnung für Periode 03.2021 bereits Stand heute 

gelaufen ist, ist keine vorab Einspielung erforderlich. Die Auslieferung der 

Änderungen erfolgt per HRSP. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3022958 - LStA: Fehler beim Erstellen der Lohnsteueranmeldung: 'Kein Eintrag in 
Tabelle T5D0P für .' bei ausgetretenen Mitarbeitern 

Inhalt Beim Erstellen der Lohnsteueranmeldung über den Report Lohnsteueranmeldung 

Elster (RPCTAVD0) erhalten Sie die Fehlermeldung 'Kein Eintrag in Tabelle T5D0P 

für'.  

Betroffen sind (in der Anmeldungsperiode) ausgetretene Mitarbeiter, die eine 

rückwirkende Änderung der organisatorischen Zuordnung bezüglich 

Mitarbeiterkreis/Mitarbeitergruppe haben. 

Bei der Auswertung der Abrechnungsergebnisse (Rückrechnungen) ausgetretener 

Mitarbeiter im Include-Report RPCTAVDA werden der Mitarbeiterkreis und die 

Mitarbeitergruppe fälschlich nicht berücksichtigt. 

Kunden-
Aktion  Wenn Sie den Programmfehler zeitnah korrigieren möchten, spielen Sie bitte 

diesen Hinweis vorab oder das entsprechende HRSP ein.  
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Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3018611 - LStA: Externe Daten - Fehlerhafte Verprobung bei der Vorgabe der 
Kennzahl 68 

Inhalt Ab 2021 ist die Lohnsteuer getrennt nach den Kalenderjahren, in denen der 

Arbeitslohn bezogen wird, auszuweisen.  

Dabei besteht eine Besonderheit bei Kennzahl 68 'Freireligiöse Landesgemeinde 

Pfalz beziehungsweise Beiträge zur Arbeitnehmerkammer (Bremen)': die Beiträge 

zur Arbeitskammer Bremen sind nicht aufzuteilen, die Beiträge zur freireligiösen 

Landesgemeinde Pfalz sind aufzuteilen. 

Bei der Vorgabe von externen Daten war es bislang fälschlich möglich, für eine in 

Bremen ansässige Betriebsstätte Werte für das Vorjahr, das laufende Jahr und das 

Folgejahr vorzugeben. 

Die Kennzahl 68 ist lediglich für in Bremen und in Rheinland-Pfalz ansässige 

Betriebsstätten über externe Daten vorgebbar. Es besteht eine Verprobung auf die 

korrekte Summenbildung bezüglich der Felder 'Betrag Vorjahr', 'Betrag laufendes 

Jahr' und 'Betrag Folgejahr' gegenüber dem Feld 'Betrag'. Diese führt bei 

Nichterfüllung zu einer Warnmeldung. 

Eine Aufteilung der Beiträge nach Kalenderjahren (zur Arbeitnehmerkammer 

Bremen) über externe Daten war vor diesem Hinweis, aufgrund einer fehlenden 

Prüfung auf das Bundesland, nicht möglich. 

Mit diesem Hinweis wird eine Prüfung implementiert, welche eine Aufteilung der 

Beiträge nach Kalenderjahren zur Arbeitnehmerkammer (Bremen) über externe 

Daten mit einer Fehlermeldung verhindert. 

Kunden-
Aktion  Die Änderung wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie diese früher übernehmen 

möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3012771 - DLS: Protokollierung - Es werden fehlerhaft Dateinamen im Protokoll 
aufgeführt, für die keine DLS-Dateien erstellt wurden 

Inhalt Sie erstellen DLS-Dateien über den Report 'Digitale Lohnschnittstelle (DLS)' 

(RPCDLSD0). Im Protokoll werden fälschlich Dateinamen für eine 

Arbeitgebersteuernummer aufgeführt, für die keine DLS-Dateien erstellt wurden. 

Der Fehler tritt auf, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

• Ein Mitarbeiter wird aus dem Überlassungsjahr in einen Zeitraum vor dem 

Überlassungsjahr zurück gerechnet. 

• Der Mitarbeiter war zu diesem Zeitraum einer anderen 

Arbeitgebersteuernummer (im Vergleich zum Überlassungsjahr) zugeordnet.  
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• Durch die Rückrechnung wurden keine für die Dateiüberlassung relevanten 

Lohnarten geändert.  

Der genannte Fehler tritt auf, da die Protokollverarbeitung im Report RPCDLSD0 

nach der Verarbeitung aller Personalnummern stattfindet. Zu diesem Zeitpunkt sind 

technische Informationen zu erzeugten DLS-Dateien nicht mehr zugänglich. Die 

Programmlogik hat vor diesem Hinweis pauschal für jede verarbeitete 

Arbeitgebersteuernummer einen Protokollknoten erzeugt (ohne zu prüfen, ob DLS-

Dateien erzeugt wurden). 

Mit diesem Hinweis wird bei der Erstellung der DLS-Dateien ein Attribut gesetzt, 

welches bei der Protokollerstellung ausgewertet wird. Dieses dient als Indikator, ob 

DLS-Dateien für eine Arbeitgebersteuernummer erstellt wurden. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-NT-TX Steuern Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3018489 - DLS: Protokollausgabe - In den Lohnartenabrechnungsdaten und 
Sozialversicherungsdaten fehlen Feldbeschriftungen 

Inhalt Beim Erstellen der DLS-Dateien über den Report 'Digitale Lohnschnittstelle (DLS)' 

(RPCDLSD0) mit Protokollausgabe (Feld 'Dateien anzeigen' auf dem 

Selektionsbild) fehlen bei den Datenfeldern Z_PROZENT 

(Lohnartenabrechnungsdaten) und SV_TAGE (Sozialversicherungsdaten) die 

Listenüberschriften. 

Der Fehler tritt nach Einspielen des Hinweises 2997411 auf. 

Die Datenfehler Z_PROZENT und SV_TAGE werden künftig in der Protokollausgabe 

ohne Listenüberschriften angezeigt. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen und führen Sie 

die manuellen Nacharbeiten durch. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-RP-ES Auswertung / Statistik Version 4, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3022195 - HR-DEH: Arbeitskostenerhebung - Testmöglichkeit 

Inhalt Der Report zur Arbeitskostenerhebung 2020 (RPCEHFD0) bietet derzeit in der 

Selektion keinen Datenauswahlzeitraum. 

Für die Überprüfung der Ergebnisse ist es jedoch hilfreich, den Report nur über eine 

Personalnummer und vielleicht einen begrenzten Datenauswahlzeitraum zu 

starten. 
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Auf dem Selektionsbild gibt es nur Eingabefelder für Beginn und Ende des 

Geschäftsjahres.  

Aber für die Statistik werden die Daten aus den Abrechnungsperioden 01 bis 

12/2020 ermittelt. Gemäß der Formulierung im Formular: "Alle Angaben sollen sich 

auf das Kalenderjahr 2020 beziehen. Stimmt Ihr Geschäftsjahr nicht mit dem 

Kalenderjahr überein, legen Sie bitte nur für die Angaben, für die keine 

Kalenderjahresangaben vorliegen, das Geschäftsjahr zu Grunde." 

Es gibt eine neue Selektion für den Datenauswahlzeitraum. Voreingestellt ist das 

Kalenderjahr 2020. Sie können aber - z.B. zu Testzwecken - einen anderen Zeitraum 

wählen. 

Beispiel:  

Sie wählen als Datenauswahlzeitraum den 01.04.2019 bis 01.05.2019.  

Dann werden die Abrechnungsdaten von 04/2019 und 05/2019 ausgewertet. In der 

Statistik (Formular/CSV-Datei) stehen dann mehrere Personenanzahlen in den 

Zeilen für April und Mai (2020!). 

Beachten Sie, dass für die Arbeitskostenerhebung 2020 der Datenauswahlzeitraum 

weiterhin vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 sein muss, auch wenn Sie ein 

abweichendes Geschäftsjahr haben. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-RP-ES Auswertung / Statistik Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3005722 - RPLEHAD3: Fehler Mitarbeiter Personengruppe 900 

Inhalt Sie starten den Report Anzeige gem. §163 Abs. 2 SGB IX (Schwerbehinderte 

Mitarbeiter) (RPLEHAD3). 

Ein Mitarbeiter ist im Infotyp 0020 DEÜV mit der Personengruppe 900 (nicht DEÜV-

relevant) geschlüsselt. Die Person hat im Infotyp 0007 Sollstunden unter 18 

Wochenstunden, ist kein Beamter und wird fälschlicherweise in Spalte 4 gezählt. 

Die Person sollte in den Spalten 1 und 3 gezählt werden. 

Falls diese Person nicht auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 Abs. 1 SGB 

IX beschäftigt ist, legen Sie im Infotyp 0033 Statistik die neue Ausnahme nicht relev 

f. Erheb (0011) an. Damit wird sie gänzlich aus der Statistik ausgeschlossen. 

Kunden-
Aktion  Die Änderung wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie diese früher übernehmen 

möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  
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Sachgebiet PY-DE-RP-ST Bescheinigungen Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3016047 - Bescheinigung über Nebeneinkommen § 313 SGB III, Version 08.19 

Inhalt Die Bescheinigung über Nebeneinkommen nach § 313 SGB III wird über diesen 

Hinweis in der Version BA II 32 - 08.19 ausgeliefert. 

 

Im Vergleich zur bisher ausgelieferten Version der Bescheinigung wurde nur die 

Version im Kopfteil des Vordrucks angepasst. Es bestehen keine inhaltlichen 

Änderungen. 

Kunden-
Aktion  Die Auslieferung des geänderten Formulars erfolgt per HRSP, kann jedoch 

auch bereits vorab durch die im Hinweis beschriebene manuelle Änderung 

übernommen werden. 
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2. Weitere Hinweise 

 

Sachgebiet PA-PAO HR Renewal Personal & Organisation Version 1, EA-HRGXX 608 

 SAPK-60891INEAHRGXX  

 

Hinweis 3022194 - Dynamische Bearbeitung - Vorschlagswerte: initiales Start- und 
Endedatum führt zu einem Abbruch vom 09.02.2021 

Inhalt Wird in der Roadmap Applikation versucht ein Infotyp per Dyn. Bearbeitung 

anzulegen, so kommt es unter folgenden Umständen fälschlicherweise zu einem 

Abbruch. 

Es sind für den neuen Infotypsatz Vorschlagswerte u.a. für BEGDA und ENDDA 

hinterlegt. Kann für die Vorschlagwerte kein korrektes Datum ermittelt werden, so 

erhalten die Felder einen initialen Wert ('00000000'). 

(Dies passiert z.B. wenn der Infotyp im Rahmen einer zukünftigen Einstellung 

angelegt werden soll. Für BEGDA und ENDDA sind die Werte $P0001-BEGDA bzw. 

$P0001-ENDDA hinterlegt. Die Werte für $P0001 werden allerdings zum Zeitpunkt 

des aktuellen Datum (Systemdatum) ermittelt. Da es sich hier um eine zukünftige 

Einstellungsmaßnahme handelt, existiert zum aktuellen Datum kein 0001 

Infotypsatz. Somit sind die Wert von $P0001 initial. (Dies gilt ebenfalls für $P0000, 

$P0002 und $P0003)). 

Bei infotypspezifischen Prüfungen führt dies zu Fehlern und ggf. zu einem gewollten 

Abbruch der Applikation. 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie für Release 6.08 das entsprechende HRSP ein. In dringenden 

Fällen können Sie die Änderungen per Hinweiseinspielung übernehmen. 

 

 

Sachgebiet PA-PA-XX  Allgemeine Teile Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3031865 - PA30: Cursor auf Feld "Personalnummer" gesetzt bei fehlerhaftem 
Infotyptext vom 04.03.2021 

Inhalt In der Transaktion PA30 Personalstammdaten pflegen geben Sie einen Infotyptext 

ein, für den das System jedoch keinen passenden Infotyp ermitteln kann.  

Das System gibt Meldung PG 302 ("Es ist kein Infotyp zur Zeichenfolge & 

vorhanden") aus. 

Hierbei wird jedoch der Cursor vom Feld "Informationstyp" (RP50G-CHOIC) auf das 

erste Feld des Bildschirms "Personalnummer" (RP50G-PERNR) gesetzt. Eine direkte 

Korrektur des fehlerhaften Infotyptextes ist daher nicht möglich. 

Die Korrektur des Hinweises korrigiert den Programmfehler und stellt sicher, dass 

die Cursorposition auf dem Feld "Informationstyp" verbleibt. 
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Kunden-
Aktion  Die Lösung wird erst in den kommenden HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. 

 

 

Sachgebiet PA-PA-XX  Allgemeine Teile Version 7, HRSP: 
SAP_HRRXX 600 SAPK-600H9INSAPHRRXX 

SAP_HRRXX 604 SAPK-604E5INSAPHRRXX 

SAP_HRRXX 608 SAPK-60873INSAPHRRXX 

Hinweis 2753394 - Tarifinformation kann nicht abgegrenzt werden vom 04.03.2021 

Inhalt Für die Tarifart und das Tarifgebiet soll es möglich sein, einen Gültigkeitszeitraum 

zu definieren, der in den Wertehilfen (F4-Hilfen) ausgewertet wird. 

Ein Gültigkeitszeitraum vermeidet bei Tarifänderungen die folgenden Probleme: 

• Bei der Bearbeitung von Infotypen zeigen die Wertehilfen nach 

mehreren Tarifänderungen eine große Anzahl von Werten an, die aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht nicht mehr gültig sind. 

• Personalsachbearbeiter können bei der Bearbeitung von 

Infotypen Tarifarten und -gebiete zuordnen, die aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht nicht mehr gültig sind. 

Dieser Hinweis bezieht sich auf einen Verbesserungsvorschlag, der von Kunden 

eingereicht wurde. Sie können danach für die folgenden Objekte 

Gültigkeitszeiträume festlegen: 

• Tarifart 

• Tarifgebiet 

Das System berücksichtigt die Gültigkeitszeiträume bei der Bearbeitung der 

folgenden Infotypen/Länderversionen in der Stammdatenpflege (PA30): 

• 0008 (BR, DE, ES, GB, HU, IN, JP, KR, KW, NO, NPO, NZ, OM, QA, US) 

• 0052 (DE) 

• 0326 (DE) 

• 0509 (AU, DE, XX) 

• 0785 (DE) 

• 0786 (DE) 

• 0788 (DE) 

• 0789 (DE) 

• 0845 (DE) 

• 0961 (NPO) 

 

Die Infotyp-Prüfung ergibt das folgende Systemverhalten: 

• Das System bricht die Bearbeitung mit einer Fehlermeldung ab, wenn die 

Tarifart oder das Tarifgebiet zum Beginndatum des Infotyps nicht gültig ist. 
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• Das System gibt eine Warnmeldung aus, wenn das Endedatum des 

Infotypsatzes nicht im Gültigkeitszeitraum der Tarifinformation liegt. Hier 

wird keine Fehlermeldung ausgegeben, um eine Änderung 'anderer' 

Infotypdaten zu ermöglichen. 

Beachten Sie, dass im Falle einer Warnmeldung mit Erreichen des Gültigkeitsendes 

von Tarifart oder -gebiet eine Inkonsistenz vorliegt. Da die Gültigkeit in den 

Auswerteprogrammen nicht geprüft wird, sollten Sie die entsprechenden 

Infotypsätze möglichst zeitnah korrigieren. Hierbei unterstützt Sie das Programm 

Tarifzuordnung prüfen (RP_PAD_CHECK_PAYSCALE_ASSIGN). Mit diesem Programm 

können Sie sich eine Liste der zu ändernden Infotypsätze ausgeben lassen. 

Beispiel: 

Sie grenzen die Tarifart 01 mit Gültigkeitszeitraum 01.01.1900-31.12.2019 ab.  

Ggf. legen Sie eine neue Tarifart mit Gültigkeit 01.01.2020-31.12.9999 an. 

Starten Sie dann den Report RP_PAD_CHECK_PAYSCALE_ASSIGN und grenzen 

Sie alle aufgeführten Infotypsätze zum 31.12.2019 (oder früher) ab. Ändern Sie 

anschließend im Folgesatz die Tarifart auf die neu angelegte oder eine andere 

gültige Tarifart. 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie das für Ihr System angegebene HRSP ein, wenn Sie die 

Auslieferung übernehmen möchten. Sie können auch den Hinweis einspielen, 

beachten Sie in diesem Fall jedoch bitte die umfangreichen manuellen 

Anpassungen. 

Anschließend stehen Ihnen im Customizing unter Personalmanagement -> 

Personaladministration -> Abrechnungsdaten -> Basisbezüge die folgenden 

Aktivitäten neu zur Verfügung: 

• Gültigkeitszeitraum für Tarifvertragsarten festlegen (View V_T510A_DELIMIT) 

• Gültigkeitszeitraum für Tarifvertragsgebiete festlegen (View V_T510G_DELIMIT) 

Sie aktivieren die Funktionalität für ein Land, indem Sie einen Eintrag in obige 

Tabellen anlegen. Dann wird auch das Beginn- und Endedatum in der F4-Hilfe 

angezeigt. 

Beachten Sie, dass Tarifarten und -gebiete für die kein Gültigkeitszeitraum von 

Ihnen festgelegt wurde implizit den Gültigkeitszeitraum 01.01.1800-31.12.9999 

erhalten. Dies entspricht dem aktuellen Verhalten. 

 

Des Weiteren steht Ihnen das neue Programm Tarifzuordnung 

prüfen (RP_PAD_CHECK_PAYSCALE_ASSIGN) zur Verfügung. Mit diesem können Sie 

zu ändernde Infotypsätze mit Inkonsistenzen bei Erreichen des Gültigkeitsendes 

von Tarifart oder -gebiet anzeigen. 
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Sachgebiet PA-PA-XX  Allgemeine Teile Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3026202 - Unable to hide subtotals in RPLPAY00 vom 22.02.2021 

Inhalt Der Report RPLPAY00 zeigt in den Ergebnissen immer Zwischensummen an. 

Der Parameter SUM_PAY wurde auf NO-DISPLAY gesetzt. 

Kunden-
Aktion  Die Programmkorrektur wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie 

vorab den Fehler beheben möchten, können Sie den Hinweis einspielen. Beachten 

Sie in diesem Fall, die notwendigen manuellen Anpassungen. 

 

 

Sachgebiet PA-PA-XX Allgemeine Teile Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3025411 - IT0000: Error message RP170 is incorrectly triggered for hiring as 
inactive status vom 18.02.2021 

Inhalt Während eines Einstellungsprozesses löst der Infotyp 0000 Maßnahmen 

fälschlicherweise die Fehlermeldung RP170 ('Geben Sie eine gültige Kombination 

aus Personalbereich und -teilbereich ein') aus. 

Das Problem wird durch einen Programmfehler verursacht. 

Die Anwendung verwendet das neue Infotyp-Framework, um den Infotyp 0001 

Organisatorische Zuordnung zu aktualisieren (z.B. EC-Replikation oder Process 

&amp; Forms). 

Die Einstellung wird mit einem inaktiven Status ausgelöst: Das Feld STAT2 des 

Infotyps 0000 wird auf den Wert '0' (ausgetreten) gesetzt. 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie das nächste Synchronisations-HRSP ein, das im Mai 2021 

verfügbar ist, oder spielen Sie vorab den Hinweis ein. 

 

 

Sachgebiet PA-PA-XX Allgemeine Teile Version 2, ohne HRSP  

Hinweis 3024694 - Infotype 0011: Error message RP385 erroneously triggered after 
implementation of SAP Note 2941344 vom 16.02.2021 

Inhalt Mit der Transaktion PA30 kopiert ein Benutzer einen Satz des Infotyps 0011 Externe 

Überweisungen. Der Benutzer ändert das Gültigkeitsdatum des Datensatzes in die 

Zukunft. Das System löst fälschlicherweise die Fehlermeldung RP385 ('Änderung 

wegen Überweisung nicht erlaubt') aus. 

Dies ist ein Nebeneffekt des Hinweises 2941344 

Voraussetzung ist, dass für den vorhandenen Datensatz das Feld 'Datum der 

Überweisung' (P0011-UWDAT) gefüllt ist. 
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Kunden-
Aktion  Spielen Sie das nächste Synchronisations-HRSP ein, das im Mai 2021 

verfügbar ist, oder spielen Sie vorab den Hinweis ein. 

 

 

Sachgebiet PA-PA-XX Allgemeine Teile Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3024302 - IT0001: During Hiring action, position relationships are not updated in 
the table HRP1001 vom 15.02.2021 

Inhalt Ein Prozess aktualisiert während einer Einstellungsmaßnahme den Infotyp 0001 

Organisatorische Zuordnung.  

Die Verknüpfungen A008/B008 ('Inhaber') von P (Personalnummer) zu S (Planstelle) 

werden in der Tabelle HRP1001 nicht aktualisiert. 

Das Problem wird durch einen Programmfehler verursacht. Die Methode 

FILL_POSITION_TAB der Klasse CL_HRPA_INFTY_0001 verwendet die Funktion 

HR_READ_INFOTYPE, um den Infotyp 0000 Maßnahmen zu lesen. 

Voraussetzungen: 

• Die Anwendung verwendet das neue Infotyp-Framework, um den Infotyp 0001 

zu aktualisieren (z.B. EC-Replikation oder Process &amp; Forms). 

• Die Anwendung hat das Containerattribut A_POSITION_TAB der Klasse 

CL_HRPA_IT0001_CONTAINER nicht gefüllt. 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie das nächste Synchronisations-HRSP ein, das im Mai 2021 

verfügbar ist, oder spielen Sie vorab den Hinweis ein. 

 

 

Sachgebiet PT-EV-FO Zeitnachweisformular Version 2, ohne HRSP  

Hinweis 3019763 - Problem bei einem Mitarbeiter, für den es jeden Tag 2 
Anwesenheitssätze gibt vom 08.03.2021 

Inhalt Wenn ein Mitarbeiter an jedem Tag 2 Anwesenheitssätze hat und der Zeitraum für 

den Zeitnachweis mehr als einen Monat umfasst, wird der erste Anwesenheitssatz 

nicht angezeigt. 

Dies wird durch einen Programmfehler verursacht. 

Kunden-
Aktion  Die Lösung wird erst in den kommenden HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. 
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Sachgebiet PT-RC Zeitdatenerfassung und -verwaltung Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3027366 - HRTIM_REQ: Fehlermeldung "Vernichtungssperre für MA-Daten" im 
Protokoll vom 23.02.2021 

Inhalt Beim Schreiblauf des Archivierungsobjekts HRTIM_REQ verwenden Sie eine 

Ländergruppierung als Selektionsparameter. Fälschlicherweise erfolgt die Prüfung 

auf eine eventuell vorliegende Vernichtungssperre (Infotyp 3246) auch für 

Personalnummern von anderen Ländergruppierungen. 

Kunden-
Aktion  Die Programmkorrektur wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie 

vorab den Fehler beheben möchten, können Sie den Hinweis einspielen. 

 

 

Sachgebiet PT-RC-EX  HR-PDC, externe Schnittstelle Zeitdaten Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3025906 - Fehler beim Abgrenzen von Abwesenheiten mit Transaktion CAT6 vom 
18.02.2021 

Inhalt Sie versuchen eine Abwesenheit mittels der Transaktion CAT6 abzugrenzen. Sie 

verwenden hierzu den Batch Input im Modus "Dunkel". Es wird der Fehler 00/034 

ausgegeben der besagt, dass Batch-Input-Werte für eines der prozessierten 

Dynpros fehlen. Der Satz wird aufgrund eines Programmfehlers nicht verbucht. 

Kunden-
Aktion Nutzen Sie TC: CAT6 "Überleitung von Zeitangaben in die 

Personalzeitwirtschaft"? 

 Beachten Sie bitte diesen Hinweis auch, wenn es sich bei Ihnen um 

Datenüberleitung in Successfactors handelt. 

Die Programmkorrektur wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie 

vorab den Fehler beheben möchten, können Sie den Hinweis einspielen 

 

 

Sachgebiet PT-RC-QT Kontingente Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3028110 - RPQTA00 - Performanceproblem vom 24.02.2021 

Inhalt Report RPTQTA00 benötigt viel Zeit für die Verarbeitung der ausgewählten 

Personalnummern. Mit dieser Korrektur wird ein interner Puffer gelöscht.  

Das führt zu einer Performanceverbesserung des Reports. 

Kunden-
Aktion  Die Lösung wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie die 

Verbesserung vorab übernehmen möchten, können Sie den Hinweis einspielen. 
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Sachgebiet PT-RC-UI-XS Self-Services-Web-Dynpro verlassen Version 6, ohne HRSP  

Hinweis 3023717 - RPTCORPOST: Laufzeitfehler vom 05.03.2021 

Inhalt Laufzeitfehler TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED tritt beim Buchen von 

Zeitereigniseinträgen auf. 

Dies ist ein Designproblem. 

Kunden-
Aktion Die Lösung wird erst in den kommenden HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. Beachten Sie 

dazu bitte die notwendigen manuellen Anpassungen gemäß Hinweis. 

 

 

Sachgebiet PT-RC-UI-XS Self-Services-Web-Dynpro verlassen Version 4, ohne HRSP  

Hinweis 2988904 - Informationen zum verbrauchten Kontingent werden nach Buchung 
der Anwesenheit leer angezeigt vom 05.03.2021 

Inhalt Beim Beantragen einer Anwesenheit wird die Kontingentabtragung nicht in der 

Übersicht angezeigt. 

Der verfügbare Saldo wird für eine Abwesenheitsart nicht korrekt angezeigt. 

In der SAP-Fiori-Inbox werden nicht alle genehmigten Positionen aktualisiert. 

Dies wird durch einen Programmfehler verursacht. 

Kunden-
Aktion Die Lösung wird erst in den kommenden HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. Beachten Sie 

dazu bitte die notwendigen manuellen Anpassungen gemäß Hinweis. 

 

 

Sachgebiet PT-RC-UI-XS Self-Services-Web-Dynpro verlassen Version 4, ohne HRSP  

Hinweis 2992859 - RPTCOREMAIL: Versenden von E-Mails ohne Berücksichtigung des 
Datums der letzten Ausführung vom 24.02.2021 

Inhalt Wenn Sie den Report zum Senden von E-Mails ausführen, berücksichtigt der Report 

nicht das Datum der letzten Ausführung. 

Dies ist ein Designproblem. 

Kunden-
Aktion  Die Lösung wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. 
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Sachgebiet PY-XX-BS Grundlagen Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 2977274 - IT0078: Payment is not saved in the database table PA0078 vom 
05.03.2021 

Inhalt Wenn Sie dem Darlehen eine neue Zahlung hinzufügen und sichern, wird die 

Zahlung nicht in der Datenbanktabelle PA0078 gesichert und aufgrund einer 

Warnmeldung wurde der Baustein zum Sichern nicht aufgerufen. 

Dies kann geschehen, wenn: 

• der Abrechnungsverwaltungssatz auf Status "Frei zur Abrechnung" gesetzt wird. 

• Sie eine Zahlung hinzufügen - Infotyp 0078 (Beispiel "Gebühren"). 

• Sie das Endedatum des Darlehens auf Ende in einer Periode ändern, die 

zwischen den Terminen der Abrechnungsperiode liegt. 

• Sie die Warnmeldung "Geben Sie Daten für Korrekturperiode für 

Abrechnungskreis ein" erhalten. 

• anstatt die Meldung durch Drücken der Eingabetaste zu bestätigen, wählen Sie 

die Drucktaste zum Sichern wählen. 

• der Zahlungseintrag nicht gesichert wird. 

Das MODULE user_command_2000 wurde in dieselbe CHAIN-Anweisung 

verschoben, in der MODULE post input_checks aufgerufen wird. 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie zur Übernahme der Korrekturen den Hinweis ein, ein HRSP steht 

noch nicht zur Verfügung. 

 

 

Sachgebiet PY-XX-FO  Formulare Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3026647 - Employee with Mid-Period Transfer gives different payslip from Payroll 
Driver vs. HRFORMS vom 22.02.2021 

Inhalt Der Entgeltnachweis zeigt bei einer unterperiodischen Übernahme eines 

Mitarbeiters falsche Daten vom Abrechnungstreiber an. 

Kunden-
Aktion  Die Programmkorrektur wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie 

vorab den Fehler beheben möchten, können Sie den Hinweis einspielen. 

 

 

Sachgebiet PY-XX-FO  Formulare Version 6, ohne HRSP  

Hinweis 2936680 - Report H99CWTR0 is not displaying correct records for mid period split 
vom 24.02.2021 

Inhalt Wenn der Mitarbeiter in der Mitte der Periode von Buchungskreis A nach 

Buchungskreis B versetzt wird werden anschließend im Lohnarten-Reporter keine 
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korrekten Sätze angezeigt. Dasselbe gilt für Splits aufgrund von Personalbereich, 

Personalteilbereich, Planstelle, Organisationseinheit und Kostenstelle. 

Kunden-
Aktion  Die Lösung wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. 

Nach dem Einspielen der Korrekturen verhält sich der Lohnarten-Reporter wie 

folgt: 

1. Wenn auf dem Selektionsbild kein Buchungskreis eingegeben wird, sollte die 

Ausgabe alle Splits enthalten. 

2. Wenn Sie auf dem Selektionsbild den Buchungskreis A eingeben, sollte die 

Ausgabe nur eine Position mit Details zu Buchungskreis A anzeigen. (Es werden 

nicht alle Splits in der Periode angezeigt) 

3. Wenn Sie auf dem Selektionsbild den Buchungskreis B eingeben, sollte die 

Ausgabe nur eine Position mit Details zu Buchungskreis B anzeigen. (Es werden 

nicht alle Splits in der Periode angezeigt) 

 

 

Sachgebiet PY-XX-OC  Off-Cycle Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3026190 - Off-Cycle Workbench New Check Date in Replace Payment tab always 
displays the system date even when payment date is in the future vom 
03.03.2021 

Inhalt Die Off-Cycle Workbench ersetzt die Prüfungen und erzwingt das Systemdatum als 

Zahldatum der Prüfungen. Das Systemdatum sollte nur ausgewählt werden, wenn 

das Zahlungsdatum auf einen niedrigeren Wert als das Systemdatum gesetzt ist. 

Das Standardzahlungsdatum wählt immer das Systemdatum aus, anstatt es nur 

auszuwählen, wenn das Zahlungsdatum nach dem Systemdatum liegt. 

Voraussetzung: Sie haben den Hinweis 2902716 (- Off-Cycle Workbench: Neues 

Scheckdatum auf Registerkarte "Zahlung ersetzen" zeigt standardmäßig nicht das 

Systemdatum an, Version 1, vom 20.03.2020) eingespielt. 

Führen Sie die Transaktion puoc_* oder puoc_*_ce aus, wählen Sie die 

Registerkarte "Ersetzen", und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste 

"Abrechnungshistorie - Ersetzen" aus. 

Kunden-
Aktion  Die Lösung wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. 
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Sachgebiet PY-XX-PF  Personalabrechnungsfunktionen Version 3, ohne HRSP  

Hinweis 3010968 - PE02 doesn’t work correctly when the variable key reaches the 
maximum length vom 04.03.2021 

Inhalt PE02 funktioniert nicht korrekt, wenn das variable Argument die maximale Länge 

erreicht. 

Kunden-
Aktion  Die Lösung wird erst in den kommenden HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. Beachten Sie 

die manuellen Tätigkeiten. 

Kopieren Sie im PE02-Modus 'Strukturgrafik' einen Teilbaum mit vielen 

Tiefenebenen, und fügen Sie ihn in eine andere Regel ein, die bereits mehrere 

Tiefenebenen hat, sodass die variable Schlüssellänge größer als die maximale Länge 

ist. 

Wählen Sie die Drucktaste <Prüfen>. Die Prüffunktion gibt keine Fehlermeldung 

aus, obwohl ein Fehler in der Regel vorliegt. 

Außerdem können Sie die Regel ohne Warnung sichern. Dadurch sehen Sie beim 

erneuten Öffnen der Regel in PE02, dass die gesamte Baumstruktur gelöscht wurde, 

nachdem die Fehlerzeile gelöscht wurde. 

Das Problem tritt auf, wenn der variable Schlüssel die maximale Länge erreicht. 

Wenn der Platz im variablen Schlüssel erschöpft ist, haben Sie in der Regel die 

Möglichkeit, die Logik in zwei Regeln aufzuteilen. 

 

 

Sachgebiet PY-XX-PF Personalabrechnungsfunktionen Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3028938 - P0045: When running payroll, you get the error: Loan ends, although 
the loan was not completely repaid vom 02.03.2021 

Inhalt Wenn Sie die Abrechnung ausführen, erhalten Sie den folgenden Fehler in der 

Abrechnungsfunktion P0045: 

→ Das Darlehen endet mit einem bestimmten Datum, obwohl das Darlehen in 

der aktuellen Periode nicht vollständig getilgt wurde.  

Verlängern Sie den Gültigkeitszeitraum dieses Darlehens oder erhöhen Sie die 

Tilgung bzw. Sondertilgung in der Periode. 

Ursache: Die Rückzahlungsprüfung für das Darlehen wurde während der 

Bruttoverarbeitung an der falschen Stelle durchgeführt (Abrechnungsfunktion 

P0045 mit Parameter GRSS). 

Voraussetzungen:  

• Das Abrechnungsprogramm verwendet die Close-Gap-Logik (wie das spanische 

Programm RPCALCE0).  
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• Sie haben einen Abrechnungsperiodensplit (Beispiel: vom 01. Januar bis 05. 

Januar und 06. Januar bis 31. Januar). 

• Sie haben ein Darlehen, das im zweiten Split vollständig getilgt werden soll. 

Die Prüfung auf offene Darlehen wurde in die Nettoteilverarbeitung der 

Abrechnungsfunktion P0045 (Parameter NET) verschoben. 

Kunden-
Aktion  Die Lösung wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. 

 

 

Sachgebiet PY-XX-PYP  Payroll Control Center Version 2, Rel. 608     
SAPK-60892INEAHRRXXHRSP  

Hinweis 3020002 - Payroll Control Center - Optimize UI of Configuration workbench vom 
04.03.2021 

Inhalt Doppelklick auf UI-Fehler in Workbench verursacht einen Programmfehler wird. 

Kunden-
Aktion Die Programmkorrektur wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie bei 

Release 6.08 vorab den Fehler beheben möchten, können Sie den Hinweis 

einspielen.   

 

 

Sachgebiet PY-XX-PYP Payroll Control Center Version 1, Rel. 608  

SAPK-60892INEAHRRXX  

Hinweis 3022067 - Payroll Control Center - Off-Cycle workbench Application can select any 
employee without any Ad-hoc Off-cycle Process vom 02.03.2021 

Inhalt Jeder Mitarbeiter kann in der Ad-hoc-Off-Cycle-Workbench-Anwendung gesucht 

und ausgewählt werden, auch wenn es keinen Ad-hoc-Off-Cycle-Prozess gibt. 

Es handelt sich um ein Programmfehler. Nur die Mitarbeiter, die denselben 

Abrechnungskreisen mit vorhandenen Ad-hoc-Off-Cycle-Prozessen angehören, 

können gesucht und ausgewählt werden. 

Kunden-
Aktion Übernehmen Sie zur Korrektur den Hinweis in Ihr System oder spielen Sie das 

für Release 6.08 entsprechende HRSP ein. 
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Sachgebiet PY-XX-TL Werkzeuge Version 1, ohne HRSP  

Hinweis 3027614 - IT0579: Personalnummer und Vertragsinformation fehlt im 
Kopfbereich vom 26.02.2021 

Inhalt Für den Infotyp IT 0579 werden in der Stammdatenpflege (PA30) und 

Stammdatenanzeige (PA20) im Kopfbereich die Personalnummer und die 

Vertragsinformationen nicht angezeigt für den Fall, dass Mehrfachbeschäftigung 

aktiviert ist. 

Kunden-
Aktion  Die Lösung wird noch nicht per HRSP bereitgestellt. Wenn Sie eine 

Vorabkorrektur benötigen, können Sie bereits den Hinweis einspielen. 
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3. Hinweise für den Öffentlichen Dienst 

 
 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3018289 - IdNr.-Kontrollverfahren Kindergeld: Technische Änderungen zur 
Verbesserung interner Tests 

Inhalt Zur Verbesserung interner Tests im Rahmen des IDNr.-Kontrollverfahren werden 

einige technische Änderungen ausgeliefert. Diese Änderungen haben keine 

Auswirkungen auf bestehende Funktionalitäten. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 5, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3007552 - Kindergeld: Abbildung von Weiterleitungen 

Inhalt Kommt es zu einem rückwirkenden Wechsel des Kindergeldberechtigten, leitet der 

alte Kindergeldberechtigte das zu viel gezahlte Kindergeld oftmals direkt an den 

neuen Kindergeldberechtigten weiter.  

Es erfolgt keine Verrechnung mit den jeweils zuständigen Familienkassen, daher soll 

es in der Personalabrechnung (Report RPCALCD0) weder zu Rückforderungen noch 

zu Nachzahlungen kommen. 

Das IDNr.-Kontrollverfahren Kindergeld (Report RPCKGVD0) erfordert jedoch, dass 

die Zahlungsmeldungen gemäß dem tatsächlichen kindergeldrechtlichen Anspruch 

zu melden sind. 

Dieser Sachverhalt ist aktuell im SAP-System nur über manuelle Korrekturlohnarten 

im Infotyp 0015 Ergänzende Zahlung abbildbar. 

Das Feld Anspruch im Infotyp 0118 Kindergeld wird um die zwei neuen 

Ausprägungen mit folgendem Verhalten ergänzt: 

• kein Anspruch, aber Zahlung wg. Weiterleitung (technischer Schlüssel: 5) 

Bei dieser Ausprägung kommt es in der Personalabrechnung zur Zahlung von 

Kindergeld. Im IDNr.-Kontrollverfahren Kindergeld wird keine Meldung erstellt. 

• Anspruch, aber keine Zahlung wg. Weiterleitung (technischer Schlüssel: 6) 

Bei dieser Ausprägung wird in der Personalabrechnung kein Kindergeld gezahlt. 

Im IDNr.-Kontrollverfahren Kindergeld wird eine Zahlungsmeldung erstellt. 

Anmerkungen: 

• Beide Ausprägungen führen zu einem Zählkindvorteil. 

• Die neuen Ausprägungen werden auch bei den ZFA-Meldungen und beim 

Corona-Kinderbonus 2020 berücksichtigt. 
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Kunden-
Aktion  Eine Vorabkorrektur ist jedoch auch möglich, spielen Sie hierzu den Hinweis 

ein und führen Sie die manuellen Nacharbeiten durch. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 4, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 2976387 - HR Renewal: Generierung des Garantiebetrages im Infotyp 0008 bei 
Höhergruppierungsmaßnahme 

Inhalt Mit diesem Hinweis wird eine Höhergruppierungsmaßnahme inklusive Vorschlag 

der neuen Tarifstufe und Generierung des Garantiebetrages im Infotyp 0008 

Basisbezüge im Umfeld von HR Renewal ausgeliefert. 

Sie haben HCM Renewal 2.0 Feature Pack 2 oder höher eingespielt. 

Mit diesem Hinweis wird zusätzlich zum Coding auch das Customizing angepasst. 

Änderungen wurden in folgenden Tabellen durchgeführt: 

• T5ASRFSCN - Formularszenarien 

• T5ASRFSCNPRP - Formularszenarios (Eigenschaften) 

Es wird ein neuer Untermenüpunkt Höhergruppierung im Aktionsmenü unter 

Menüpunkt 'Mitarbeiterdaten Deutschland: Netto' erstellt.  

Dazu wurde der neue Prozess HRPAO_DE_HIGHER_GROUPING für 

die Höhergruppierungsmaßnahme angelegt und im Launchpad-

Repository (Transaktion LPD_CUST) für die Rolle HRPAO in der DE-spezifischen 

Beispielinstanz ACTIONS_DE in die Baumstruktur unter dem Knoten 

'Mitarbeiterdaten Deutschland: Netto' aufgenommen. 

Als Hilfe bietet sich hier der Einführungsleitfaden (IMG) im Bereich 

"Personalmanagement"->"Personal & Organisation"  

->"Prozesse"->"Prozesse und Formulare generieren (basierend auf 

Personalmaßnahmen)" bzw. "Designumgebung für Prozesse und Formulare" an. 

Kunden-
Aktion  Die Erweiterungen werden per HRSP ausgeliefert, können jedoch auch bereits 

vorab durch Hinweiseinspielung übernommen werden. Dann sind zusätzlich die 

manuellen Anpassungen gemäß Anweisungen im Hinweis notwendig. 

Die Korrekturanleitungen dieses Hinweises beinhalten nicht alle Erweiterungen und 

werden nur benötigt, sofern sie von Folgehinweisen als Voraussetzung genannt 

werden. 
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Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3016770 - Anzeige der falschen Stammkostenstelle im Infotyp Kostenverteilung 
(0027) 

Inhalt Im Infotyp 0027 Kostenverteilung wird die zum aktuellen Tagesdatum gültige 

Stammkostenstelle angezeigt. Korrekt wäre die Anzeige der zur Gültigkeit des 

Infotypsatzes gültigen Kostenstelle. Dasselbe gilt für die Standard-Dienstart. 

Das Problem tritt nur im Umfeld des öffentlichen Dienstes bei Nutzung der 

Dienstart auf (Modulpool MPV02700). Im Modulpool MP002700 wurde der Fehler 

bereits früher behoben. 

Da es sich nur um ein Anzeigeproblem handelt, entstehen durch die Änderung 

keine Rückrechnungsdifferenzen. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung erfolgen. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 1, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3021881 - Hochschulstatistik: Korrektur zum Eingabefeld EF27 

Inhalt Die Änderungen des Hinweises 2956216 (- Hochschulstatistik: Korrektur zum 

Eingabefeld EF27 "Höchster Hochschulabschluss", Version 4 v. 10.08.2020) werden 

zurückgenommen, da sie zu einer fehlerhaften Signierung des Eingabefeldes EF27 

führen. Wenn keine Daten vorhanden sind, darf der Schlüssel 05 "kein 

Hochschulabschluss" nicht pauschal verwendet werden. In diesem Fall muss das 

Feld leer bleiben. 

Kunden-
Aktion  Die Programmkorrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler 

früher beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3008443 - TV-L: Garantiebetrag - Alternative Berechnungsweise bei doppelter 
Höhergruppierung 

Inhalt Innerhalb der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) gibt es keine einheitliche 

Vorgehensweise, auf welcher Grundlage die Begrenzung des Garantiebetrags auf 

den Unterschiedsbetrag bei fiktiver stufengleicher Höhergruppierung (§ 17 Absatz 4 

Satz 3 TV-L) zu erfolgen hat. Zunächst folgten alle Länder der Auffassung, dass die 

reinen Tabellenentgelte zur Ermittlung des Unterschiedsbetrags heranzuziehen 

sind. 

Mittlerweile verwenden einige Länder stattdessen das Gesamtentgelt. Nach 

Kenntnis von SAP sind dies die Länder Rheinland-Pfalz, Berlin und Niedersachsen. 
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Im SAP-Standard wird anhand der Tabellenentgelte gerechnet, eine Berechnung 

mittels des Gesamtentgelts ist nicht möglich. 

Beispiel: 

Der Unterschied in der Berechnung wird durch folgendes Beispiel aus den 

Durchführungshinweisen der Länder (Beispiel 8a) deutlich: 

Ein Beschäftigter wurde zum 1. Mai 2019 von EG 6 Stufe 5 (3.040,38 €) nach EG 7 

höhergruppiert.  

In EG 7 wurde er der Stufe 4 (3.052,29 €) zugeordnet, denn dort erhielt er 

"mindestens sein bisheriges Tabellenentgelt". Aufgrund des Unterschiedsbetrags 

von 11,91 € kommt der Garantiebetrag von 100 € zum Tragen. Dieser steht neben 

dem bisherigen Entgelt in voller Höhe zu, da er den Unterschiedsbetrag bei 

stufengleicher Höhergruppierung (3.147,55 € ./. 3.040,38 € = 107,17 €) nicht 

überschreitet. Das Entgelt nach der Höhergruppierung beträgt also 3.140,38 € 

(3.040,38 € + 100 €). 

Zum 1. Januar 2020 erhöht sich das "bisherige Tabellenentgelt" in EG 6 Stufe 5 auf 

3.135,24 €. Der Garantiebetrag beträgt weiterhin 100 €, sodass ihm insgesamt 

3.235,24 € zustehen. 

Zum 1. Juli 2020 wird der Beschäftigte vor Ablauf der vierjährigen Stufenlaufzeit in 

EG 7 Stufe 4 nach EG 8 höhergruppiert. In EG 8 wird er der Stufe 3 (3.159,79 €) 

zugeordnet, denn dort erhält er "mindestens sein bisheriges Tabellenentgelt" der 

EG 7 Stufe 4. Aufgrund des negativen Unterschiedsbetrags zum bisherigen Entgelt 

(3.135,24 € + 100 € = 3.235,24) von -75,45 € kommt dem Grunde nach der 

Garantiebetrag von 100 € zum Tragen. 

1. Teilapplikation DOHP inaktiv (SAP-Standard): 

Der Garantiebetrag steht neben dem "bisherigen Entgelt" (formal EG 7 Stufe 4) 

in voller Höhe zu, da der Unterschiedsbetrag bei stufengleicher 

Höhergruppierung nicht überschritten wird (3.276,44 € ./. 3.147,52 € = 128,92 

€). Dem Beschäftigten steht daher ab 1. Juli 2020 ein Betrag von 3.335,24 € zu, 

der sich aus dem "bisherigen Entgelt" (3.135,24 € + 100 € = 3.235,24 €) und dem 

vollen zusätzlichen Garantiebetrag wegen der erneuten Höhergruppierung von 

100 € zusammensetzt. 

2. Teilapplikation DOHP aktiv: 

Der Garantiebetrag steht neben dem "bisherigen Entgelt" (formal EG 7 Stufe 4) 

nur in Höhe von 41,20 € zu, denn er ist auf den Unterschiedsbetrag bei fiktiver 

stufengleicher Höhergruppierung begrenzt (3.276,44 € ./. 3.235,24 € (3.135,24 € 

+ 100 €) = 41,20 €). Dem Beschäftigten steht daher ab 1. Juli 2020 ein Betrag 

von 3.276,44 € zu, der sich aus dem "bisherigen Entgelt" (3.135,24 € + 100 € = 

3.235,24 €) und dem auf das Entgelt der EG 8 Stufe 4 begrenzten Garantiebetrag 

wegen der erneuten Höhergruppierung von 41,20 € zusammensetzt. 
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Kunden-
Aktion  Spielen Sie das zugehörige HRSP, oder den Hinweis vorab ein. Beachten Sie 

dann aber bitte, dass es in diesem Fall notwendig ist, die neuen Teilapplikationen 

manuell anzulegen. 

Mit diesem Hinweis wird die neue Teilapplikation DOHP (Garantiebetrag TV-L: 

Begrenzung auf Basis des Gesamtentgelts) ausgeliefert. Ist diese Teilapplikation 

aktiv, wird der Garantiebetrags anhand des Gesamtentgelts und nicht des 

Tabellenentgelts begrenzt. 

Im SAP-Standard ist die Teilapplikation DOHP nicht aktiv.  

Sofern Sie die alternative Berechnungsweise wünschen, aktivieren Sie die 

Teilapplikation DOHP in Tabellensicht V_T596D. Die Aktivierung kann dabei mit 

Hilfe des BAdIs HRPAY00_B_APPL_VALIDITY auch spezifischer als nur für den 

gesamten Mandant aktiviert werden (z.B. pro Personalbereich oder 

Abrechnungskreis, etc.). 

Anmerkung: Die Teilapplikation DOHO muss ebenfalls aktiv sein (im SAP-Standard 

ab 01.01.2021). 

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3020531 - Personalstandstatistik: Falsche Signierung des Eingabefelds EF17 

Inhalt Nach Einspielen des Hinweises 2954037 (- Personalstandstatistik: Art des Dienst- 

oder Arbeitsvertragsverhältnisses, Version 4 vom 07.08.2020) kommt es zur 

falschen Signierung des Eingabefeldes EF17 - Grundentgelt- oder 

Entwicklungsstufen, sofern das Programm über mehrere Personalfälle gestartet 

wird. 

Ursache ist, dass die Tabelle T510 falsch positioniert wird. Das Problem kann beim 

Wechsel der Personalbereiche/-teilbereiche entstehen. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 7, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3008778 - Krankenhausstatistik: Änderungen zum Berichtsjahr 2020 

Inhalt Änderung am 22.02.2021:  Ergänzung in der Beschreibung zur manuellen 

Nacharbeit für notwendige Aktivitäten im Customizing beim Vorabeinbau. 

Für den Berichtszeitraum 2020 der Krankenhausstatistik gibt es laut 

Liefervereinbarung des Statistischen Bundesamts folgende Änderungen: 
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• Die folgenden Ausprägungen des Merkmals ArztGebietSchwerpunkt werden 

textuell angepasst: 

o 074 = FA Kinder- und Jugendchirurgie, 

o 076 = FA Plastische, Rekonstuktive und Ästhetische Chirurgie, 

o 092 = FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen (Phoniatrie und 

Pädaudiologie), 

o 142 = SP Kinder- und Jugendkardiologie. 

• Das Merkmal NichtArztBeruf wird um folgende Ausprägungen ergänzt: 

o 045 = Pflegefachmann/-frau, 

o 046 = Schüler/-in und Auszubildende(r) zum Pflegefachmann/zur 

Pflegefachfrau. 

• Bei den Hilfsmerkmalen wird das abrechnungsrelevante Institutionskennzeichen 

(IK) erhoben. Obwohl zuvor theoretisch bis zu 5 Institutionskennzeichen 

gemeldet werden durften, konnten im SAP-Standard auch bisher nur ein 

Institutionskennzeichen hinterlegt werden. 

• Die Hilfsmerkmale werden um die Adresse des Krankenhauses sowie des 

Trägers ergänzt. Ebenso müssen Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, E-Mail) 

eines Krankenhausmitarbeiters angegeben werden, der für Rückfragen zur 

Verfügung steht. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch die im Hinweis beschriebene manuelle Änderung vorgenommen werden. 

Im Falle der Vorabkorrektur beachten Sie demnach bitte die manuelle Vorarbeit, 

sowie das ein vorheriges Einspielen des Hinweises 3019623 (- Vorausgesetzte 

Objekte für Hinweis 3008778) erforderlich ist. 

Führen Sie bitte folgende Schritte durch unabhängig davon, ob Sie den 

Hinweis im Voraus einbauen oder per HRSP einspielen. 

Aktivitäten im Customizing 

Gleichen Sie die folgende Customizing-Sichten gegen Mandant 000 ab: 

• T77PAYDE_KHST1 - "ArztGebietSchwerpunkt"   

• T77PAYDE_KHST3 - "NichtArztBeruf". 

Die neuen Einträge werden in der manuellen Nacharbeit beschrieben. 

Ergänzen Sie in Tabellensicht VV_T596M_KHST die Pflichtangaben zu den Adressen 

des Trägers sowie des Krankenhauses und die Angaben der für Rückfragen zur 

Verfügung stehenden Person im Krankenhaus.  

Dazu stehen Ihnen die neuen Gruppenrahmen Adressdaten des Trägers bzw. 

Adressdaten des Krankenhauses pflegen zur Verfügung 
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Darin geben Sie eine Anschriftenart und einen Anschriftenschlüssel der 

Adressverwaltung (V_T536C) an.  

Bei Bedarf können Sie in Tabellensicht V_T536D kundeneigene Anschriftenarten 

ergänzen.  

Die Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person werden über 

den Gruppenrahmen Bestimmung des Sachbearbeiters hinterlegt. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3019623 - Vorausgesetzte Objekte für SAP-Hinweis 3008778 

Inhalt Der Vorabeinbau des Hinweises 3008778 (- Krankenhausstatistik: Änderungen zum 

Berichtsjahr 2020) erfordert verschiedene Erweiterungen und Änderungen, die 

nicht automatisch über die Transaktion SNOTE eingebaut werden können. 

Mit diesem Hinweis wird das Programm NOTE_3008778 ausgeliefert. 

Kunden-
Aktion  Das Programm ist nur notwendig, sofern Sie den Hinweis 3008778 vorab 

manuell einbauen möchten. In diesem Fall übernehmen Sie die Änderung der 

angehängten Korrekturanleitung (Anlegen des Programms NOTE_3008778). 

Die Ausführung des Programms NOTE_3008778 ist in der manuellen Vorarbeit zur 

Korrekturanleitung des Hinweises 3008778 beschrieben. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS Öfftl.Dienst Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3006661 - ZfA: Die Codepage wird wegen Leerzeichen beim Attribut "encoding" 
nicht richtig erkannt 

Inhalt Beim Einlesen von ZfA-Meldungen mit dem Programm RPCZFAD0_INBOUND wird 

die Codepage nicht richtig erkannt, falls in den von der ZfA eingegangenen 

Meldungen im XML-Header beim Attribut encoding Leerzeichen zwischen dem 

Namen und dem Inhalt des Attributs enthalten sind. Das Programm erwartet bei 

encoding bisher nur die Angabe ohne Leerzeichen encoding="UTF-8" und 

nicht encoding = "UTF-8". 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, wenn Sie den Fehler früher 

beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  
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Sachgebiet PY-DE-PS-VA Versorgungsadministration Version 2, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 2936649 - Adobe Formulare: Neue Formulartechnik (IX) 

Inhalt SAP hat mit Hinweis 2541442 (- Adobe Formulare: Neue Formulartechnik) eine neue 

Formulartechnik für Adobe Formulare eingeführt. Mit diesem Hinweis 

werden folgende Formulare auf die neue Technik umgestellt: 

• HR_DE_VA_AUSK_RB_P55 (Anlage Ausk.Regelungsblatt § 55) 

• HR_DE_VA_ERSTATTUNG (Erstattungen) 

Weiterhin werden bei sämtlichen Adobe Formularen, die im Rahmen der neuen 

Formulartechnik ausgeliefert wurden, folgende Fehler korrigiert: 

1. Die Elemente KOPF_BEZEICHNUNG_ANLAGE, 

KOPF_DOCTYP_ENTW, KOPF_DOCTYP_ORIG und KOPF_NAME_ANLAGE des 

Kopfbereiches erscheinen nur auf der ersten Seite des Formulars, wenn in 

der Spalte Format Überschrift der Sicht V_T7PBSCA6B bzw. 

V_T7PBSCA6C als Wert space eingetragen ist.  

2. Bei Kopfelementen ist die Vorgabe von Variablen mittels Platzhalter 

&...& nicht möglich. 

Zusätzlich kann bei Formularen, die Tabellen im Dienstzeitenformat enthalten 

(z.B. HR_DE_VA_A_P14_1), der Eindruck entstehen, dass bei Doppellinien Inhalt 

nicht angedruckt würde. Um dies zu vermeiden, wird der Abstand zwischen beiden 

Linien von 5mm auf 1mm verringert. 

Kunden-
Aktion  Spielen Sie das angegebene HRSP ein. 

Zur Behebung des 1. Fehlers bzw. des Anpassens der Doppellinie müssen Sie in 

sämtlichen kundeneigenen Kopien der Standardformulare die Änderungen 

nachziehen, die unter manueller Aktivität im Originalhinweis beschrieben werden.  

Zum Vergleich können Sie sich nach Einspielen des HRSP z.B. die geänderte 

Formularvorlage HR_DE_VA_TEMP ansehen. 

Für den 2. Fehler reicht es aus, das HRSP einzuspielen. 

Aktivitäten im Customizing 

Beachten Sie hier bitte die Hinweise  

2541442 (- Adobe Formulare: Neue Formulartechnik)  

2635665 (- Adobe Formulare: Neue Formulartechnik II),  

2886207 (- Adobe Formulare: Neue Formulartechnik V),  

2903967 (- Adobe Formulare: Neue Formulartechnik VI) und  

2917816 (- Adobe Formulare: Neue Formulartechnik VII).  

Die Änderungen sind analog durchzuführen. In der Sicht Klassenname und Formular 

zu Bescheinigung zuordnen (V_T7PBSNO2B) stellen Sie sicher, dass folgende 

Einträge vorhanden sind: 
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• Besch.-ID: 0028 

Name der Bescheinigung: Anlage Ausk.Regelungsblatt § 55 

Gültig ab 01.01.1900 bis 31.12.9999 

Klasse/Interface:    CL_HRDEPBSNOVA_AUSK_RB_P55 

Formularname: HRPBSDEVA_ANLAGE_AUSK_RB_P55 

Name eines PDF-basierten Formulars:   HR_DE_VA_AUSK_RB_P55 

Formularart: Adobe-Formulare 

• Besch.-ID: 0037 

Name der Bescheinigung: Erstattungen 

Gültig ab 01.01.1900 bis 31.12.9999 

Klasse/Interface:    CL_HRDEPBSNOVA_ERSTATTUNG 

Formularname: HRPBSDEVA_ERSTATTUNG 

Name eines PDF-basierten Formulars:   HR_DE_VA_ERSTATTUNG 

Formularart: Adobe-Formulare 

Eine korrigierte Version der Anleitung zum Einrichten der Formulare aus 

Hinweis 2541442 findet sich als PDF-Dateien im Anhang des Originalhinweises. 

Diese Anleitung ist nur in deutscher Sprache verfügbar und wird nicht übersetzt. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS-VA Versorgungsadministration Version 4, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 2978951 - Versorgungsausgleich: Fehlerhafte Dynamisierung Kürzungsbetrag bei 
Ende Ehezeit im Zeitraum eines vorherigen Dienstrechts 

Inhalt Nach Einspielen von Hinweis 2887133 (- Versorgungsausgleich: Fehlerhafte 

Dynamisierung nach Umsetzung von Hinweis 2720289 bei Verwendung einer neuen 

Tarifart, Version 3 vom 06.04.2020) und Aktivierung der Teilapplikation VACM 

wird bei der Hochrechnung des Ausgleichsbetrages, nicht der 

Erhöhungsprozentsatz der Besoldungsgruppe zum Ende der Ehezeit, sondern der 

zur Besoldungsgruppe nach Wechsel in das neue Dienstrecht verwendet.  

Der Fehler tritt auf sofern: 

• eine Bezügeanpassung für Besoldungsgruppen unterschiedliche Prozentsätze 

vorsieht, 

• in der Sicht V_T7PBS00TRF_DAT die Einträge für die Bezügeanpassungen ab 

dem Gültigkeitszeitrum des neuen Dienstrechtes weiterhin auch für das frühere 

Dienstrecht gepflegt sind. 

Die Korrektur sorgt dafür, dass bei der Auswahl aus Tabelle T7PBS00TRF_DAT 

grundsätzlich die Einträge zu den aktuellen Tarifinformationen gemäß des aktuellen 

Dienstrechtes gelesen werden.  

Sofern jedoch zum gleichen Stichtag ein entsprechender Eintrag (anhand er 

Wertigkeit der Tarifinformationen) auch zum Dienstrecht zum Zeitpunkt Ende der 

Ehezeit vorliegt, und dieser die gleiche Rechtsgrundlage hat, wird aus diesem der 

Prozentwert gelesen. Dieser Erhöhungsprozentwert wird in den T7PBS00TRF_DAT-
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Eintrag zum neuen Dienstrecht übernommen. Somit ist sichergestellt, dass das 

richtige Dienstrecht ermittelt wird. Dieses schlägt sich u.a. bei der Berücksichtigung 

der Anpassungsfaktoren im Fall eines Dienstunfalls nieder.  

Somit bleibt die Korrektur von Hinweis 2887133 hinsichtlich Fällen mit Dienstunfall 

gewahrt. 

Kunden-
Aktion  Die Korrektur wird per HRSP ausgeliefert, kann jedoch auch bereits vorab 

durch Hinweiseinspielung vorgenommen werden. 

 Die Korrektur wird mit der Teilapplikation VACT (Versorgungsausgleich: 

Dynamisierung gemäß Tarif zum Ende der Ehezeit) aktiviert und ist im Standard 

ebenfalls ab dem 01.01.2022 gültig.  

Wenn Sie die Aktivierung dieser Teilapplikation vorziehen möchten, tragen Sie diese 

in die Customizing-Sicht Gültigkeitsintervalle nicht gesetzlicher Teilapplikationen 

(V_T596D) ein und geben Sie den gewünschten Gültigkeitsbeginn vor. 

 

 

Sachgebiet PY-DE-PS-ZV Zusatzversorgung Version 5, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3019182 - Zu viel steuerfrei nach § 3 Nr. 56 in 12/2020 wegen fehlender 
Abrechnungswiederholung 

Inhalt Änderung 5.2.2021: Korrekturanleitung überarbeitet 

 

Bei Rückrechnungen in das Jahr 2020 kann es zu einer fehlerhaften Versteuerung 

von Umlagen zur Zusatzversorgung geben. Durch den Fehler werden zu hohe oder 

auch zu niedrige Beträge steuerfrei nach § 3 Nr. 56 EStG gestellt, ohne dass dies 

durch eine Warnmeldung im Abrechnungsprotokoll erkennbar ist. 

Der Fehler wird durch einen mit Hinweis 2977224 (- ZV-Abrechnung: Die 

Abrechnung von Nettozusagen führt zum Abbruch nach 5 

Abrechnungswiederholungen wegen ZV-Kontingentschätzung, Version 4 vom 

19.11.2020) ausgelieferten Programmfehler verursacht.  

Durch den Hinweis werden Endlosschleifen in der Abrechnungswiederholung 

vermieden. Es soll aber sichergestellt sein, dass immer eine 

Abrechnungswiederholung durchgeführt wird, falls in der Abrechnung im Dezember 

oder bei Austritt erkannt wird, dass zu viel steuerfrei nach § 3 Nr. 56 EStG gestellt 

wurde.  

Aufgrund des Programmfehlers funktioniert diese Sicherstellung nicht in jedem Fall 

bei Rückrechnungen ins Vorjahr. Dadurch kann die Situation auftreten, dass 

Abrechnungswiederholungen stattfinden, die zunächst zu einer zu hohen oder zu 

niedrigen Steuerfreiheit führen. Diese Situation sollte dann durch eine weitere 

Abrechnungswiederholung bereinigt werden, welche aufgrund des 
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Programmfehlers jedoch nicht mehr gestartet wird.  

 

Der Fehler kann insbesondere bei aktiver Teilapplikation AVMB (Hinweis 2691398 - 

BRSG: Förderbetrag nach § 100 EStG erst ab 240 € AG-Leistungen, Version 3 vom 

16.11.2018) häufiger auftreten. 

Kunden-
Aktion  Die Programmkorrektur wird per HRSP ausgeliefert. Wenn Sie den Fehler 

früher beheben möchten, können Sie den Hinweis auch vorab einspielen.  

Für die betroffenen Personalfälle führen Sie eine Rückrechnung auf den 

Dezember 2020 aus. Falls der Fehler in vorangegangenen Abrechnungen in 2021 

aufgetreten ist, wird eine erneute Abrechnungswiederholung ab Januar 2020 

ausgelöst, welche die Berechnung der Steuerfreiheit korrigiert. 

Wie können die betroffenen Abrechnungsfälle ermittelt werden? 

Eine genaue Ermittlung der tatsächlich betroffenen Fälle, wäre nur durch eine 

aufwendige Analyse der Abrechnungsergebnisse aus dem Dezember 2020 möglich.  

Da die fehlerverursachende Abrechnungswiederholung außer bei unterjährigen 

Eintritten mit einer Rückrechnung mindestens auf den Januar 2020 verbunden ist, 

können jedoch hauptsächlich diejenigen Personalfälle betroffen sein, die aus dem 

Jahr 2021 eine Rückrechnung auf den Januar 2020 hatten.  

Nach der Abrechnung in 01/2021 können die potentiell betroffenen 

Personalnummern beispielsweise folgendermaßen mit dem Lohnarten-Reporter 

(Programm H99CWTR0) ermittelt werden: 

• Geben Sie im Block Abrechnungszeitraum den bisher im Jahr 2021 

abgerechneten Zeitraum an (z.B. 01.01.2021 bis 28.02.2021) 

• Markieren Sie im Block Zeitraumbestimmung das Feld In-Sicht 

Abrechnungsperioden 

• Markieren Sie im Block weitere Selektionen das Feld Sätze mit Nullwerten 

anzeigen. Nur damit werden auch diejenigen Ergebnisse angezeigt, die 

keine Änderung in der Rückrechnungsperiode hatten. 

• Geben Sie als Selektionskriterium eine Lohnart ein, die normalerweise in 

jedem regulären Abrechnungsergebnis vorhanden ist. Beispielsweise die 

Lohnart /266. 

• Fügen Sie über Objektauswahl die Personalnummer und die Für-Periode als 

Ausgabeobjekt hinzu. 

• In der Ergebnisliste verwenden Sie die Filterfunktion, um die Fürperiode auf 

202001 einzuschränken. 

Zusätzlich zu den auf diese Weise ermittelten Personalfällen sind ggf. Personalfälle, 

die erst unterjährig eingetreten sind, für die Rückrechnung zu berücksichtigen. 

Für den Anstoß der Rückrechnung auf 12/2020 können Sie das 

Programm Rückrechnungsanstoß (RPURRAD0) verwenden. 
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Sachgebiet PY-DE-PS-ZV Zusatzversorgung Version 3, HRSP J7 G3 91 

Hinweis 3011754 - IT0051: Kurzdump bei Abmeldung und fehlendem Arbeitgeber des 
Vorgängersatzes 

Inhalt Bei der Pflege des Infotyps 0051 VBL/ZVE-Daten kommt es in folgender 

Konstellation zu einem Kurzdump: 

Sie wählen unter Versicherungspflicht nicht ZV-pflichtig.  

Es erscheint eine Warnung, dass für den Vorgängersatz kein Arbeitgeber 

(V_T5DPBSZVAG) existiert und dieser zu pflegen ist, sowie eine Fehlermeldung, dass 

der Abmeldegrund eingegeben werden muss.  

Sie geben anschließend einen Abmeldegrund an und betätigen die ENTER-Taste 

oder speichern. 

Der Programmfehler wird behoben. Es erscheint eine entsprechende 

Warnmeldung. 

Prüfen Sie im Anschluss ihr Customizing (Tabellensicht V_T5DPBSZVAG) oder 

übersteuern Sie im Vorgängersatz des IT0051 mit einem gültigen Arbeitgeber. 

Kunden-
Aktion  Dann können Sie bei Auftreten des beschriebenen Fehlers auch diesen 

Hinweis vorab einspielen. Die Korrektur wird zudem per HRSP ausgeliefert. 
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4. Aktuelle Dateien  

 

Abruf am 09.03.2021 

Datei Dateinummer/Bezeichnung Herausgabedatum 

UV-Daten für 
Berufsgenossenschaften 

uv201216_v5 

gt201216_v1 16.12.2020 

Institutionskennzeichen für die 

UV 2021_02_12_ik_list.txt 12.02.2021 

Beitragssatzdatei für 

Krankenkassen/Betriebsnummern 

EBSD0-GES_V52_2021_0309 

EBSD0-GES_V60_2021_0309 09.03.2021 

BV-Datei für berufsständische 

Versorgungswerke  BV20201201.csv 01.12.2020 
 


